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Vorwort

Jährlich wiederkehrend erleben wir die Diskussion, die Anstrengungen und die
zunehmend schwierigere Realisierung eines zumindest ausgeglichenen Verhält-
nisses von Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungsstellenmarkt. Trotz aller
Bemühungen der unterschiedlichen Akteure bleibt häufig am Ende wieder nur der
Ruf nach kompensatorischen Maßnahmen, z. B. durch die Länder in Form vollzeit-
schulischer Angebote bzw. nach außerschulischen Maßnahmen.

Jedem Jugendlichen eine seinem Potenzial adäquate Qualifizierung und Bildung zu
ermöglichen ist jedoch ein grundlegendes Ziel unserer Bildungs- und Wirtschafts-
politik. Dabei müssen sowohl strukturelle Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt,
verändernde Qualifikationsanforderungen in den einzelnen Branchen, eine sich
ändernde Klientel, die demografischen Entwicklungen sowie das veränderte Bil-
dungsverhalten der jungen Menschen berücksichtigt werden.

Bisher stellt die duale berufliche Ausbildung die tragende Säule dieses Qualifizie-
rungssegmentes dar. Sie wird ergänzt durch unterschiedliche vollzeitschulische
Angebote, die sich sowohl zwischen den Ländern als auch in den einzelnen Bran-
chen stark unterscheiden. Vollzeitschulische und sonstige nichtduale Bildungsgänge
werden jedoch noch immer nur als die zweitbeste Lösung angesehen. Vor diesem
Hintergrund ist die Diskussion über eine Neuausrichtung der „Architektur“ unseres
beruflichen Qualifizierungssystems überfällig.

Der Workshop der Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungsforschungsnetz (AG BFN) hat
sich mit Fragen rund um die Architektur unseres Ausbildungssystems befasst. Aus-
gehend von den Ergebnissen des ersten AG BFN-Workshops vom 1. und 2. Juli 2004,
auf dem die Frage nach den Einflussfaktoren des Ausbildungsmarkts diskutiert wur-
de, widmete sich dieser Workshop

• der Frage nach den Konsequenzen, die sich aus dem neuen Berufsbildungsge-
setz ergeben,

• Organisationsalternativen, deren Konsequenzen sowie der Frage der Qualitäts-
sicherung,

• der Finanzierungsproblematik,

• der Frage nach der Passgenauigkeit verschiedener Systemvarianten für die ver-
schiedenen Branchen und Berufsgruppen und beleuchtete die Problematik vor
dem Hintergrund internationaler Erfahrungen.

Arnulf Zöller
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Manfred Kremer

Implikationen der BBiG-Novelle auf die Kooperation
von Schule und Betrieb in der Berufsausbildung 1

In einem Bundesgesetz können wegen der verfassungsrechtlichen Zuständig-
keitsverteilung keine für die beruflichen Schulen verpflichtenden Regelungen
getroffenen werden. Es können aber Optionen eröffnet werden, die die Gestal-
tungsmöglichkeiten der Länder und die Mitwirkungsmöglichkeiten der beruflichen
Schulen im dualen System erweitern.

In diesem Sinne werden im Entwurf der Bundesregierung für ein neues Berufsbil-
dungsgesetz die Rolle der beruflichen Schulen im dualen System sowie die Bedeu-
tung einer funktionierenden Kooperation der Lernorte und der verantwortlichen
Akteure in den Regionen deutlich stärker berücksichtigt als im bisherigen Gesetz.

Die Bundesregierung will mit diesen neuen Optionen für regionale Lernortkoope-
rationen insbesondere den Veränderungen der Bildungsverläufe beim Übergang
von der Schule in die Berufsausbildung Rechnung tragen.

Dazu sollen an den Schnittstellen der Kompetenzbereiche von Bund und Ländern
die Möglichkeiten der Länder beziehungsweise der regionalen Akteure zur Gestal-
tung kooperativer Berufsausbildungsangebote und -strukturen erweitert werden.

Mit flexibleren Formen der Lernortkooperation sollen die regionalen Ausbildungs-
potenziale effizienter genutzt und besser am regionalen Fachkräftebedarf ausge-
richtet werden. Den Jugendlichen soll ein bruchloser Übergang ohne die Bildungs-
zeit verlängernde Umwege und „Warteschleifen“ von der Schule in die Berufsaus-
bildung ermöglicht werden. Sie sollen auch bei knappem betrieblichen Ausbil-
dungsangebot eine arbeitsmarktnahe Berufsausbildung erhalten und in vertretba-
rer Zeit die Abschlussprüfung in einem bundesweit anerkannten Ausbildungsberuf
erreichen können.

Die Bundesregierung erwartet von den Verantwortlichen in den Regionen, dass die
neuen Möglichkeiten aktiv für Qualitätsverbesserungen in der Berufsausbildung
und zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf den regionalen Ausbildungs-
stellenmärkten genutzt werden.

1 Der Vortrag beruhte auf dem Entwurf der Bundesregierung für ein neues Berufsbildungsge-
setz. Im Laufe des parlamentarischen Verfahrens hat der Gesetzentwurf erwartungsgemäß
noch Änderungen erfahren, auf die in einem Nachtrag hingewiesen wird.



1. Ausgangslage: Entwicklung der Bildungsbeteiligung im dua-
len System und an den berufsbildenden Schulen

Stetig gestiegene Zahl der
Schüler und Schülerinnen an beruflichen Schulen

Die Zahl der Absolventen allgemein bildender Schulen entspricht etwa der durch-
schnittlichen Stärke der ausbildungsrelevanten Altersjahrgänge. Sie ist heute aus
demografischen Gründen deutlich höher als zu Beginn der 90er-Jahre.

Die Zahl der Ausbildungsangebote im dualen System und der neuen Ausbildungs-
verträge ist dagegen geringer als damals.

Ein wachsender Anteil der Jugendlichen durchläuft nach der allgemein bilden-
den Schule zunächst Bildungsangebote der beruflichen Schulen oder der Bundes-
agentur für Arbeit, bevor – nicht selten nach mehreren Bildungsmaßnahmen –
eine Berufsausbildung begonnen wird.

Insbesondere ist der Anteil der jungen Leute, die eine betriebliche Ausbildung
beginnen wollen, aber davor noch eine Ausbildungsvorbereitung oder eine
berufliche Grundbildung absolvieren (müssen), deutlich angestiegen.

Wachsende Anteile der Jugendlichen, die vor einer dualen Berufsausbildung
eine Berufsvorbereitung oder eine berufliche Grundbildung absolvieren

Rechnerisch standen 1992 100 Schulabgängern 90 Ausbildungsplatzangebote im
dualen System gegenüber, 2003 betrug dieses Verhältnis nur noch 100 zu 61.

Der rechnerische Anteil der Ausbildungsbeginner im dualen System an allen
Schulabgängern betrug 1992 rund 77%, 2003 nur noch rund 60%; dabei entfie-
len etwa sieben Prozentpunkte auf außerbetriebliche bzw. öffentlich finanzierte
Ausbildungen nach dem Sozialgesetzbuch III und den Programmen von Bund
und Ländern.

Der rechnerische Anteil der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Berufsvor-
bereitung und beruflicher Grundbildung an den Schulabgängern betrug 1972
rund 35%, 2003 betrug er rund 56%. Betrachtet man allein die schulische Berufs-
vorbereitung und Berufsgrundbildung, so stieg dieser Anteil von 1992 bis 2003
von 26% auf 38%. Der rechnerische Anteil der Jugendlichen, die eine voll qua-
lifizierende schulische Berufsausbildung („Assistentenberufe“ etc.) an Berufs-
fachschulen beginnen, hat sich von 7% auf 14% verdoppelt, darunter auch ein
kleinerer Teil schulischer Berufsausbildung in Berufen nach BBiG und HwO (1,4
Prozentpunkte), der sich gegenüber 1992 aber fast verdreifacht hat.
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Inzwischen besuchen demnach rund 52% aller Jugendlichen nach dem Abschluss
der allgemein bildenden Schule (zunächst) eine berufsbildende Schule. Weitere
17% beginnen eine berufsvorbereitende Maßnahme der BA. 1992 lagen die Ver-
gleichsgrößen noch bei rund 33% bzw. rund 9%.

Die weitaus meisten Jugendlichen, die - aus welchen Gründen auch immer -
(zunächst) eine Berufsvorbereitung oder berufliche Grundbildung beginnen,
streben als eigentliches Ausbildungsziel eine anerkannte Berufsausbildung nach
Berufsbildungsgesetz (BBiG) oder Handwerksordnung (HwO) an.

Auch ein großer Teil der jungen Leute, die an beruflichen Schulen einen voll qua-
lifizierenden Berufsabschluss nach Landesrecht erwerben, beginnen anschlie-
ßend noch eine duale Berufsausbildung. Bei früheren Untersuchungen (1998) des
Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) traf dies auf etwa 1/3 - d. h. aktuell
ungefähr 60.000 - dieser Absolventen und Absolventinnen zu.

Hinweise auf die Größenordnung des Problems des „verzögerten oder mehrstu-
figen Eintritts“ in eine Berufsausbildung geben die Daten der Ausbildungsver-
mittlungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) und Befragungen der bei
den Agenturen registrierten Bewerbern um betriebliche Ausbildungsplätze
durch das BIBB.

46,1% der 2004 bei der BA gemeldeten Ausbildungsplatzbewerber hatten die
Schule in früheren Jahren verlassen. Zwischen 1999 und 2003 ist der Anteil die-
ser Bewerber kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2004 fiel der Anstieg der „Altbe-
werber“ – wohl auch Dank der durch den Ausbildungspakt erreichten deutlichen
Zunahme der betrieblichen Ausbildungsverträge – mit 0,6 Prozentpunkten aller-
dings nur gering aus.

42% (hochgerechnet knapp 270.000) der vom BIBB befragten Ausbildungsplatz-
bewerber, die sich 2004 aktiv um einen Ausbildungsplatz bemüht haben (hoch-
gerechnet rund 640.000)2, gaben an, sich bereits in früheren Jahren um einen
Ausbildungsplatz beworben zu haben.

Entsprechend dieser Entwicklungen liegt das Durchschnittsalter der Jugendli-
chen bei Beginn einer dualen Berufsausbildung inzwischen bei fast 19 Jahren.
Drei Fünftel aller Ausbildungsbeginner sind 18 Jahre oder älter.

Die Ursachen für diese Entwicklungen sind unterschiedlich.

2 Hochgerechnet knapp 100.000 der bei der BA registrierten Ausbildungsplatzbewerber/-innen
haben nach den Ergebnissen der repräsentativen BIBB-Untersuchung keine eigenen Aktivitä-
ten zur Lehrstellensuche unternommen.

IMPLIKATIONEN DER BBIG-NOVELLE ...



Ein Grund ist sicher, dass – wie die Ergebnisse der PISA-Untersuchungen deutlich
gezeigt haben – ein wachsender Anteil der Schulabgänger die für eine Berufs-
ausbildung erforderlichen Basiskompetenzen nicht in ausreichendem Maße
erworben hat. Für diese Gruppe sind ausbildungsvorbereitende Bildungsange-
bote in der Regel dringend erforderlich und keineswegs „Warteschleifen“.

Ein weiterer Grund dürften steigende Bildungserwartungen sein. Der Anteil der
Studienanfänger wächst u. a. auch auf Kosten der dualen Berufsausbildung.
Berufliche Schulen werden besucht, weil man einen höheren Bildungsabschluss
erreichen will, auch um anschließend bessere Chancen am Ausbildungsstellen-
markt bzw. für eine betriebliche Ausbildung in bestimmten Ausbildungsberufen
zu haben.

Unbestreitbar deutlich gewachsen, ohne dass sich dies genau beziffern lässt, ist
aber infolge des Mangels an betrieblichen Ausbildungsplätzen in den letzten
Jahren auch der Anteil der grundsätzlich ausbildungsfähigen Schulabgänger, die
die Zeit des Wartens auf einen Ausbildungsplatz unfreiwillig in schulischen
Berufsbildungsgängen „überbrücken“.

Bei dem seit mehreren Jahren – vorwiegend aus konjunkturellen Gründen –
knappen betrieblichen Ausbildungsangebot und noch steigenden Schulabgän-
gerzahlen in den alten Ländern, baut sich auf diese Weise eine erhebliche „Bug-
welle“ von „Altnachfragern“ auf, die zusätzlich zu den Nachfragern aus dem
aktuellen Schulabgängerjahrgang betriebliche Ausbildungsplätze suchen.

Nicht zuletzt bedingt durch diese Situation gelingt es darüber hinaus bisher
nicht, den Anteil junger Erwachsener, die ohne Berufsausbildung bleiben, nach-
haltig zu senken.

Die bisherigen Ergebnisse des im Sommer 2004 von Bundesregierung und Wirt-
schaft geschlossenen „Ausbildungspaktes“ lassen Verbesserung erwarten. Ein
„entspannter“ Ausbildungsstellenmarkt, bei dem vorhandene „Altnachfrage“
abgebaut ist und keine neue entsteht, erfordert allerdings – wie von den Pakt-
partnern angestrebt – mehrere Jahre beachtlicher Zuwächse der betrieblichen
Ausbildungsverträge.

10 MANFRED KREMER



2. Ziele und Möglichkeiten regionaler Lernortkooperation im
Entwurf des neuen Berufsbildungsgesetzes

2.1 Konjunktur- und „strukturstabilere“ regionale Berufsausbildungsangebo-
te durch bessere Verknüpfung von schulischer Berufsausbildung mit den
Ausbildungen nach Berufsbildungsgesetz und Handwerksordnung

Mit der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes soll u. a. ein Beitrag zur Ent-
wicklung konjunktur- und strukturstabilerer regionaler Berufsausbildungsange-
bote in den Ausbildungsberufen nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) und Hand-
werksordnung (HwO) geleistet werden.

Dazu sollen flexible Formen der Kooperation von Betrieben, beruflichen Schulen
und Berufsbildungseinrichtungen und der „Kombination“ von schulischer und
betrieblicher Ausbildung mit gesicherter Anrechnung der schulischen Ausbil-
dungsphasen erleichtert werden, wie z. B. „1 Jahr schulische Ausbildung plus 2
Jahre betriebliche Ausbildung“ oder „2 Jahre schulische Ausbildung plus 1 Jahr
betriebliche Ausbildung“.

Vollausbildung in innovativen Ausbildungsverbünden mit beruflichen Schulen
als Träger der Ausbildung und mit gesicherter Zulassung zur Kammerprüfung
sollen – wo notwendig – breiter als bisher genutzt werden können.

Die notwendigen Informationen über die jeweilige regionale Situation für eine
im Sinne der regionalen Wirtschaft und der Schulabgänger sinnvolle Gestaltung
solcher Angebote liegen in den Regionen. In den Regionen bzw. Ländern wird
über die Einrichtung entsprechender Bildungsgänge entschieden, und dort müs-
sen deren Kosten getragen werden.

Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung sollen deshalb zukünftig die Län-
der über die Anrechnungsfähigkeit von schulischen Bildungszeiten sowie über
die Zulassung von Absolventen und Absolventinnen gleichwertiger schulischer
Berufsbildungsgänge zur Kammerprüfung entscheiden können.

Mit den neuen Regelungen können in Regionen mit Engpässen beim betrieb-
lichen Ausbildungsplatzangebot die Rahmenbedingungen für die Kooperation
von beruflichen Schulen, Betrieben und Berufsbildungseinrichtungen verbessert
werden. Möglichst in Abstimmung mit allen regional Verantwortlichen können
so auf gesicherter Rechtsgrundlage ergänzende Angebotsstrukturen zur Ausbil-
dung in BBiG- und HwO-Berufen entwickelt werden.

Aber auch in Wirtschaftsbereichen oder Branchen, die auf neu entstehenden
regionalen Qualifikationsbedarf oder auf neue Ausbildungsberufe mit betrieb-
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liche Angeboten alleine (noch) nicht ausreichend reagieren können, sollen unter
anderem flexible Ausbildungsverbünde von Berufsfachschulen, Überbetrieb-
lichen Berufsbildungsstätten und Betrieben – z. B. Ausbildungsverbünde zwi-
schen Berufsfachschulen und kleinen Betrieben in Gründerzentren und Techno-
logieparks – leichter möglich sein als bislang.

Nicht zuletzt könnten auch „doppeltqualifizierende Bildungsgänge“ als Verbin-
dung von dualer Berufsausbildung und dem Erwerb der Fachhochschul- oder
Hochschulreife in dual-kooperativen Ausbildungsverbünden mit Berufsfachschu-
len als Trägern breiter verwirklicht werden als bisher.

Anrechnung beruflicher Vorbildung auf
eine anschließende Berufsausbildung

Das erste Element zur Umsetzung dieser Ziele im Berufsbildungsgesetz ist die
Übertragung der Ermächtigung, durch Verordnung die Anrechnungen einschlägi-
ger Qualifikationen auf eine anschließende Berufsausbildung zu regeln, aus der
Bundesverantwortung in die Länderverantwortung (§ 7 des Gesetzentwurfes).

Mit der Regelung soll das – wie es in der Gesetzesbegründung heißt – „weitge-
hend starre System der Anrechnung auf der Grundlage der so genannten Berufs-
grundbildungsjahr-Anrechnungsverordnungen abgelöst“ werden.

Um insbesondere in den Ländern, in denen das Berufsgrundbildungsjahr noch
eine nennenswerte Rolle spielt, reibungslose Übergänge von altem zu neuem
Recht zu ermöglichen, soll die neue Regelung erst am 1. August 2006 in Kraft tre-
ten. Bis 31. Juli 2006 sollen die Bundesverordnungen für die Anrechnung einer
beruflichen Grundbildung weiter gelten.

Danach sollen nur noch Landesverordnungen gelten und Anrechnungen nur
noch auf gemeinsamen Antrag von Ausbildungsbetrieb und Auszubildendem
vorgenommen werden, mit anderen Worten: aus dem bisherigen Anrechnungs-
zwang wird eine Anrechnungsoption der beiden Vertragspartner.

Diese Flexibilisierung der Anrechnung folgt der Grundphilosophie des Berufsbil-
dungsgesetzes, keine „Königswege“ zu zementieren, sondern den Beteiligten
vor Ort Möglichkeiten zur flexiblen Gestaltung und zur Reaktion auf unter-
schiedliche Rahmenbedingungen zu eröffnen.

12 MANFRED KREMER



§ 7
Anrechnung beruflicher Vorbildung auf die Ausbildungszeit

(1) Die Landesregierungen können nach Anhörung des Landesausschusses für
Berufsbildung durch Rechtsverordnung bestimmen, dass der Besuch eines
berufsschulischen Bildungsganges oder die Berufsausbildung in einer sonsti-
gen Einrichtung auf gemeinsamen Antrag der Auszubildenden und Ausbil-
denden ganz oder teilweise auf die Ausbildungszeit angerechnet wird. Die
Ermächtigung kann durch Rechtsverordnung auf oberste Landesbehörden
weiter übertragen werden.

(2) Der Antrag auf Anrechnung ist an die zuständige Stelle zu richten. Er kann
sich auf Teile des höchstzulässigen Anrechnungszeitraums beschränken.

(Auszug aus dem Gesetzentwurf der Bundesregierung; endg. Fassung siehe
Anhang)

Zulassung zur Kammerprüfung nach
gleichwertiger schulischer Berufsausbildung

Das zweite Element zur Eröffnung neuer Kooperationsmöglichkeiten und -for-
men, ist die Ermächtigung der Länder – anstelle der Bundesregierung – nicht-
betriebliche Berufsausbildungsgänge als gleichwertig anzuerkennen und damit
den Absolventen und Absolventinnen den Zugang zur so genannten „Kammer-
prüfung“ zu garantieren.

Die Gleichwertigkeit einer schulischen oder anderen nichtbetrieblichen Berufs-
ausbildung mit einer betrieblichen Berufsausbildung (Ausbildung mit eingetra-
genem betrieblichen Ausbildungsvertrag) in einem anerkannten Ausbildungsbe-
ruf nach BBiG oder HwO setzt voraus, dass diese Ausbildung nach dem „dualen
Prinzip“ durchgeführt wird und nach Inhalten, Anforderungsniveau und Dauer
gleichwertig ist. Grundlage der Ausbildung müssen deshalb die Ausbildungsord-
nungen und schulischen Rahmenlehrpläne der bundeseinheitlich anerkannten
Ausbildungsberufe sein. Eine angemessene Dauer strukturierter betrieblicher
Praxisphasen muss durch entsprechende Kooperationsvereinbarungen sicherge-
stellt werden.

Die Gleichwertigkeit kann wie bisher im Rahmen einer Ermessensentscheidung
von der zuständigen Stelle (i. d. R. eine Kammer) im Einzelfall oder auf der Grund-
lage einer Vereinbarung – wie das vielfach bei den so genannten „kooperativ-dua-
len Modellen“ in den neuen Ländern geschieht – für alle Teilenehmer und Teilneh-
merinnen an einer bestimmten schulischen Berufsausbildung festgestellt werden.
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Neu ist, dass die zuständige Landesregierung ermächtigt werden soll, die Gleich-
wertigkeit eines schulischen Bildungsganges nach Anhörung des Landesaus-
schusses für Berufsbildung – also der Sozialpartner auf Landesebene – durch eine
Verordnung festzustellen. Bisher ist dazu das Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit (oder das sonst zuständige Fachministerium) berechtigt, das aller-
dings von dieser Ermächtigung nie Gebrauch gemacht hat.

Die neue Regelung gilt zunächst bis zum 1. August 2012. Die Wirkungen der neu-
en Regelungen auf das Gesamtsystem der dualen Berufsausbildung sollen im
Rahmen einer Evaluation untersucht werden. Auf dieser Grundlage soll ent-
schieden werden, ob die Befristung beibehalten oder aufgehoben wird.

§ 43
Zulassung zur Abschlussprüfung

(1) …….
(2) Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen, wer in einer berufsbildenden
Schule oder einer sonstigen Berufsbildungseinrichtung ausgebildet worden
ist, wenn dieser Bildungsgang der Berufsausbildung in einem anerkannten
Ausbildungsberuf entspricht. Die Landesregierungen werden ermächtigt,
nach Anhörung des Landesausschusses für Berufsbildung durch Rechtsverord-
nung zu bestimmen, welche Bildungsgänge die Voraussetzungen des Satzes 1
erfüllen.

Die Ermächtigung kann durch Rechtsverordnung auf oberste Landesbehörden
weiter übertragen werden.

(Auszug aus dem Gesetzentwurf der Bundesregierung; endg. Fassung siehe
Anhang)

Die Bundesregierung geht davon aus, dass die neuen Regelungen tendenziell zur
Ausrichtung der unterschiedlichen schulischen Berufsbildungsgänge der Länder
am bundeseinheitlichen System der BBiG- und HwO-Berufe führen. Dies würde
nicht nur flexiblere Reaktionen auf die Entwicklungen des regionalen Qualifika-
tionsbedarfs sowie des betrieblichen Ausbildungsangebotes ermöglichen, son-
dern auch zu mehr länderübergreifender Einheitlichkeit und Transparenz sowie
zur Angleichung und Verknüpfung der bisher eher wenig verbundenen Ausbil-
dungssysteme nach Landes- und nach Bundesrecht führen.

Das gilt nicht nur für „Vollausbildungen“ in schulischer Trägerschaft, sondern
auch für anzurechnende schulische „Teilausbildungen“, die sich – u. a. in Form
von Qualifizierungsbausteinen aus anerkannten Ausbildungsberufen, auf die
noch eingegangen wird – wohl stärker als bisher an spezifischen Ausbildungsbe-
rufen statt an breiten Berufsfeldern orientieren werden.
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Mit der neuen Regelung werden zudem die Beteiligungsrechte und der Einfluss
der Sozialpartner auf die Gestaltung schulischer Berufsausbildungsgänge
gestärkt.

An der Entwicklung und Modernisierung der zukünftig auch die schulische
Berufsbildung stärker prägenden BBiG- und HwO-Berufe sind die Sozialpartner
auf Bundesebene ohnehin maßgeblich beteiligt.

Ferner sieht der Gesetzentwurf die Anhörung des Landesauschusses für Berufs-
bildung, also der Sozialpartner auf Landesebene, vor dem Erlass von Länderver-
ordnungen zur Anrechnung schulischer Berufsausbildungszeiten oder zur Prü-
fungszulassung nach schulischer Berufsausbildung vor. Die Sozialpartner erhal-
ten damit erstmalig ein gesetzlich verbrieftes Beteiligungsrecht bei der Gestal-
tung schulischer Berufsbildungsgänge.

Die schulische Berufsbildung dürfte dadurch insgesamt arbeitsmarktnäher sowie
mehr am Qualifikationsbedarf der regionalen Wirtschaft und den Beschäfti-
gungschancen der Absolventen und Absolventinnen ausgerichtet werden.

Die auch für viele ausbildungsfähige junge Leute angestiegenen Zeiten bis zum
Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung könnten durch gleichwertige
Behandlung schulischer und betrieblicher Ausbildungszeiten wieder deutlich ver-
kürzt werden. Der „Verschwendung“ von Lebenszeit der Jugendlichen sowie
materieller und personeller Ressourcen im Bildungswesen durch „unproduktive“
Bildungsphasen, die nicht zu verwertbaren Abschlüssen oder anrechenbaren
Qualifikationen führen, könnte gezielter entgegengewirkt werden.

Das Ziel müssen regionale Angebotsstrukturen sein, in denen durch flexible Lern-
ortkooperationen alle ausbildungsfähigen jungen Leute, die eine Berufsausbil-
dung nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung anstreben,
prinzipiell die Möglichkeit haben, innerhalb von drei Jahren nach dem Schulab-
schluss eine Berufsabschlussprüfung vor der zuständigen Kammer abzulegen.

Es geht nicht um eine Ausweitung der schulischen Berufsausbildungsangebote.
Die „Verschulung“ der Berufsausbildung hat in den letzten Jahren vor allem
wegen des Mangels an betrieblichen Ausbildungsplätzen zugenommen. Das ist
und bleibt der entscheidende Faktor für die quantitative Entwicklung der schuli-
schen Berufsausbildungsangebote. Die neuen gesetzlichen Regelungen werden
nicht zu mehr schulischer Berufsausbildung führen, sondern deren vernünftige
und effiziente Einordnung in das Berufsausbildungssystem unterstützen.

Die Bundesregierung geht zudem davon aus, dass die erweiterten Möglichkeiten
für regionale Berufsbildungsangebote sinnvoll und Erfolg versprechend nur auf
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der Grundlage von Vereinbarungen der regionalen Akteure (Schulen, Betriebe,
Kammern, Sozialpartner usw.) und der unmittelbar Beteiligten (Betrieb, Schule)
genutzt werden können und nicht in Konkurrenz zu vorhandenen betrieblichen
Ausbildungsangeboten. Das ist auch die erklärte Haltung der Länder.

Die Bedenken der Spitzenverbände der Sozialpartner, dass die neuen Regelun-
gen unabhängig von den Entwicklungen am betrieblichen Ausbildungsstellen-
markt zu einem parallelen schulischen Berufsbildungssystem beziehungsweise
zur weiteren „Verschulung“ der Berufsausbildung führen könnten, werden des-
halb von Bund und Ländern nicht geteilt.

2.2 Stärkere Verknüpfung von Berufsausbildungsvorbereitung und Berufs-
ausbildung durch Qualifizierungsbausteine

Ein weiteres Element der BBiG-Reform, das neue Ansätze der Lernortkooperati-
on fördern kann und soll, ist die in einer Vorläufer-Novelle bereits mit dem Zwei-
ten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt („Hartz II“) seit dem
1. Januar 2003 in das Berufsbildungsgesetz integrierte Berufsausbildungsvorbe-
reitung für noch nicht ausbildungsfähige Jugendliche (§ 68 ff. des Regierungs-
entwurfes des BBiG).

Berufsausbildungsvorbereitung
§ 68

Personenkreis und Anforderungen

(1) Die Berufsausbildungsvorbereitung richtet sich an lernbeeinträchtigte oder
sozial benachteiligte Personen, deren Entwicklungsstand eine erfolgreiche
Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf noch nicht erwarten
lässt. Sie muss nach Inhalt, Art, Ziel und Dauer den besonderen Erfordernissen
des in Satz 1 genannten Personenkreises entsprechen und durch umfassende
sozialpädagogische Betreuung und Unterstützung begleitet werden.

(2) Für die Berufsausbildungsvorbereitung, die nicht im Rahmen des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch oder anderer vergleichbarer, öffentlich geförderter
Maßnahmen durchgeführt wird, gelten die §§ 27 bis 33 entsprechend.

§ 69
Qualifizierungsbausteine, Bescheinigung

(1) Die Vermittlung von Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfä-
higkeit (§ 1 Abs. 2) kann insbesondere durch inhaltlich und zeitlich abgegrenz-
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te Lerneinheiten erfolgen, die aus den Inhalten anerkannter Ausbildungsbe-
rufe entwickelt werden (Qualifizierungsbausteine).

(2) Über vermittelte Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähig-
keit stellt der Anbieter der Berufsausbildungsvorbereitung eine Bescheini-
gung aus. Das Nähere regelt das Bundesministerium für Bildung und For-
schung im Einvernehmen mit den für den Erlass von Ausbildungsordnungen
zuständigen Fachministerien nach Anhörung des Hauptausschusses des Bun-
desinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf.

§ 70
Überwachung, Beratung

(1) Die nach Landesrecht zuständige Behörde hat die Berufsausbildungsvorbe-
reitung zu untersagen, wenn die Voraussetzungen des § 68 Abs. 1 nicht vor-
liegen.

(2) Der Anbieter hat die Durchführung von Maßnahmen der Berufsausbil-
dungsvorbereitung vor Beginn der Maßnahme der zuständigen Stelle schrift-
lich anzuzeigen. Die Anzeigepflicht erstreckt sich auf den wesentlichen Inhalt
des Qualifizierungsvertrages sowie die nach § 91 Abs. 1 Nr. 5 erforderlichen
Angaben.

(3) Die Absätze 1 und 2 sowie § 76 finden keine Anwendung, soweit die
Berufsausbildungsvorbereitung im Rahmen des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch oder anderer vergleichbarer, öffentlich geförderter Maßnahmen durch-
geführt wird. Dies gilt nicht, sofern der Anbieter der Berufsausbildungsvorbe-
reitung nach § 421m des Dritten Buches Sozialgesetzbuch gefördert wird.

(Auszug aus dem Berufsbildungsgesetz)

Die Berufsausbildungsvorbereitung wird damit zum gesetzlich definierten Teil
der beruflichen Bildung. Ferner wird rechtlich erlaubt beziehungsweise klarge-
stellt, dass auch Betriebe Anbieter von Berufsausbildungsvorbereitung sein kön-
nen. Folgerichtig werden den für die Berufsausbildung zuständigen Stellen ähn-
liche Pflichten zur Qualitätssicherung durch Beratung und Überwachung über-
tragen wie bei der Berufsausbildung.

Eine nachfolgende Änderung des Sozialgesetzbuches III ermöglicht ferner die
Förderung der sozialpädagogischen Begleitung einer betrieblichen Berufsausbil-
dungsvorbereitung durch die Arbeitsagenturen (§ 421m SGB III).
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Damit wurde eine Empfehlung der Arbeitsgruppe Aus- und Weiterbildung des
ehemaligen Bündnisses für Arbeit umgesetzt, die eine stärkere inhaltliche und
organisatorische Verknüpfung von Berufsausbildungsvorbereitung und Berufs-
ausbildung insbesondere durch Qualifizierungsbausteine aus anerkannten Aus-
bildungsberufen gefordert hat.3

Inhaltlich erfolgt diese Verknüpfung über die im Gesetz ausdrücklich hervorge-
hobenen Qualifizierungsbausteine. Qualifizierungsbausteine werden aus den
Inhalten anerkannter Ausbildungsberufe entwickelt. Sie sollen inhaltlich und
zeitlich abgegrenzte Lerneinheiten sein, die der Vermittlung von Qualifikationen
dienen, die zur Ausübung einer beruflichen Tätigkeit befähigen, die Teil der
durch den entsprechenden Ausbildungsberuf definierten umfassenderen Fach-
kräftetätigkeiten ist.

Mit einer Verordnung über die Bescheinigung von Qualifizierungsbausteinen
wurde zugleich ein gewisser einheitlicher Standard für Inhalte und Dauer von
Qualifizierungsbausteinen gesetzt. Dieser Standard soll durch ein vom Träger der
zuständigen Kammer vorzulegendes „Qualifizierungsbild“ gesichert werden, das
Grundlage der (betrieblichen) Ausbildungsvorbereitung ist.

§ 3
Bescheinigung und Dokumentation von Qualifizierungsbausteinen

(1) Soweit die Vermittlung von Grundlagen beruflicher Handlungsfähigkeit
durch Qualifizierungsbausteine (§ 51 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes) er-
folgt, die als inhaltlich und zeitlich abgegrenzte Lerneinheiten

1. zur Ausübung einer Tätigkeit befähigen, die Teil einer Ausbildung in einem
anerkannten Ausbildungsberuf oder einer gleichwertigen Berufsausbil-
dung ist (Qualifizierungsziel),

2. einen verbindlichen Bezug zu den im Ausbildungsrahmenplan der entspre-
chenden Ausbildungsordnung enthaltenen Fertigkeiten und Kenntnissen
oder zu den Ausbildungsinhalten einer gleichwertigen Berufsausbildung
aufweisen,

3. einen Vermittlungsumfang von wenigstens 140 und höchstens 420 Zeit-
stunden umfassen sollen und
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3 Empfehlung zur Verknüpfung von schulischer und außerschulischer Ausbildungs-/Berufsvorbe-
reitung und Berufsausbildung; Beschluss der AG Aus- und Weiterbildung im Bündnis für
Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit vom 6. Oktober 1999.
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4. durch eine Leistungsfeststellung abgeschlossen werden,
richtet sich ihre Bescheinigung nach den Vorschriften der §§ 4 bis 7.

(2) Für jeden Qualifizierungsbaustein hat der Anbieter eine Beschreibung
nach Maßgabe der Anlage 1 zu erstellen, in der die Bezeichnung des Bau-
steins, der zugrunde liegende Ausbildungsberuf, das Qualifizierungsziel, die
hierfür zu vermittelnden Tätigkeiten unter Bezugnahme auf die im Ausbil-
dungsrahmenplan der entsprechenden Ausbildungsordnung enthaltenen Fer-
tigkeiten und Kenntnisse oder die Ausbildungsinhalte einer gleichwertigen
Berufsausbildung, die Dauer der Vermittlung sowie die Art der Leistungsfest-
stellung festzuhalten sind (Qualifizierungsbild).

§ 4
Bestätigung des Qualifizierungsbildes

Auf Antrag des Anbieters der Berufsausbildungsvorbereitung bestätigt die
zuständige Stelle die Übereinstimmung des Qualifizierungsbildes mit den Vor-
gaben des § 3. Die Bestätigung ist auf der nach § 7 Abs. 3 beizufügenden
Abschrift des Qualifizierungsbildes aufzuführen.

(Auszug aus der so genannten „Bescheinigungsverordnung“)

Organisatorisch soll die Verknüpfung durch die stärkere Beteiligung von Betrie-
ben an der Berufsvorbereitung erfolgen. Betriebe können naturgemäß erheblich
besser als Träger oder berufliche Schulen den Übergang von der Berufsausbil-
dungsvorbereitung in eine betriebliche Berufsausbildung gewährleisten.

Eine zeitliche Verknüpfung kann – soweit die Leistungsbereitschaft und
Leistungsfähigkeit der betroffenen Jugendlichen dies erlauben – durch die im
Entwurf des neuen Berufsbildungsgesetzes grundsätzlich ermöglichte flexible
Anrechnungsfähigkeit von Teilen einer Berufsausbildung auf die Ausbildungszeit
in einem einschlägigen Ausbildungsberuf erfolgen (siehe oben).

Die neuen BBiG-Regelungen sind nicht nur für Betriebe als mögliche Träger der
Berufsausbildungsvorbereitung relevant. Vielmehr erwartet die Bundesagentur
für Arbeit auch von den Trägern der von ihr geförderten Berufsvorbereitungs-
maßnahmen eine entsprechende Neuorientierung.

Soweit heute bereits erkennbar, werden sich auch berufliche Schulen zukünftig
bei der Ausgestaltung des schulischen Berufsvorbereitungsjahres verstärkt des
Konzeptes der Qualifizierungsbausteine bedienen und dabei Praktikumsbetriebe
als Partner umfassender einbeziehen als bisher.

19IMPLIKATIONEN DER BBIG-NOVELLE ...



Damit würde die Berufsausbildungsvorbereitung insgesamt einheitlicher und
zugleich spezifischer auf eine nachfolgende Ausbildung in anerkannten Ausbil-
dungsberufen – statt auf häufig mehrere unspezifische Berufsfelder hin – ausge-
richtet. Die Chancen der Jugendlichen für einen Übergang in eine anschließende
Berufsausbildung oder – falls dieser trotz aller Förderung im ersten Schritt nicht
gelingt – in eine Beschäftigung, werden dadurch erhöht.

Das gilt nicht nur für die von Betrieben getragene Berufsausbildungsvorberei-
tung, die durch die Beteiligung von Berufsschulen zur „dualen Berufsausbil-
dungsvorbereitung“ werden kann.

Vielmehr werden – unabhängig davon, wer als Träger die Letztverantwortung
trägt – insgesamt die Rahmenbedingungen für eine Kooperation der Lernorte
Betrieb, berufliche Schulen und Bildungsträger in der Berufsausbildungsvorbe-
reitung durch die gemeinsame Orientierung und die einheitlichen Standards
deutlich günstiger.

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat auf der Grundlage einer Empfeh-
lung des Hauptausschusses eine Datenbank zur Erfassung und Dokumentation
aller von Kammern bestätigter Qualifizierungsbausteine eingerichtet und im
Auftrag des BMBF eine Praxishilfe für die Entwicklung von Qualifizierungsbau-
steinen herausgegeben (http://www.good-practice.de/bbigbausteine/).

Die Datenbank des BIBB, eine vom BMBF unterstützte Aktivität des ZDH zur Ent-
wicklung von Qualifizierungsbausteinen in den 15 am stärksten besetzten Aus-
bildungsberufen des Handwerks sowie zahlreiche Modellaktivitäten im Bereich
beruflicher Schulen zeigen, dass das Konzept der Qualifizierungsbausteine ange-
nommen wird und ein zentrales Element für die strukturelle Modernisierung der
Benachteiligtenförderung ist.4

Exkurs: Einstiegsqualifizierungen im Ausbildungspakt

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat sich mit seinem Konzept der
betrieblichen „Einstiegsqualifizierung“ an die Philosophie der Qualifizierungs-
bausteine (unmittelbare inhaltliche Orientierung an anerkannten Ausbildungs-
berufen, Betriebe als Anbieter) angelehnt. Auch hier ist die Dualisierung der
Berufsausbildungsvorbereitung durch Lernortkooperation (Betrieb und Berufs-
schule) die Regel.
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zierungsbausteine erfasst.
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Einstiegsqualifizierungen sind jedoch inhaltlich und zeitlich (6 bis 12 Monate)
deutlich umfassender als die nach dem BBiG und der so genannten Bescheini-
gungsverordnung vorgesehenen Qualifizierungsbausteine (140 bis 420 Stunden).

Die Qualifizierungsbausteine nach BBiG können demnach von Dauer und
Umfang her so zugeschnitten werden, dass damit auch Jugendliche mit sehr
schwierigen Lernvoraussetzungen ggf. in kleinen Schritten an eine Berufsausbil-
dung herangeführt werden können.

Die umfassenderen Einstiegsqualifizierungen, wie sie als weitere Form einer an
anerkannten Ausbildungsberufen orientierten betrieblichen Berufsausbildungs-
vorbereitung im Rahmen des so genannten „Ausbildungspaktes“ angeboten
werden, richten sich dagegen eher an junge Leute im „Grenzbereich“ zur Aus-
bildungsfähigkeit, deren Chancen auf eine betriebliche Ausbildung aus individu-
ellen Gründen stark eingeschränkt sind und die deshalb trotz erheblicher Bemü-
hungen nicht vermittelt werden können. Aus einem Programm der Bundesregie-
rung wird den Betrieben, die eine Einstiegsqualifizierung durchführen, zum
Unterhalt der Jugendlichen ein Zuschuss zur Vergütung gezahlt (bis zu knapp
300 € einschl. pauschalierter Sozialversicherungsbeiträge). Liegen die im BBiG
definierten Voraussetzungen für die betriebliche Berufsausbildungsvorbereitung
vor, können nach § 421m des Sozialgesetzbuches III darüber hinaus auch die
notwendigen Kosten für sozialpädagogische Betreuung und Unterstützung von
den Arbeitsagenturen erstattet werden.

3. Weitere für die Lernortkooperation wesentliche Regelun-
gen im Regierungsentwurf für ein neues Berufsbildungs-
gesetz

Der Entwurf der Bundesregierung für ein neues Berufsbildungsgesetz sieht wei-
tere neue Bestimmungen vor, die unter anderem auch der Unterstützung der
Lernortkooperation und der Flankierung der neuen Möglichkeiten zur Verbesse-
rung der Strukturen des regionalen Berufsausbildungsangebotes dienen sollen.

Regionale Berufsbildungskonferenz

Mit der gesetzlichen Einführung von regionalen Berufsbildungskonferenzen soll
der Tatsache Rechnung getragen werden, dass für einen ausgewogenen Ausbil-
dungsstellenmarkt und eine optimale Organisation der beruflichen Ausbildung
ein abgestimmtes Vorgehen der Entscheidungsträger in den jeweiligen Regionen
erforderlich ist. Dies belegen bereits jetzt funktionierende Bündnisse für Ausbil-
dung auf regionaler Ebene. Die durch § 82 neu eingeführte Verpflichtung zur
Errichtung regionaler Berufsbildungskonferenzen soll deshalb insbesondere auf
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diejenigen Regionen abzielen, in denen der regionale Dialog bisher nicht oder
nicht ausreichend institutionalisiert ist.

Die Regionale Berufsbildungskonferenz könnte insbesondere auch der Ort sein,
an dem die regional Verantwortlichen sich über die Einbeziehung der schuli-
schen Berufsausbildungsangebote in die Berufsausbildung nach BBiG und HwO
verständigen (siehe oben).

Regionale Berufsbildungskonferenz
§ 82

Errichtung

In jedem Bezirk der Agentur für Arbeit wird eine regionale Berufsbildungs-
konferenz bei der zuständigen Stelle errichtet, bei der zum Zeitpunkt des
In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes die höchste Zahl von Berufsausbildungsver-
hältnissen verzeichnet ist.

§ 83
Zusammensetzung; Berufung

(1) Der regionalen Berufsbildungskonferenz gehören an:

1. acht Beauftragte der Arbeitgeber, acht Beauftragte der Arbeitnehmer und
acht Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen. Sie sollen Mitglieder von in
dem Bezirk errichteten Berufsbildungsausschüssen sein.

2. vier Beauftragte der Gemeinden und Gemeindeverbände, vier Beauftragte
sonstiger Berufsbildungseinrichtungen außerhalb der schulischen und be-
trieblichen Berufsbildung sowie

ein Beauftragter oder eine Beauftragte der Agentur für Arbeit aus dem
Bezirk.

(2) .......

§ 84
Aufgaben

Die regionale Berufsbildungskonferenz

1. erfasst den Ausbildungs- und Beschäftigungsbedarf sowie die erwartete
Ausbildungsplatznachfrage im Bezirk,
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2. ermittelt die für die Befriedigung dieses Bedarfs erforderlichen Ausbil-
dungsangebote von Betrieben, berufsbildenden Schulen und sonstigen
Berufsbildungseinrichtungen des Bezirks,

3. empfiehlt Maßnahmen zur inhaltlichen und organisatorischen Abstimmung
und Verbesserung dieser Ausbildungsangebote und

4. .......

§ 86
Aufgaben (der Landesausschüsse für Berufsbildung)

…….
(3) Der Landesausschuss kann den Bezirk und die einrichtende Stelle abwei-
chend von § 82 bestimmen. Er kann der regionalen Berufsbildungskonferenz
weitere Aufgaben zuweisen.

(Auszug aus dem Gesetzentwurf der Bundesregierung)

§ 82 des Gesetzentwurfes definiert als Region den jeweiligen Bezirk der Agentur
für Arbeit. Errichtende Stelle der regionalen Berufsbildungskonferenz ist dieje-
nige zuständige Stelle, bei der zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des neuen
Berufsbildungsgesetzes die höchste Zahl von Berufsausbildungsverhältnissen ver-
zeichnet ist.

Von dieser Vorgabe soll der Landesausschuss für Berufsbildung abweichen kön-
nen, wenn regionale oder sonstige Besonderheiten dies erfordern (§ 86 Abs. 3).
Hierdurch soll insbesondere sichergestellt werden, dass bereits jetzt funktionie-
rende Bündnisse, Konsense oder sonstige Initiativen für Ausbildung auf regiona-
ler Ebene auch weiterhin bestehen und an die Stelle einer regionalen Berufsbil-
dungskonferenz treten können.

Wie die Regelungen zur Prüfungszulassung sollen auch die Bestimmungen zur
regionalen Berufsbildungskonferenz evaluiert werden und am 1. August 2012
außer Kraft treten, falls sie sich nicht bewähren.

Stimmrecht für Berufsschullehrer in den
Berufsbildungsausschüssen der Kammern

Funktionierende Kooperation erfordert gleichberechtigte Beteiligung der Ver-
treter der beiden Lernorte der beruflichen Bildung in den gesetzlich vorgesehe-
nen Mitwirkungsgremien. Während in den Landesauschüssen für Berufsbildung
und im Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung Vertreter und Ver-
treterinnen der Berufsschulen beziehungsweise der Länder neben den Sozial-
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partnern gleichberechtigt mitwirken, ist dies in den Berufsbildungsausschüssen
der zuständigen Stellen (Kammern) auf regionaler Ebene nicht der Fall.

Dies widerspricht der Grundlinie des Gesetzentwurfes der Bundesregierung, die
regionale Kooperation mit dem Ziel der effizienteren Nutzung aller Ausbil-
dungskapazitäten und der Qualitätsverbesserung zu stärken.

Deshalb sieht der Gesetzentwurf vor, dass die Lehrkräfte in den Berufsbildungs-
ausschüssen Stimmrecht haben, soweit sich deren Beschlüsse auf Fragen der
Berufsausbildungsvorbereitung und Berufsausbildung beziehen. Dies ist notwen-
dig, um die gewollte engere Zusammenarbeit der beiden Lernorte zu unterstüt-
zen und zu sichern:

§ 79
Aufgaben (des Berufsbildungsausschusses)

(1) Der Berufsbildungsausschuss ist in allen wichtigen Angelegenheiten der
beruflichen Bildung zu unterrichten und zu hören.

.......

(6) Abweichend von § 77 Abs. 1 haben die Lehrkräfte Stimmrecht bei Beschlüs-
sen zu Angelegenheiten der Berufsausbildungsvorbereitung und Berufsausbil-
dung und zu Rechtsvorschriften für die Durchführung der Berufsausbildung.

Einbeziehung der Berufsschullehrer/Kooperation mit Berufsschulen bei der
Durchführung der Abschlussprüfung durch „gutachterliche Stellungnahmen“

§ 39
Prüfungsausschüsse

(1) .......

(2) Der Prüfungsausschuss kann zur Bewertung einzelner, nicht mündlich zu
erbringender Prüfungsleistungen gutachterliche Stellungnahmen Dritter ein-
holen.

(3) Im Rahmen der Begutachtung nach Absatz 2 sind die wesentlichen Abläu-
fe zu dokumentieren und die für die Bewertung erheblichen Tatsachen fest-
zuhalten.

(Auszug aus dem Gesetzentwurf der Bundesregierung)

24 MANFRED KREMER



Der Gesetzentwurf enthält ferner einige neue Vorschriften, die der Entlastung
der Prüfungsausschüsse der Kammern bei der Durchführung der Abschlussprü-
fungen in den anerkannten Ausbildungsberufen dienen.

So soll der Prüfungsausschuss zur Bewertung einzelner schriftlicher und fach-
praktischer Teile der Prüfung zukünftig gutachterliche – d. h. rechtlich unver-
bindliche Stellungnahmen Dritter einholen können.

Dies kann zugleich zur stärkeren Zusammenarbeit zwischen Berufsschulen und
Kammern beziehungsweise Prüfungsausschüssen bei der Durchführung der Prü-
fungen führen.

Schon jetzt ist es den Prüfungsausschüssen möglich, Berufsschulen bzw. Berufs-
schullehrer an der Erarbeitung von Prüfungsaufgaben zu beteiligen. Die neue
Vorschrift erlaubt dem Prüfungsausschuss darüber hinaus, Berufsschullehrer mit
der (Vor-)Bewertung von Prüfungsleistungen zu beauftragen.

Bei entsprechender Verständigung von Kammern und Berufsschulen können
dabei auch Berufsschulleistungen in die Abschlussprüfungen nach dem Berufsbil-
dungsgesetz einbezogen werden. Das setzt voraus, dass diese Leistungen in
unmittelbarem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der Abschlussprü-
fung nach dem Berufsbildungsgesetz erbracht werden, z. B. im Rahmen gemein-
sam durchgeführter schriftlicher Abschlussprüfungen von Kammern und Berufs-
schulen.

Unverzichtbar bleibt allerdings das Recht des Prüfungsausschusses, vorgeschla-
gene Bewertungen (gutachterliche Stellungnahmen) der für die Kammerprü-
fung erbrachten Leistungen abzuändern. Er behält das Letztentscheidungsrecht
über Noten, Bestehen und Nichtbestehen der Abschlussprüfung nach dem
Berufsbildungsgesetz.

In ähnlicher Weise könnten Prüfungsausschüsse zukünftig auch Betriebe oder
Bildungsträger in die Durchführung und Bewertung der praktischen Prüfungen
einbeziehen.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Möglichkeit der gemeinsamen
Prüfung die Kooperation von Kammern, Berufsschulen und Betrieben erheblich
fördern kann.
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4. Nachtrag: Diskussion des Regierungsentwurfs und Ergeb-
nisse des Gesetzgebungsverfahrens im Hinblick auf die
für die Lernortkooperation bedeutsamen Bestimmungen
des neuen Berufsbildungsgesetzes

Der vorstehende Vortrag wurde gehalten, während sich das „Gesetz zur Reform
der beruflichen Bildung (BerBiRefG)“ im parlamentarischen Verfahren befand.

Am 1. April 2005 ist das BerBiRefG in Kraft getreten. Damit wurden das Berufs-
bildungsgesetz von 1969 und das Berufsbildungsförderungsgesetz umfassend
novelliert und zusammengeführt.

Das Gesetz ist sowohl im Deutschen Bundestag als auch im Deutschen Bundesrat
in einem breiten parteiübergreifenden Konsens verabschiedet worden.

Dieser – für die erfolgreiche Umsetzung der Gesetzesreform sehr wichtige –
umfassende parlamentarische Konsens schließt die Einigkeit über die Kompeten-
zen von Bund und Ländern im Bereich der beruflichen Bildung ein. Sowohl im
Gesetzgebungsverfahren als auch in der parallel arbeitenden Föderalismuskom-
mission hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass die bisherige Kompetenzver-
teilung nach wie vor sachgerecht ist. Danach hat der Bund die Gesetzgebungs-
kompetenz für das Recht der außerschulischen Berufsbildung; die Länder regeln
die schulische berufliche Bildung.

Möglich war dies, weil im parlamentarischen Verfahren und in den begleitenden
Diskussionen, insbesondere mit den Ländern, den Spitzenorganisationen der
Sozialpartner, den Verbänden der Berufsschullehrer und der Wissenschaft, auch
in zunächst strittigen Punkten tragfähig gemeinsame Positionen und Kompro-
misse gefunden wurden. Dies gilt insbesondere auch für die angestrebte stärke-
re Einbeziehung der Länder, Regionen und beruflichen Schulen in das duale
Berufsausbildungssystem durch die oben dargestellten Regelungen.

Während zum Beispiel die Länder und Verbände der Berufsschullehrer eine noch
weitergehende Berücksichtigung der Rolle der Berufsschulen gefordert haben,
haben sich beide Sozialpartner zum Beispiel strikt gegen die Zulassung von
Berufsfachschulabsolventen zur Abschlussprüfung nach dem Berufsbildungsge-
setz und das Stimmrecht der Berufsschullehrer in den Berufsbildungsausschüssen
ausgesprochen.

Der Vorschlag der Bundesregierung, „Regionale Berufsbildungskonferenzen“
verpflichtend vorzuschreiben, ist insbesondere bei Arbeitgebern und Ländern
auf Ablehnung gestoßen, während die Gewerkschaften verlangten, die Konfe-
renzen mit verbindlicheren Entscheidungsrechten auszustatten. Auch in den

26 MANFRED KREMER



Fraktionen des deutschen Bundestages wurden diese Regelungen kontrovers dis-
kutiert.

Im Folgenden sind die vom Deutschen Bundestag bei den dargestellten – für die
Lernortkooperation bedeutsamen – Vorschriften vorgenommenen Änderungen
des Regierungsentwurfes aufgelistet und erläutert. Die Änderungen sind in den
endgültigen Gesetzestexten durch Fettdruck hervorgehoben.

4.1 Anrechnung von Vorqualifikationen auf eine anschließende Berufsausbil-
dung

Die Übergänge von altem zu neuem Recht wurden zeitlich weiter gestreckt und
zugleich noch weiter flexibilisiert, um landesspezifische Lösungen zu ermög-
lichen ohne die grundsätzliche Zielsetzung der Bundesregierung (Stärkung der
regionalen Verantwortung, Flexibilisierung der Anrechnung) aufzugeben.

In Berufsbereichen, für die es keine der bis 31. Juli 2006 fortgeltenden Bundes-
verordnungen zur Anrechnung der schulischen Berufsgrundbildung gibt, können
die Länder nunmehr seit dem In-Kraft-Tretens des neuen Berufsbildungsgesetzes
(d.h. seit 01. 04. 2005 statt erst ab 01. 08. 2006) Landesanrechnungsverordnungen
erlassen.

Bis zum 31. Juli 2009 können die Länder entscheiden, ob die jeweiligen Anrech-
nungen – wie die bisherigen Bundesregelungen - für alle einschlägigen Ausbil-
dungsverhältnisse zwingend sein sollen oder nur auf gemeinsamen Antrag der
beiden Vertragspartner erfolgen. Erst danach werden durch Landesverordnung
ermöglichte Anrechnungen nur noch auf gemeinsamen Antrag von Ausbildungs-
betrieb und Auszubildendem vorgenommen. Die endgültige Fassung des § 7 des
neuen Berufsbildungsgesetzes lautet:

§ 7
Anrechnung beruflicher Vorbildung auf die Ausbildungszeit

(1) Die Landesregierungen können nach Anhörung des Landesausschusses
für Berufsbildung durch Rechtsverordnung bestimmen, dass der Besuch
eines Bildungsganges berufsbildender Schulen oder die Berufsausbildung in
einer sonstigen Einrichtung ganz oder teilweise auf die Ausbildungszeit
angerechnet wird. Die Ermächtigung kann durch Rechtsverordnung auf
oberste Landesbehörden weiter übertragen werden. Die Rechtsverordnung
kann vorsehen, dass die Anrechnung eines gemeinsamen Antrags der Aus-
zubildenden und Ausbildenden bedarf.
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(2) Die Anrechnung nach Absatz 1 bedarf des gemeinsamen Antrags der Aus-
zubildenden und Ausbildenden. Der Antrag ist an die zuständige Stelle zu
richten. Er kann sich auf Teile des höchstzulässigen Anrechnungszeitraums
beschränken.1)

1) Absatz 2 tritt am 1. August 2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt Absatz 1 Satz 3
außer Kraft.

In der Begründung des deutschen Bundestages heißt es dazu:

„… Mit diesem gestuften In-Kraft-Treten wurde dem Wunsch der Länder nach
einer Übergangszeit entsprochen, die es ihnen ermöglicht, schulorganisatorisch
und zeitlich einen geordneten, den jeweiligen landesspezifischen Verhältnissen
entsprechenden Übergang von der bisher allein möglichen verpflichtenden
Anrechnung zu der nach Absatz 2 geregelten flexiblen Anrechnungsmöglichkeit
zu gestalten. …“5

4.2 Zulassung von Absolventen und Absolventinnen einer gleichwertigen
Berufsausbildung zur Abschlussprüfung nach Berufsbildungsgesetz

§ 43 des neuen Berufsbildungsgesetzes wurde gegenüber dem Regierungsent-
wurf durch eine Definition der Kriterien für die Entsprechung eines Bildungs-
ganges mit einer anerkannten Berufsausbildung nach Berufsbildungsgesetz und
Handwerksordnung ergänzt.

§ 43
Zulassung zur Abschlussprüfung

…….
(2) Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen, wer in einer berufsbildenden
Schule oder einer sonstigen Berufsbildungseinrichtung ausgebildet worden
ist, wenn dieser Bildungsgang der Berufsausbildung in einem anerkannten
Ausbildungsberuf entspricht. Ein Bildungsgang entspricht der Berufsausbil-
dung in einem anerkannten Ausbildungsberuf, wenn er
1. nach Inhalt, Anforderung und zeitlichem Umfang der jeweiligen Ausbil-
dungsordnung gleichwertig ist,

2. systematisch, insbesondere im Rahmen einer sachlichen und zeitlichen
Gliederung durchgeführt wird, und

3. durch Lernortkooperation einen angemessenen Anteil an fachpraktischer
Ausbildung gewährleistet.

5 Deutscher Bundestag, 15. Wahlperiode, Drucksache 15/4752 v. 26.01.2005, Seite 47.
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Die Landesregierungen werden ermächtigt, im Benehmen mit dem Landes-
ausschuss für Berufsbildung durch Rechtsverordnung zu bestimmen, welche
Bildungsgänge die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 erfüllen. Die Ermächti-
gung kann durch Rechtsverordnung auf oberste Landesbehörden weiter über-
tragen werden.

(Absatz 2 Satz 3 und 4 – d.i. die Ermächtigung der Landesregierungen – tre-
ten am 01.08.2011 außer Kraft)

Der Deutsche Bundestag hat dies wie folgt begründet:

„Durch die Einfügung eines neuen Satzes 2 in Absatz 2 werden die Kriterien für
das Entsprechen eines schulischen Bildungsganges und einer Berufsausbildung in
einem anerkannten Ausbildungsberuf definiert. Die nähere Bestimmung der
Gleichwertigkeitskriterien verdeutlicht, dass das Ziel der Gesetzesänderung nicht
die Etablierung eines neuen schulischen Berufsbildungssystems ist, sondern die
Heranführung des bestehenden schulischen Berufsbildungssystems an das
Berufsbildungssystem nach Berufsbildungsgesetz und Handwerksordnung. Die
bisher sehr unterschiedlichen schulischen Ausbildungsgänge der Länder werden
angeglichen und müssen sich an den Standards der Kammerberufe, die in bun-
desweit gültigen Ausbildungsgängen geregelt sind, orientieren. Dies führt ins-
gesamt zu einer Verbesserung von Qualität, Transparenz und Verwertbarkeit der
Abschlüsse.

´
Warteschleifen´ können damit eher verhindert oder wenigstens

reduziert werden.“6

Darüber hinaus werden die Länder verpflichtet, Entsprechungsverordnungen im
Benehmen mit dem Landesauschuss für Berufsbildung zu erlassen (statt „nach
Anhörung“). Im Landesauschuss für Berufsbildung haben die Sozialpartner eine
Mehrheit. Rechtlich verpflichtet „Benehmen“ die Landesregierungen zu einer
vertieften und umfassenderen Beteiligung des Landesausschuss mit dem Willen
zur Einigung. Entscheidungen gegen das Votum einer Mehrheit des Landesaus-
schusses müssen sorgfältig und nachvollziehbar begründet sein. Der Deutsche
Bundestag hat also die Beteiligungsrechte der Sozialpartner weiter gestärkt,
„um eine enge Einbindung der Sozialparteien in die inhaltliche Abstimmung der
Landesverordnungen mit den bundeseinheitlichen Ausbildungsordnungen zu
gewährleisten, ...“.7

Außerdem hat der Deutsche Bundestag die Ermächtigung der Landesregierung,
Entsprechungsverordnungen zu erlassen, bis zum 1. August 2011 begrenzt
(statt 2012). Bis dahin soll auf der Grundlage der erwähnten Evaluation der
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7 ebenda
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Neuregelungen entschieden werden, ob diese Möglichkeit des Zugangs zur Kam-
merprüfung erhalten bleiben soll und die Befristung durch den Deutschen Bun-
destag aufgehoben wird.

4.3 Regionale Berufsbildungskonferenz

Die Regionale Berufsbildungskonferenz wurde vom Deutschen Bundestag nicht
in das neue Berufsbildungsgesetz aufgenommen. Der Bundestag ist hier insbe-
sondere den Argumenten der Arbeitgeberverbände und der Länder gefolgt, die
mit Hinweis auf bestehende regionale Ausbildungsbündnisse eine gesetzliche
Verpflichtung zur regionalen Kooperation und regionalen Planung bei der Ent-
wicklung der Strukturen des Ausbildungsplatzangebotes abgelehnt haben.

Zugleich hat der Deutsche Bundestag aber im Gesetz verankert, dass

„an den Sitzungen des Landesausschusses und der Unterausschüsse ….. Ver-
treter der beteiligten obersten Landesbehörden, der Gemeinden und Gemein-
deverbände sowie der Agentur für Arbeit teilnehmen (können)“
(§ 82 Abs 4, Satz 3 neues BBiG)

und den Aufgabenkatalog der Landesausschüsse erweitert:

„Der Landesausschuss kann zur Stärkung der regionalen Ausbildungs- und
Beschäftigungssituation Empfehlungen zur inhaltlichen und organisatori-
schen Abstimmung und zur Verbesserung der Ausbildungsangebote aus(zu)
sprechen.“
(§ 83 Abs 2, Satz 2 BBiG)

In der Begründung dazu heißt es:

„Durch die Neufassung des Absatzes 4 in § 82 werden die Voraussetzungen für
optionale regionale Kommunikationsplattformen geschaffen. Für ein ausgewo-
genes Ausbildungsstellenangebot und eine optimale Organisation der beruf-
lichen Ausbildung ist ein abgestimmtes Vorgehen der Entscheidungsträger insbe-
sondere in der jeweiligen Region erforderlich. Dies belegen bereits bestehende
Bündnisse für Ausbildung auf regionaler Ebene. Gerade in den Fällen, in denen
der Landesausschuss regional begrenzte Unterausschüsse einrichtet, soll durch
die Teilnahmemöglichkeit Externer der regionale Sachverstand in die Koordinie-
rungs- und Beratungsfunktion des Landesausschusses einfließen. … § 83 Absatz
2 Satz 2 ergänzt sinnvoll die Möglichkeit der Vertreter von Gemeinden, Gemein-
deverbänden und der regionalen Agentur für Arbeit, nach § 82 Absatz 4 ihren
regionalen Sachverstand in die Koordinierungs- und Beratungsarbeit des Landes-
ausschusses einbringen zu können, in dem der Landesausschuss zusätzlich zu den
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bestehenden Aufgaben berechtigt wird, die daraus gewonnenen regionalspezi-
fischen Erkenntnisse im Rahmen von Empfehlungen weiterzugeben. Damit wird
der Tatsache Rechnung getragen, dass der Ausbildungsstellenmarkt besonders
dann funktioniert, wenn ein regionaler Dialog der Beteiligten besteht. …"8

4.4 Stimmrecht für Berufsschullehrer in den Berufsbildungsausschüssen der
Kammern

Gegenüber der Fassung des Regierungsentwurfes hat der Deutsche Bundestag
das Stimmrecht der Berufsschullehrer in den Berufsbildungsausschüssen weiter
eingeschränkt. Er ist damit tendenziell den Einwänden der Sozialpartner gefolgt,
die das Stimmrecht der Berufsschullehrer gänzlich abgelehnt haben, weil es in
den Berufsbildungsausschüssen nicht um schulische Belange gehe. Die Länder
und die Verbände der Berufsschullehrer haben dagegen ein volles – nicht nur auf
Angelegenheiten der Berufsausbildungsvorbereitung und Berufsausbildung
beschränktes – Stimmrecht gefordert.

Die endgültige Gesetzesfassung lautet:

§ 79
Aufgaben (des Berufsbildungsausschusses)

(1) Der Berufsbildungsausschuss ist in allen wichtigen Angelegenheiten der
beruflichen Bildung zu unterrichten und zu hören.

(6) Abweichend von § 77 Abs. 1 haben die Lehrkräfte Stimmrecht bei
Beschlüssen zu Angelegenheiten der Berufsausbildungsvorbereitung und
Berufsausbildung, soweit sich die Beschlüsse unmittelbar auf die Organisation
der schulischen Berufsbildung auswirken.

In der Begründung des Deutschen Bundestages heißt es dazu:

„Die Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen erhalten ein eingeschränktes
Stimmrecht in den Berufsbildungsausschüssen der Kammern. Fragen, die aus-
schließlich die betriebliche Seite der Berufsbildung betreffen, werden aber, wie
andererseits im Regelfall die Mitwirkung der Sozialparteien in entsprechenden
Gremien der Schulorganisation auch, vom Stimmrecht ausgenommen. Dies sind
z. B. materielle Regelungen für die betriebliche Ausbildung behinderter Men-
schen, aber auch die Einrichtung neuer Lehrgänge der Aufstiegsfortbildung, der
überbetrieblichen Unterweisung oder die Entwicklung von Ausbildungsvertrags-
mustern. Ein Stimmrecht der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen kann nun-

8 a.a.0, Seite 52
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mehr etwa gegeben sein, wenn Verwaltungsgrundsätze für die Verkürzung der
Ausbildungsdauer unmittelbare Auswirkungen auf die Organisation der Berufs-
schule haben oder im Bezirk der zuständigen Stelle im Rahmen der Durchfüh-
rung der Berufsbildung Rechtsvorschriften erlassen werden, die – wie auch bei
der Berufsausbildungsvorbereitung – ein konzertiertes Vorgehen von Schule und
Betrieb voraussetzen."9

4.5 Kooperation von Kammern und Berufsschulen bei der Durchführung der
Abschlussprüfung

In § 39 Abs. 2 BBiG (neu) wurde vom Deutschen Bundestag durch eine Ergänzung
„..klargestellt, dass durch die gutachterliche Stellungnahme Dritter insbesonde-
re die Möglichkeit eröffnet wird, berufschulische Leistungen der Auszubildenden
in die Abschlussprüfung einzubeziehen.“10

§ 39
Prüfungsausschüsse

.......
(2) Der Prüfungsausschuss kann zur Bewertung einzelner, nicht mündlich zu
erbringender Prüfungsleistungen gutachterliche Stellungnahmen Dritter, ins-
besondere berufsbildender Schulen, einholen.

(3) Im Rahmen der Begutachtung nach Absatz 2 sind die wesentlichen Abläu-
fe zu dokumentieren und die für die Bewertung erheblichen Tatsachen fest-
zuhalten.

In § 37 Abs. 3 BBiG neu wurde zudem durch eine Einfügung den zuständigen
Stellen gestattet, „… zukünftig die Abschlussnote der Berufsschule oder – sofern
diese nicht mit einer Gesamtnote endet – einzelne Zeugnisendnoten auf dem
Kammerzeugnis gesondert auszuweisen, sofern dies der Auszubildende bean-
tragt. ...“11

§ 37
Abschlussprüfung

.......
(3) ... Auf Antrag der Auszubildenden kann das Ergebnis berufsschulischer
Leistungsfeststellungen auf dem Zeugnis ausgewiesen werden.
.......

9 a. a. O, Seite 51
10 a. a. O, Seite 49
11 ebenda
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4.6 Ausdrückliche Verankerung der Lernortkooperation im Berufsbildungs-
gesetz

Schließlich hat der Deutsche Bundestag durch einen neuen Absatz 2 in § 2 des
neuen Berufsbildungsgesetzes den Grundsatz der Lernortkooperation ausdrück-
lich im Gesetz verankert.

§ 2
Lernorte der Berufsbildung

(1) Berufsbildung wird durchgeführt

1. in Betrieben der Wirtschaft, in vergleichbaren Einrichtungen außerhalb
der Wirtschaft, insbesondere des öffentlichen Dienstes, der Angehörigen
freier Berufe und in Haushalten (betriebliche Berufsbildung),

2. in berufsbildenden Schulen (schulische Berufsbildung) und

3. sonstigen Berufsbildungseinrichtungen außerhalb der schulischen und
betrieblichen Berufsbildung (außerbetriebliche Berufsbildung).

(2) Die Lernorte nach Absatz 1 wirken bei der Durchführung der Berufsbil-
dung zusammen (Lernortkooperation).

…….

In der Begründung heißt es dazu:

„ ... Die duale Berufsausbildung beruht auf den Säulen der betrieblichen und der
schulischen Ausbildung. Beide befinden sich gegenwärtig in einem Wandel, wel-
cher sich in neuen Berufsbildern mit veränderten Qualifikationsanforderungen
niederschlägt. Neue und neu geordnete Ausbildungsberufe orientieren sich stär-
ker an Geschäfts- und Arbeitsprozessen. Die durch Ausbildungsordnung und
Rahmenlehrplan aufeinander abgestimmten Ausbildungsinhalte für die Lernor-
te Betrieb und Berufsschule können diesen neuen Anforderungen besser im Rah-
men enger Lernortkooperation begegnen. Daher ist die Kooperation zwischen
den ausbildenden Betrieben und den zuständigen Berufsschulen bei der Durch-
führung der Berufsbildung als ständige Aufgabe im Gesetz aufzunehmen. Des-
halb sind auch die Länder aufgefordert, die durch das neue Gesetz verbesserten
Möglichkeiten (gestreckte Prüfung, Anrechnungs- und Zulassungsmöglichkeiten,
gutachterliche Stellungnahmen, etc.) zu nutzen, um die Verknüpfung der Lern-
orte nach Qualität, Quantität und zeitlicher Effizienz der Bildungswege zu opti-
mieren. …“12

12 a. a. O, Seite 46
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5. Begleitende Entschließung des Deutschen Bundestages

Der Deutsche Bundestag hat die stärkere Einbeziehung der Länder und der
Berufsschulen in das Berufsbildungsgesetz in einer den Gesetzesbeschluss beglei-
tenden fraktionsübergreifenden Entschließung mit der Erwartung verbunden,
dass Bund, Länder und Sozialpartner auf dieser Grundlage noch enger zusam-
menarbeiten und auch die schulischen Bildungsgänge stärker in die Kooperation
mit den Sozialpartnern einbezogen werden.

Zugleich hat er damit die Bedeutung des „kooperativen Föderalismus“ der Lern-
ortkooperation für die Qualität der beruflichen Bildung nochmals besonders
betont.

Auszug aus der Entschließung des Deutschen Bundestages anlässlich der Ver-
abschiedung des neuen Berufsbildungsgesetzes:
…….

„Kooperativer Föderalismus“

Duales System in der beruflichen Bildung bedeutet Dualität der Lernorte
Betrieb und Schule. Dualität bei der kompetenzrechtlichen Abgrenzung der
Aufgaben von Bund und Ländern bedeutet aber auch Abstimmung unterein-
ander im Hinblick auf die zu vermittelnde ganzheitliche berufliche Hand-
lungskompetenz.

Die Zuweisung der Zuständigkeit für die beruflichen Schulen an die Länder
und die Zuweisung der Zuständigkeit für die außerschulische berufliche Bil-
dung an den Bund sind nach wie vor notwendig. Der Deutsche Bundestag ver-
steht das heute verabschiedete Gesetz in Ausfüllung und Weiterentwicklung
dieser kompetenzrechtlichen Abgrenzung auch als Angebot an die Länder, bei
der Gestaltung der beruflichen Bildung noch enger und vertrauensvoller als
bisher mit dem Bund zusammenzuwirken. Der Deutsche Bundestag appelliert
an die Länder, nun auch ihrerseits die Chancen zu nutzen, die sich aus den
neuen Regelungen des Berufsbildungsgesetzes ergeben. Hierzu gehört z. B.
eine stärkere Ausrichtung der schulischen Berufsausbildung an den Ausbil-
dungsordnungen nach BBiG und HwO und am dualen Prinzip. Hierzu gehört
aber auch, die Möglichkeiten, Berufsausbildung mit dem Erwerb weiterfüh-
render allgemein bildender Schulabschlüsse zu verbinden, vermehrt anzubie-
ten.

Die Bedeutung des Lernorts Berufsschule wird durch das neue Berufsbildungs-
gesetz unter Beachtung der kompetenzrechtlichen Schranken in besonderer
Weise wahrgenommen. Die Beteiligung der Berufsschulen an der Feststellung
des Ergebnisses der Kammerabschlussprüfungen wird ermöglicht; Lehrkräfte
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an berufsbildenden Schulen erhalten ein Stimmrecht in den Berufsbildungs-
ausschüssen der Kammern, soweit sich die Beschlüsse des Berufsbildungsaus-
schusses unmittelbar auf die Organisation der schulischen Berufsbildung aus-
wirken. Darüber hinaus wird die Zulassung von Absolventen schulischer
Berufsausbildungsgänge zur Kammerprüfung erleichtert.

Der Deutsche Bundestag

• erwartet von den Ländern, dass sie im Gegenzug die Beteiligungsmöglich-
keiten der Sozialpartner in den schulischen Beratungsgremien erweitern,

• erwartet von den Ländern, dass sie Regelungen zur Zulassung von Absol-
venten schulischer Berufsausbildung zur Kammerprüfung in Ausbildungs-
berufen nach BBiG und HwO in enger Abstimmung mit Kammern und
regionalen Sozialpartnern erlassen,

• fordert den Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung auf,
eine Empfehlung zur einheitlichen Anwendung der neuen Regelungen für
die Zulassung von Absolventen schulischer Berufsausbildungsgänge zur
Kammerprüfung zu erarbeiten,

• begrüßt die im Gesetz neu enthaltene Möglichkeit, dass auf Antrag der
Auszubildenden das Ergebnis berufsschulischer Leistungsfeststellungen
auf dem Kammerzeugnis ausgewiesen werden kann und appelliert an die
Länder, die Bewertungssysteme zur Notenbildung an den Berufsschulen zu
vereinheitlichen, um auf diese Weise eine größere Vergleichbarkeit der
Ergebnisse zu erreichen.

……..

„Ferner sollten Länderregelungen zur schulischen Berufsausbildung in Ausbil-
dungsberufen nach BBiG und HwO in die bewährten Abstimmungsprozesse
nach dem Gemeinsamen Ergebnisprotokoll (Anm. d. Verf.: zur Beteiligung der
Länder am Verfahren zur Neuordnung von Ausbildungsberufen und zur
Abstimmung der Rahmenlehrpläne der Länder mit den Ausbildungsordnun-
gen des Bundes) einbezogen werden.“13

Manfred Kremer
(Bundesministerium für Bildung und Forschung)
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13 a. a. O, Seite 26 ff.
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Günter Walden

Wenn sich der Ausbildungsmarkt verändert ...

In meinem Beitrag möchte ich auf wesentliche aktuelle Veränderungen auf dem
Ausbildungsmarkt aufmerksam machen. Insbesondere die Entwicklungen der jüngs-
ten Zeit bieten Anlass für Überlegungen zu „Systemvarianten einer qualifizierten
nichtuniversitären Berufsausbildung“, welche Gegenstand dieses Bandes bzw. des
vorausgegangenen Workshops der Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungsforschungs-
netz (AG BFN) sind. Grundlage des vorliegenden Beitrags ist ein Workshop mit dem
Titel „Der Ausbildungsmarkt und seine Einflussfaktoren“, welcher im Juli 2004 eben-
falls von der AG BFN durchgeführt wurde1. Auf die thematischen Schwerpunkte des
Workshops (Qualifizierungsverhalten von Betrieben, Bildungsverhalten von Jugend-
lichen, Simulation und Prognose der Entwicklung auf dem Ausbildungsstellenmarkt)
soll in diesem Aufsatz eingegangen werden. Dabei wird nicht der Anspruch erhoben,
eine vollständige Zusammenfassung aller gehaltenen Vorträge und der Diskussion
vorzunehmen. Vielmehr möchte ich auf einige für das Thema besonders relevante
Aspekte eingehen. Abschließend werden einige Schlussfolgerungen für die weitere
Entwicklung des Berufsbildungssystems gezogen. Zur Einführung in das Thema wird
im Folgenden die aktuelle Situation auf dem Lehrstellenmarkt kurz skizziert.

Abbildung 1: Entwicklung auf dem Lehrstellenmarkt von 1992 bis 2004

1 Bundesinstitut für Berufsbildung: Der Ausbildungsmarkt und seine Einflussfaktoren,
Bonn 2005

Quelle: Ergebnisse der BIBB-Erhebung zum 30.09., Bundesagentur für Arbeit
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Zur aktuellen Situation auf dem Ausbildungsmarkt

Abbildung 1 informiert über die Entwicklung auf dem Lehrstellenmarkt zwischen
1992 und 2004. Die neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge und das Ausbil-
dungsangebot sind dabei seit 1999 stark rückläufig mit einem Tiefstand im Jahr
2003. Die offiziell registrierte Nachfrage nach betrieblichen Ausbildungsplätzen ist
in diesem Zeitraum zwar ebenfalls zurückgegangen, der Rückgang fiel allerdings
deutlich niedriger aus.

2004 hat es nun seit mehreren Jahren erstmals wieder eine Steigerung bei den
neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen gegeben. Es wurden rund 15.300
neue Verträge mehr als im Vorjahr bereitgestellt. Dies entspricht einer Steige-
rungsrate von 2,8%2. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge
stieg auf rund 573.000 an, und das Ausbildungsplatzangebot lag im Jahr 2004
bei rund 586.000 (2003: 572.000). Allerdings kann trotz der positiven Entwick-
lung von einer Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt noch nicht die Rede sein.
So steigt die Zahl der Abgänger aus allgemein bildenden Schulen seit Anfang der
90er-Jahre an und nahm 2004 noch um rund 22.500 auf 952.300 zu3. Aufgrund
des demografisch bedingten Anstiegs der Nachfrage ist die so genannte Ange-
bots-Nachfrage-Relation im Jahr 2004 auf 95,9 gefallen (2003: 96,6). Dies bedeu-
tet, dass noch nicht einmal rechnerisch auf jeden Nachfragenden auch ein Aus-
bildungsangebot kommt.

Die weiterhin angespannte Situation auf dem Ausbildungsmarkt kommt auch
dadurch zum Ausdruck, dass die Angebotsquote (rechnerische Zahl der Ausbil-
dungsplatzangebote je 100 Schulabgänger) 2004 nur bei 61,6% lag. Anfang der
90er-Jahre hatte sie noch bei über 80% gelegen, 2001 noch bei über 70%4. Hier-
bei ist zu berücksichtigen, dass in den Zahlen für das Ausbildungsplatzangebot
auch durch die öffentliche Hand geförderte Plätze außerhalb von Betrieben ent-
halten sind. Nach Schätzungen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) han-
delte es sich im Jahr 2003 um rund 60.000 und im Jahr 2004 immerhin noch um
53.000 außerbetriebliche Verträge 5.

2 Vgl. hierzu und im Folgenden: ULRICH, Joachim Gerd; FLEMMING, Simone; GRANATH, Ralf-
Olaf; KREKEL, Elisabeth. M.: Deutlicher Zuwachs bei den betrieblichen Ausbildungsverträgen,
http://www.bibb.de/de/naa309_2004.htm, 2004.

3 Vgl. ULRICH, FLEMMING, GRANATH, KREKEL, a. a. O.
4 Vgl. Ebenda.
5 Vgl. Ebenda.
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Die Zahl der Jugendlichen, die sich bei den Arbeitsagenturen 2004 als Bewerber
für eine Lehrstelle registrieren ließen, betrug 740.200. Im Vergleich zum Vorjahr
ist diese Zahl um 2,9% angestiegen6.

Die genannten Zahlen machen insgesamt deutlich, dass trotz der positiven
Entwicklung der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Jahr 2004 die
betrieblichen Ausbildungsangebote bei weitem nicht ausreichen, um alle inte-
ressierten Jugendlichen mit einer betrieblichen Ausbildungsstelle zu versorgen.
Zu berücksichtigen ist zusätzlich noch eine regionale Komponente. Sehr un-
günstig ist die Situation für die Jugendlichen insbesondere in Ostdeutschland. In
zunehmendem Maße verschärft sich der Ausbildungsmarkt aber auch in einzel-
nen Regionen Westdeutschlands 7.

Im Folgenden soll nun die Frage erörtert werden, welche Faktoren zu der ange-
spannten Situation auf dem Ausbildungsmarkt geführt haben. Zunächst wird
hier im Folgenden auf Entwicklungen im Qualifizierungsverhalten der Betriebe
eingegangen.

Qualifizierungsverhalten von Betrieben

Im Hinblick auf das seit 1999 gesunkene Angebot an betrieblichen Ausbildungs-
plätzen stellt sich die Frage, welche Gründe hierfür maßgebend waren. Nicht zu
verkennen ist zunächst, dass die in den letzten Jahren eher ungünstige wirt-
schaftliche Situation vieler Betriebe und die anhaltende Wachstumsschwäche der
deutschen Wirtschaft sich auch auf die Bereitstellung betrieblicher Ausbildungs-
plätze negativ ausgewirkt haben dürften 8. Insbesondere die schlechte Entwick-
lung der Beschäftigung und die Krise auf dem Arbeitsmarkt sind hier zu nennen.
Hier ist darauf hinzuweisen, dass die ungünstige wirtschaftliche Situation nicht
nur auf ein konjunkturelles Tal zurückzuführen ist. Vielmehr handelt es sich um
eine strukturelle Wachstumsschwäche, welche auch durch einen konjunkturellen
Aufschwung nicht vollständig beseitigt werden kann. Insbesondere ist bei einer
konjunkturellen Erholung nicht damit zu rechnen, dass die Probleme auf dem
Ausbildungsstellenmarkt in Gänze beseitigt werden.

Von besonderer Bedeutung für die Einschätzung der Zukunftsaussichten des
dualen Systems ist die Frage, ob die Rückgänge beim betrieblichen Ausbildungs-
platzangebot ausschließlich auf die ungünstige wirtschaftliche Entwicklung oder

6 Vgl. Ebenda.
7 Vgl. BERUFSBILDUNGSBERICHT 2004, Bonn 2004.
8 Vgl. hierzu und im Folgenden WALDEN, Günter: Einflussfaktoren auf das Qualifizierungsver-

halten von Betrieben. In: Bundesinstitutfür Berufsbildung (Hrsg.): Der Ausbildungsmarkt und
seine Einflussfaktoren, Bonn 2005.
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auch auf einen relativen Bedeutungsverlust der betrieblichen Ausbildung gegen-
über anderen Bildungsgängen zurückgeführt werden müssen. Zunächst ist hier
darauf aufmerksam zu machen, dass die Qualifikationsstruktur der sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten sich seit 1980 eher positiv für Fachkräfte ent-
wickelt hat 9. Zwar hat der Anteil von Beschäftigten mit einer Hochschulausbil-
dung zugenommen, allerdings sind etwaige Substituierungen von Personen mit
Lehre durch Hochschulabsolventen durch eine Schrumpfung der Personengrup-
pe ohne abgeschlossene Berufsausbildung kompensiert worden.

Aus Befragungen von Betrieben zur zukünftigen Deckung des Qualifikationsbe-
darfs im Fachkräftebereich 10 geht hervor, dass eine eigene Ausbildung mit wei-
tem Abstand nach wie vor als die wichtigste Rekrutierungsmöglichkeit gesehen
wird. Hieraus lässt sich also ein etwaiger gravierender Bedeutungsverlust der
dualen Ausbildung gegenüber anderen Bildungsgängen nicht ableiten.

Trotz der weiterhin grundsätzlich hohen Akzeptanz der dualen Ausbildung bei
den Betrieben gibt es aber auch Hinweise auf Ursachen für die negative Ausbil-
dungsplatzentwicklung, die nicht mit der wirtschaftlichen Situation, sondern mit
spezifischen Entwicklungen im Ausbildungssystem in Verbindung stehen. Für
den Handwerksbereich kommen Analysen zur Entwicklung der Ausbildungs-
kosten zum Ergebnis, dass die Nettokosten (Bruttokosten abzüglich der Erträge
aus produktiven Leistungen der Auszubildenden) zwischen 1991 und 2000 real
(um Preissteigerungen bereinigt) um rund 20% gestiegen sind 11. Hiermit in
unmittelbarem Zusammenhang stehen Klagen, insbesondere des Handwerks,
dass es immer schwieriger werde, leistungsfähige Jugendliche für eine Ausbil-
dung zu gewinnen. Die Ausbildungseignung der Jugendlichen als eine wesent-
liche Voraussetzung, um eine eigene Ausbildung erfolgreich und wirtschaftlich
durchführen zu können, wird von vielen Betrieben nicht mehr als ausreichend
angesehen. Ein schlechterer Leistungsstand der Auszubildenden führt dabei
auch tendenziell zu einer steigenden Kostenbelastung für die Betriebe, insbe-
sondere deswegen, weil sich die Möglichkeiten für einen produktiven Arbeits-
einsatz reduzieren. Allerdings ist hier auch darauf aufmerksam zu machen, dass
Kostensteigerungen in der Ausbildung zwischen 1991 und 2000 ausschließlich
für das Handwerk zu beobachten waren. Für den Ausbildungsbereich Industrie
und Handel ergab sich so real ein Rückgang der Nettokosten von 6,2% 12.

9 Vgl. Ebenda.
10 Vgl. BEICHT, Ursula; WALDEN, Günter; HERGET, Hermann: Kosten und Nutzen der betriebli-

chen Berufsausbildung in Deutschland, Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.), Berichte zur
beruflichen Bildung, Heft 264, Bielefeld 2004, S. 264.

11 Vgl. WALDEN, Günter: Einflussfaktoren auf das Qualifizierungsverhalten von Betrieben, a. a.
O.

12 Vgl. Ebenda.
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Neben dem Einfluss der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist zu prüfen, inwie-
weit sich in der Vergangenheit auch wirtschaftsstrukturelle Entwicklungen auf
das betriebliche Qualifizierungsverhalten ausgewirkt haben. Analysen kommen
hier allerdings - je nachdem, welcher Analysezeitraum zugrunde gelegt und wel-
che Variablen berücksichtigt werden - zu unterschiedlichen Ergebnissen. PLÜN-
NEKKE und WERNER 13 stellen für den Zeitraum 1995 bis 2002 heraus, dass aufgrund
von Berufsstruktur- und Qualifikationsstruktureffekten der Rückgang an Ausbil-
dungsplätzen noch deutlicher ausgefallen wäre, wenn die entsprechenden nega-
tiven Tendenzen nicht durch einen Anstieg der betrieblichen Ausbildungsbereit-
schaft kompensiert worden wären14. Verschiebungen in der Struktur der Beschäf-
tigung hätten demnach eher ungünstige Auswirkungen auf die betriebliche Aus-
bildung haben müssen, was aber durch höhere Ausbildungsanstrengungen der
Betriebe zum Teil ausgeglichen worden sei.

TROLTSCH 15 analysiert für den Zeitraum 1980 bis 2002 die wirtschaftsstrukturelle
Entwicklung und kommt - anders als PLÜNNECKE und WERNER - zum Ergebnis, dass
die Verschiebungen in der Wirtschaftsstruktur eher einen positiven Effekt auf die
betrieblichen Ausbildungsaktivitäten hätten haben müssen, was aber durch eine
geringere Ausbildungsneigung der Betriebe nicht realisiert worden sei. Hinter-
grund der Ergebnisse von TROLTSCH ist der Sachverhalt, dass die betrieblichen Aus-
bildungsquoten im Dienstleistungsbereich seit 1980 gesunken sind. Während die
Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich angestiegen ist, ist die Zahl der Auszu-
bildenden im längerfristigen Vergleich gesunken. Die Beschäftigungsgewinne
des Dienstleistungssektors hätten, bei einer gleichbleibenden Ausbildungs-
neigung, deshalb eher zu einem Anstieg der Ausbildungsaktivitäten führen müs-
sen. Über Gründe für die Entwicklung kann hier nur spekuliert werden. Mög-
licherweise spielen Strukturverschiebungen innerhalb des Dienstleistungssektors
eine wesentliche Rolle.

Es kann an dieser Stelle nicht geklärt werden, warum die Befunde in den beiden
zitierten Studien zum Einfluss struktureller Veränderungen auf die betrieblichen
Ausbildungsaktivitäten unterschiedlich sind. Zu beachten ist aber, dass sich die
untersuchten Zeiträume deutlich unterscheiden. Wichtig ist in unserem Zusam-

13 PLÜNNECKE, Axel; WERNER, Dirk: Das duale Ausbildungssystem. Die Bedeutung der Berufs-
ausbildung für Jugendarbeitslosigkeit und Wachstum. Institut der deutschen Wirtschaft, Köln
2004.

14 Vgl. auch WERNER, Dirk: Ausbildung zwischen Strukturwandel und Invetitionskalkül.In: Bun-
desinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Der Ausbildungsmarkt und seine Einflussfaktoren, Bonn
2005.

15 TROLTSCH, Klaus: Berufsbildung und Strukturwandel - Zum Einfluss wirtschaftsstruktureller
Veränderungen auf das betriebliche Ausbildungsstellenangebot seit 1980. In: Bundesinstitut
für Berufsbildung (Hrsg.): Der Ausbildungmarkt und seine Einflussfaktoren, Bonn 2005.
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menhang, dass beide Analysen zu dem Ergebnis kommen, dass auch strukturelle
Verschiebungen in der Wirtschaft das betriebliche Qualifizierungsverhalten
beeinflussen.

Die Ausführungen zur Entwicklung des betrieblichen Qualifizierungsverhaltens
zeigen, dass negative Wirkungen auf das betriebliche Ausbildungsplatzangebot
in jüngster Zeit vor allem durch die ungünstige Lage auf dem Arbeitsmarkt aus-
gelöst wurden. Das Handwerk scheint zudem zunehmend Schwierigkeiten zu
haben, auch leistungsfähigere Jugendliche für eine Ausbildung zu gewinnen. Zu
nennen sind auch wirtschaftsstrukturelle Entwicklungen, die ebenfalls das Qua-
lifizierungsverhalten von Betrieben beeinflussen. Allerdings ergeben sich bisher
keine empirischen Hinweise für einen grundsätzlichen Bedeutungsverlust der
betrieblichen Berufsausbildung bei den Betrieben. Die meisten Ausbildungsbe-
triebe sehen in der eigenen Ausbildung nach wie vor das wichtigste Instrument
zur Rekrutierung von Fachkräften.

Bildungsverhalten von Jugendlichen

Betrachtet man die Entwicklung der Beteiligung an unterschiedlichen Bildungs-
formen seit 1992 (Abbildung 2), so fällt auf, dass die Ausbildungsgänge außer-
halb des dualen Systems auf die Zunahme der Zahl der Absolventen aus allge-
mein bildenden Schulen mit einer Ausweitung reagiert haben. Dies gilt für die
Bildungsgänge, welche nur eine berufliche Grundbildung vermitteln, aber auch
für die Bildungsgänge, die auf schulischem Wege zu einem Berufsabschluss füh-
ren, sowie für die Hochschulen. Die Entwicklung der Eintritte in das duale System
weicht allerdings von diesem allgemeinen Trend ab und weist - wie eingangs
bereits ausgeführt - eine negative Tendenz auf. Ähnliche Aussagen lassen sich
formulieren, wenn die relative Entwicklung der Bildungsbeteiligungen betrachtet
wird (Abbildung 3): Während die Quote der Ausbildungsanfänger im dualen
System sinkt, steigen die Anteile für die anderen Bildungsgänge an. Die Tatsache,
dass sich die Anteile für die in Abbildung 3 aufgeführten Bildungsgänge nicht
auf 100% addieren, macht auf die so genannte Warteschleifenproblematik auf-
merksam. Die Jugendlichen besuchen nicht nur eine der betreffenden Maßnah-
men, sondern absolvieren hintereinander unterschiedliche Bildungsgänge, um
ihre Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen zu verbessern.

WENN SICH DER AUSBILDUNGSMARKT VERÄNDERT ...



Abbildung 2: Entwicklung der Bildungsbeteiligungen von 1992 bis 2004

Abbildung 3: Relative Entwicklung der Bildungsbeteiligung von 1992 bis 2003
(Angaben in % der Schulabgänger- bzw. Altersjahrgänge)
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Handelt es sich bei den geschilderten Entwicklungen nun primär um Ausweich-
reaktionen der Jugendlichen wegen fehlender betrieblicher Ausbildungsplätze
oder auch um ein nachlassendes generelles Interesse an einer betrieblichen Aus-
bildung? Zur Klärung dieser Frage kann zunächst auf Ergebnisse der Befragung
von Ausbildungsstellenbewerbern zurückgegriffen werden, welche nicht in eine
betriebliche Lehrstelle eingemündet sind 16. Bei der Frage nach den Gründen,
warum zurzeit keine Lehre gemacht wird, wurde von mehr als der Hälfte der
Befragten des Bewerberjahrgangs 2001 auf die Erfolglosigkeit der Bewerbungen
hingewiesen. Nur rund 14% der Befragten gaben an, dass sie sich von selbst für
etwas anderes entschieden hätten 17. Dies deutet darauf hin, dass der Rückgang der
Beteiligungsquoten im Bereich der dualen Ausbildung vor allem auf das knappe
betriebliche Angebot an Ausbildungsplätzen und nicht auf eine nachlassende
Attraktivität der betrieblichen Ausbildung auf Seiten der Jugendlichen zurückzu-
führen ist.

Ähnliche Schlussfolgerungen lassen sich ziehen, wenn auf der Basis der Befra-
gung von Schulabgängern der Anteil der Jugendlichen im Zeitablauf verfolgt
wird, welche einen Berufswunsch angeben, der mit einer Lehre verbunden ist. In
den letzten Jahren ist hier eine eher noch steigende Neigung der Jugendlichen
zu beobachten, eine betriebliche Ausbildung zu absolvieren18. Der tatsächliche
Rückgang der betrieblichen Ausbildung ist nach den vorliegenden Befunden also
nicht nachfrage-, sondern eindeutig angebotsinduziert. Es ist davon auszugehen,
dass der Anteil der betrieblichen Ausbildung wieder deutlich ansteigen würde,
wenn das Angebot der Betriebe ausgeweitet werden würde.

Zur zukünftigen Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt

Aus den bisherigen Ausführungen ist deutlich geworden, dass das betriebliche Aus-
bildungsplatzangebot deutlich unter der Zahl der Jugendlichen liegt, die eigentlich
eine Lehre im dualen System absolvieren möchten. Hier stellt sich die Frage, ob dies
nur eine Übergangserscheinung ist oder von längerfristiger Dauer sein wird. Wie
bereits festgestellt wurde, hängt das Ausbildungsverhalten der Betriebe in starkem
Maße auch von der wirtschaftlichen Entwicklung und insbesondere von der Situation
auf dem Arbeitsmarkt ab. Zuverlässige längerfristige Prognosen liegen hierzu nicht
vor bzw. sind vermutlich auch gar nicht möglich. Allerdings gibt es gegenwärtig auch
keine Hinweise darauf, dass es kurz- bis mittelfristig zu einer wesentlichen Verbesse-
rung der Situation im Bereich von Beschäftigung und Arbeitsmarkt kommen wird.

16 ULRICH, Joachim Gerd; EHRENTHAL, Bettina; EDEN, Andreas; REBHAN, Volker: Ohne Lehre in
die Leere? Ergebnisse der BIBB/BA-Bewerbungsbefragung 2001, Informationen für die Bera-
tungs- und Vermittlungsdienste, Heft 27/02.

17 Vgl. Ebenda, S. 2157.

18 Vgl. BRANDES, Harald: Bildungsverhalten von Jugendlichen. In: Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (Hrsg.): Der Ausbildungsmarkt und seine Einflussfaktoren, Bonn 2005.
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Um zukünftige Szenarien für den Ausbildungsmarkt entwickeln zu können, bie-
tet es sich auf der Nachfrageseite der betrieblichen Ausbildung an, die demo-
grafische Entwicklung in den nächsten Jahren zu betrachten. BROSI und TROLTSCH 19

haben bis zum Jahr 2020 geschätzt, wie hoch die Zahl der neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträge jeweils sein muss, wenn die Ausbildungsbeteiligungsquote
(Eintritte in Ausbildung bezogen auf den Altersjahrgang) konstant gehalten
wird. Als Basisjahr wurde hier das Jahr 2002 zugrunde gelegt. Nach dieser
Modellrechnung steigt die Zahl der erforderlichen Neuverträge in den alten Län-
dern noch bis zum Jahr 2008 an (auf 486.500). Danach gehen die Zahlen wieder
zurück, verbleiben aber auf hohem Niveau. Erst 2017 wird die erforderliche Zahl
der Neuverträge wieder unter der Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungs-
verträge im Jahr 2002 liegen. Zu berücksichtigen hierbei ist, dass die der Modell-
rechnung zugrunde liegende Ausbildungsbeteiligungsquote für 2002 auch schon
relativ niedrig und mit einer äußerst angespannten Situation auf dem Ausbil-
dungsmarkt verbunden war.

In den neuen Bundesländern wird die demografische Entwicklung dagegen
schon bald zu einer rechnerischen Entlastung auf dem Ausbildungsmarkt führen.
Bereits jetzt ist die Zahl der erforderlichen Neuverträge leicht rückläufig und
wird spätestens ab 2008 deutlich unter der für 2002 liegen. Betrug die Zahl der
neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in den neuen Bundesländern 2002
rund 126.000, wird die Zahl der erforderlichen Neuverträge 2008 nur noch bei
rund 93.000 liegen. Bis 2012 wird sie auf einen Tiefstand von rund 66.000 absin-
ken und danach nur wieder leicht steigen. Bezogen auf ganz Deutschland wird
der Umfang der erforderlichen Neuverträge noch bis zum Jahr 2008 höher sein
als 2002.

Die Frage, inwieweit es der nachwachsenden Generation gelingen wird, eine
betriebliche Ausbildung zu erhalten, hängt auch davon ab, wie das Verhältnis
der jungen (ins Beschäftigungssystem nachrückenden) Alterskohorten zu älteren
(aus dem Beschäftigungssystem ausscheidenden) Alterskohorten ist. BROSI und
TROLTSCH 20 haben für den Zeitraum bis 2050 die Zahl der Personen in den Alters-
gruppen 60 bis 64 Jahre und 15 bis 19 Jahre gegenüber gestellt. Die Differenz
zwischen den beiden Altersjahrgängen gibt an, inwieweit sich das Erwerbsper-
sonenpotenzial verändern wird. Danach wird in den neuen Bundesländern das
Erwerbspersonenpotenzial schon in den nächsten Jahren deutlich sinken. In den
alten Bundesländern tritt diese Entwicklung erst zeitlich versetzt (ab 2010 und
deutlich ab Mitte des kommenden Jahrzehnts) ein. Im Jahr 2050 werden in den

19 BROSI, Walter; TROLTSCH, Klaus: Ausbildungsbeteiligung von Jugendlichen und Fachkräfte-
bedarf der Wirtschaft. Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.), Forschung Spezial, Heft 8,
Bielefeld 2004, S. 17 ff.

20 BROSI, TROLTSCH: a. a. O. S. 20 ff.
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neuen Bundesländern rund ein Drittel weniger Menschen im erwerbsfähigen
Alter vorhanden sein als heute. In den alten Bundesländern wird das Erwerbs-
personenpotenzial bis 2050 etwa um ein Viertel sinken.

Die betreffenden Analysen zur demografischen Entwicklung machen deutlich,
dass Entlastungswirkungen kurzfristig nur für die neuen Bundesländer zu erwar-
ten sind. In den alten Bundesländern wird dagegen erst ab Mitte des kommen-
den Jahrzehnts eine Entlastung eintreten. Insofern ist, falls nicht ein sehr starker
Wirtschaftsaufschwung zu einem deutlich steigenden Fachkräftebedarf führt,
auch für die nächsten Jahre mit erheblichen Problemen auf dem Ausbildungs-
markt zu rechnen. Das Angebot an betrieblichen Ausbildungsplätzen wird also
auch zukünftig nicht ausreichen, um die Nachfrage der Jugendlichen zu decken..
Zum Abschluss des Aufsatzes sollen hieraus einige Schlussfolgerungen für die
Ausrichtung des deutschen Berufsbildungssystems gezogen werden.

Konsequenzen für das Berufsbildungssystem

Wie ausgeführt wurde, wird das duale Berufsbildungssystem mittelfristig kaum
in der Lage sein, flächendeckend ein ausreichendes Angebot an Ausbildungsplät-
zen bereitzustellen. Gleichzeitig ist dieses System sowohl aus Sicht der Betriebe
als auch des Großteils der heranwachsenden Generation weiterhin attraktiv.
Allerdings gibt es keine Deckung zwischen den Vorstellungen der Betriebe hin-
sichtlich der aus einzelökonomischer Sicht erforderlichen Zahl anzubietender
Ausbildungsplätze und den Interessen der Schulabgänger und Schulabgängerin-
nen an einer qualifizierten Ausbildung. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen,
dass der Ausbildungsmarkt kein Markt in einem ökonomischen Sinne ist, da ein
Regulativ (wie der Preis in klassischen Märkten) fehlt, welches einen Ausgleich
zwischen Angebot und Nachfrage herbeiführen kann 21. Sehr wahrscheinlich ist
zudem, dass mittelfristig die bereitgestellten betrieblichen Ausbildungsmöglich-
keiten auch unterhalb eines gesamtwirtschaftlichen Qualifikationsbedarfs liegen.

Gegenwärtig ist ein wachsender Teil von Jugendlichen, welche eigentlich eine
Ausbildung im dualen System absolvieren möchten, dazu gezwungen, auf alter-
native Angebote insbesondere im Bereich der beruflichen Grundbildung und der
Berufsfachschulen auszuweichen. Jugendliche, die eine Berufsfachschule besu-
chen, geben sich hiermit oft aber nicht zufrieden und wollen nach Abschluss
ihrer schulischen Ausbildung noch eine betriebliche Lehre machen. Diese so
genannte Warteschleifenproblematik ist nicht nur aus der Sicht der Jugendlichen
problematisch, sondern stellt auch eine Vergeudung volkswirtschaftlicher Res-

21 Vgl. hierzu auch ULRICH, Joachim Gerd: Probleme bei der Bestimmung von Ausbildungsplatz-
anfrage und Ausbildungsplatzangebot, In: Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Der Aus-
bildungsmarkt und seine Einflussfaktoren, Bonn 2005.
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sourcen dar. Insofern ergibt sich aus den quantitativen Defiziten der dualen Aus-
bildung ein Reformbedarf. Das Berufsbildungssystem sollte in der Lage sein, ins-
gesamt ein ausreichendes Qualifizierungsangebot für alle ausbildungsfähigen
Jugendlichen zur Verfügung zu stellen.

Wie kann nun eine Vollversorgung erreicht werden, die gleichzeitig die bekann-
ten Nachteile der bestehenden alternativen schulischen Angebote vermeidet?
Zunächst ist hier auf die vielfältigen Fördermaßnahmen der öffentlichen Hand
zur Anhebung der betrieblichen Ausbildungsbereitschaft hinzuweisen. Insbeson-
dere ist hier die Schaffung außerbetrieblicher Ausbildungsplätze (unter Einbe-
ziehung betrieblicher Praktika), die Einrichtung von Ausbildungsverbünden
sowie die Schaffung eines externen Ausbildungsmanagements anzusprechen.
Wie die Erfahrung der Vergangenheit zeigt, können mit diesen Maßnahmen
zwar zusätzliche Ausbildungskapazitäten geschaffen werden; dies reicht aber
nicht aus, um die Probleme auf dem Ausbildungsstellenmarkt vollständig zu
beseitigen. Lösbar wäre das quantitative Problem vermutlich, wenn unter massi-
vem Einsatz öffentlicher Mittel betriebliche Ausbildungsplätze subventioniert
und betriebliche Ausbildungskapazitäten angemietet würden. Eine solche direk-
te finanzielle Förderung der Betriebe wäre aber (von teilweise bestehenden
Fördermaßnahmen unter besonderen Auflagen abgesehen) systemfremd und
würde die eigentlichen Voraussetzungen des dualen Systems aushebeln. Das
Problem wären nicht nur Mitnahmeeffekte, sondern mittelfristig wohl auch eine
deutliche Schwächung der originären betrieblichen Ausbildungsbereitschaft.
Dieser Weg scheidet deshalb als eine gangbare Alternative aus.

Seit Bestehen des Berufsbildungsgesetzes hat es mehrere Versuche gegeben, die
Konjunkturanfälligkeit des dualen Ausbildungssystems durch die Einführung
einer Umlagefinanzierung zu beseitigen. Zuletzt ist hier auf das von der Bundes-
regierung im Jahr 2004 eingebrachte Berufsausbildungssicherungsgesetz hinzu-
weisen, welches aber zunächst zurückgestellt wurde. Bisher ist es aber nicht
gelungen, ein Umlageverfahren zu entwickeln, welches den heterogenen
Kostenstrukturen in der betrieblichen Berufsausbildung gerecht wird und uner-
wünschte Nebenwirkungen vermeidet. Dies gilt auch für das Berufsausbildungs-
sicherungsgesetz 22. Zusätzlich ist auf erhebliche Widerstände gegen die Einfüh-
rung einer Umlagefinanzierung durch die Wirtschaft hinzuweisen.

22 Vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung: Zur Kontroverse um das Berufsausbildungssicherungs-
gesetz. www.bibb.de/de/print/11693.htm
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Der Vorschlag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Absolventen
von vollzeitschulischen Ausbildungsgängen den Zugang zu einer Kammerab-
schlussprüfung zu ermöglichen, ist m. E. positiv zu bewerten. In Abhängigkeit
von besonderen beruflichen Anforderungen und besonderen regionalen Gege-
benheiten kann dies ein Rahmen für durchaus unterschiedliche Modelle von
Lernortkombinationen sein, in denen schulische Phasen mit betrieblichen Praxis-
phasen verknüpft werden. Zwei Probleme sind für solche ergänzenden Bildungs-
angebote aber zu lösen. Zum einen muss der Bedarf für solche Bildungsangebo-
te ermittelt werden, wobei angestrebt werden muss, den Absolventen auch län-
gerfristige Verwertungsperspektiven zu eröffnen. Zum anderen muss vermieden
werden, dass solche Bildungsangebote negative Rückwirkungen auf das Gesamt-
system haben und die originäre Ausbildungsbereitschaft der Betriebe schwä-
chen. In Frage kämen deshalb vor allem solche Angebote, bei denen die betrieb-
liche Ausbildung nicht schon einen besonderen Schwerpunkt hat und die
Konkurrenz zur betrieblichen Ausbildung eher eingeschränkt ist.

Die Aufwertung berufsfachschulischer Bildungsgänge kann durchaus länger-
fristig auch zu grundlegenden Veränderungen im Berufsbildungssystem führen,
wobei dies auch negative Veränderungen einschließt. Allerdings gibt es zur
Schaffung alternativer Bildungsgänge keine adäquate Alternative, wenn der
Anspruch der heranwachsenden Generation auf ein ausreichendes Qualifizie-
rungsangebot wirklich eingelöst werden soll.

Dr. Günter Walden
(Bundesinstitut für Berufsbildung)
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Dieter Euler

Qualitätsentwicklung in der Berufsausbildung

1. Ausgangspunkte und Problemfokussierung

Fragen nach der Qualität von Unterricht oder Bildungseinrichtungen haben im
Bildungssystem kein hohes Ansehen. Instrumente des Konsumentenschutzes wie
beispielsweise Gewährleistung oder Produkthaftung aufgrund von Qualitäts-
mängeln sind im Bildungsbereich unüblich. Häufig wird Bildung als ein Prozess
definiert, der durch die personale Einzigartigkeit der Beteiligten getragen wird
und sich als solcher einer Kontrolle bzw. Kontrollierbarkeit entzieht. Sich dumm
zu stellen, um klüger zu werden, mag als ein probates didaktisches Prinzip gel-
ten – als Grundlage zur kritischen Durchleuchtung von Bildungsinstitutionen
oder des Handelns der Lehrenden im Rahmen eines Qualitätsmanagements fin-
det es momentan noch keinen großen Anklang. Bei „Qualitätsmängeln“ wird die
Schuld zumeist bei den Schülern gesucht, sie werden (im allgemein bildenden
Schulwesen) nicht versetzt oder auf eine andere Schule relegiert, oder sie wer-
den auf andere Weise sanktioniert, wenn sie sozial oder intellektuell nicht in die
Klassengruppe passen.

Die vornehme Verschlossenheit gegenüber Fragen der Qualitätsentwicklung
scheint seit einigen Jahren etwas aufzubrechen. Viele Institutionen (u. a. KMK,
BLK, OECD) stellen die Qualitätsentwicklung an die Spitze ihrer Agenda. Neben den
von Amts wegen mit Bildung befassten Organisationen beschäftigen sich zuneh-
mend auch Organisationen wie z. B. die Stiftung Warentest oder McKinsey mit die-
ser Frage. Einige Hinweise mögen das Interesse an dem Thema unterstreichen:

• In der Folge internationaler Vergleichsuntersuchungen (z. B. PISA) wird dis-
kutiert, inwieweit diese Bildungstests im allgemein bildenden Schulbereich
eine normierende Wirkung entfalten und über korrespondierende Bildungs-
standards ein wirksames Mittel zur Qualitätsentwicklung eingeführt werden
kann.

• In der Weiterbildung intensivieren sich die Bemühungen, Qualitätsentwick-
lung durch Zertifikate, Gütesiegel, Akkreditierungen und Bildungstests zu
fördern.1

• In den Hochschulen werden u. a. im Rahmen von Akkreditierungsverfahren
Mindeststandards für die Zulassung neuer Studiengänge definiert.

1 Vgl. BALLI, KREKEL und SAUTER, 2004.
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• In den Unternehmen haben Verfahren der Qualitätskontrolle, -sicherung und
-entwicklung bereits eine Tradition. Dies betrifft die Produktqualität ebenso
wie Ansätze der Evaluation als Grundlage einer kontinuierlichen Verbesse-
rung von Wertschöpfungsprozessen.

In der Berufsausbildung bleiben Qualitätsfragen derzeit weitgehend auf den
schulischen Bereich begrenzt, wo sie einen systematischen Ort im Rahmen von
Schulentwicklungsansätzen gefunden haben. Für die betrieblichen Lernorte und
die Arbeit der Kammern sind bislang keine systematischen Ansätze einer Quali-
tätsdiskussion erkennbar.

Warum haben Qualitätsfragen in der Bildung eine hohe Bedeutung erhalten?
Und warum fällt es Bildungsinstitutionen und ihren Lehrenden schwer, sich auf
diese Fragen einzulassen?

Die Begründungen für die Einführung von Systemen der Qualitätsentwicklung
sind vielfältig und spiegeln z. T. gegensätzliche Interessen von unterschiedlichen
Anspruchsgruppen wider:

• Aus einer pädagogischen Perspektive wird die These vertreten, dass die Ent-
wicklung von qualitativ „guten“ Schulen eine erhöhte Autonomie erfordere.
Erst Freiheit mache verantwortlich. Dabei könne aufgrund der politischen
Gesamtverantwortung keine völlige Autonomie gewährt werden, sondern
das Verhältnis zwischen der Verantwortung von Politik /Bildungsverwaltung
und der Eigenverantwortung der einzelnen Schule sei in eine neue Balance
zu bringen. Mit Hinweis auf empirische Befunde wird angefügt, dass sich
„gute“ Schulen u.a. durch ein hohes Schulethos, eine bewusst gestaltete
Schulkultur, eine gute Kommunikation und Zusammenarbeit, die Fähigkeit
zur Selbstentwicklung und Selbstbeurteilung sowie eine ausgeprägte
Leistungsorientierung auszeichneten. 2 Diese Ausprägungen ließen sich nicht
durch Anweisungen von oben erreichen, sondern sie erforderten maßgeblich
eine Entwicklung von unten. Eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende
Bedingung sei die Gewährung von Gestaltungsfreiräumen, deren Nutzung
von allen Beteiligten spezifische Bereitschaften und Fähigkeiten verlangten.
Wesentlich sei ein „empowerment“ im Sinne der Übertragung von Verantwor-
tung an Personen und Institutionen, um deren Leistungsfähigkeit zu steigern.

• Eine diese Grundaussagen stützende bildungsorganisatorische Perspektive
besagt, dass zentralistisch gesteuerte Organisationen insbesondere in Zeiten
eines rasanten Wandels eine geringere Innovationskraft, eine geringere
Anpassungsfähigkeit an veränderte Rahmenbedingungen und ein niedrige-

2 Vgl. DUBS, 1998, S. 6 f.
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res Motivationspotenzial für ihre Mitarbeiter böten. In Zeiten des schnellen
Wandels in der Umwelt von Schulen sei es demnach notwendig, die Steue-
rung hochgradig in deren Autonomie zu stellen.

• Bildungspolitische Perspektiven betonen die notwendige Neupositionierung
der Berufsschule aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen in der
Berufsbildung. So wird gefordert, sie müsse aus ihrer reaktiven „Lücken-
büßer-Rolle“ in der Berufsausbildung (z. B. Qualitätssicherung in Ausbil-
dungsverhältnissen mit einer unzulänglichen betrieblichen Ausbildung,
Bereitstellung von vollzeitschulischen Ausbildungsplätzen in Zeiten fehlender
Ausbildungsplätze) heraustreten. Demgegenüber solle sie attraktive Bil-
dungsangebote entwickeln und diese auf dem Bildungsmarkt platzieren.
Dabei solle sie im Sinne eines „regionalen Kompetenzzentrums“ ein Motor
der Strukturentwicklung innerhalb einer „Lernenden Region“ werden und
sich von einer bürokratischen Organisation zu einem flexiblen Dienstleister
entwickeln, der nach modernen Managementprinzipien geführt wird, sich
einem Qualitätsmanagement unterzieht und dynamisch auf veränderte
Rahmenbedingungen des Bildungsmarktes reagieren kann.

• Aus einer ökonomischen Perspektive wird darauf hingewiesen, dass die Verla-
gerung von Kompetenz und Verantwortung zu einem Abbau von Bürokratie
führe, das Bildungssystem von unproduktiven Bereichen befreie und insofern
die Ressourceneffizienz erhöhe. Von Kritikern wird dabei ausgeführt, dass die
finanzielle Steuerung von Bildungsetats über Globalbudgets es erleichtere, Mit-
telkürzungen in öffentlichen Haushalten durchzusetzen, da unangenehme Ent-
scheidungen (z. B. Budgetkürzungen) auf die Schule delegiert werden könnten.

Kernbereiche aus den Begründungssträngen verbinden sich beispielsweise in
Konzepten des New Public Management (NPM) 3. Dort wird ausgeführt, dass
Schulen traditionell nach dem Bürokratiemodell gesteuert würden. In einer sta-
bilen Umwelt erscheint das legalistische, regelgebundene Handeln auf sozial-
technologischer Grundlage als ein Modell, das demokratisch legitimiert und prin-
zipiell auch effizient ist. In Zeiten des schnellen Wandels hingegen gelten solche
Steuerungsmodelle als zu schwerfällig und anpassungsträge. Sobald schnelle
Reaktionszeiten auf wechselnde Umweltbedingungen erforderlich sind, gelten
Modelle der Selbstorganisation als überlegen, in denen insbesondere auch das
Wissen der Organisationsmitglieder genutzt wird. Führung und Organisations-
steuerung vollziehen sich dann nicht durch Anweisung auf der Basis von fremd-
gesteuerten Regelsystemen, sondern durch Zielvereinbarung und Coaching im
Rahmen von strategischen Rahmenvorgaben.

3 Vgl. THOM & Ritz, 2000.
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Vor diesem Hintergrund zeigen sich öffentliche Schulen als weitgehend überre-
guliert, wobei die unüberschaubare Zahl von Regeln kaum mehr befolgt bzw.
durchgesetzt werden kann. Eine solche Situation schafft für Innovationen eine
Atmosphäre der Unsicherheit und stärkt prinzipiell die Innovationsblockierer, da
jede mögliche Veränderung mit der Beseitigung zahlreicher Regeln und Tradi-
tionen zu kämpfen hat.

In diesem Kontext stellt NPM ein übergreifendes Modell für die Steuerung von
öffentlichen Organisationen dar. Dabei wird zwischen strategischer und operati-
ver Führung unterschieden. Die höheren politischen und administrativen Behör-
den geben nur noch Rahmenziele vor (strategische Führung), deren Präzisierung
und Umsetzung obliegt den ausführenden Institutionen (operative Führung).
Damit soll eine Dezentralisierung von Entscheidungskompetenzen an den Ort
des Geschehens und Betroffenseins erfolgen. Den Institutionen vor Ort wird eine
größere Problemlösungskapazität gegeben. An die Stelle einer Input-Orientie-
rung (Steuerung über Detailregeln) tritt eine Output-Orientierung (Steuerung
über Rahmenziele). Entsprechend sieht das Modell einen Rollenwandel der
Beteiligten vor. Die oberen Behörden sollen sich nicht als Inspektorat, sondern als
Ermöglicher von Eigengestaltung und Kreativität verstehen. Sie repräsentieren
weniger ein Kontrollorgan, sondern fungieren als Organisator von wechselsei-
tiger Verantwortung und Verpflichtung. In diesem Rahmen erhalten Qualitäts-
systeme ihren spezifischen Standort. Einerseits sollen sie den Entwicklungsaktivi-
täten eine Richtung und Kontinuität geben, andererseits legitimieren sie die
Gewährung von Freiräumen. Denn wie man nicht nur eine Seite einer Schallplat-
te kaufen kann, so ist die Gewährung von zusätzlichen Handlungsspielräumen
mit der Verantwortung für die Nutzung dieser Freiheiten unablösbar verbunden.

Qualitätsentwicklung in der Berufsausbildung ist demnach eingebettet in eine
umfassende Diskussion über die Gestaltung von Qualitätssystemen in Bildungs-
institutionen sowie – im Bereich schulischer Lernorte – in die kontrovers geführ-
te Diskussion über Schulentwicklung. Eine besondere Akzentuierung erfährt die-
se Debatte in der Berufsausbildung angesichts der Tendenz, dass sich das System
der beruflichen Erstausbildung zunehmend im Rahmen pluraler Organisations-
formen vollzieht und dabei u. a. die Frage gestellt wird, ob die Ausbildungsgän-
ge in schulischer Verantwortung der Qualität einer dualen Ausbildung entspre-
chen. Eine umfassende Antwort erforderte es, dass sich über die schulischen
Lernorte hinaus auch die anderen Lernorte und Verantwortungsträger (insbe-
sondere die zuständige Stelle mit ihren Ausschüssen) einer Qualitätsdiskussion
stellen. Insbesondere die Sozialpartner tun sich derzeit noch schwer, offen in eine
solche Diskussion einzutreten. Qualitätsfragen spielen im Kontext von politi-
schen Verbalgefechten der Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaften häu-
fig nur dann eine Rolle, wenn die Qualität außerhalb des eigenen Verantwor-
tungsbereichs angesprochen ist.
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Die Skizzen verdeutlichen, dass das Thema Qualitätsentwicklung in der Berufs-
ausbildung noch in den Anfängen steckt. Visionen beginnen mit Fragen, in die-
sem Sinne sollen die folgenden Überlegungen unter der folgenden Leitfrage ste-
hen: Inwieweit ist es notwendig und möglich, eine Qualitätsentwicklung in der
Berufsausbildung systematisch zu gestalten? Die Suche nach einer Antwort wird
über die folgenden Schritte strukturiert:

• Zunächst wird thesenartig die Praxis der Qualitätsentwicklung in der Berufs-
ausbildung rekonstruiert (Kap. 2).

• Mit Bezug auf die einschlägige Literatur werden Kernfragen zur Entwicklung
eines Qualitätsentwicklungssystems für die Berufsausbildung diskutiert
(Kap. 3).

• Abschließend werden Beispiele aus Modellprojekten vorgestellt, in denen
aktuell die Umsetzung spezifischer Qualitätssysteme in der Berufsausbildung
entwickelt und erprobt wird (Kap. 4).

2. Ist-Analyse: Thesen über die Praxis der Qualitätsentwick-
lung in der Berufsausbildung

2.1 These 1: Qualität – ein vergessenes Thema in der Berufsausbildung?
Die Diskussionen über die Qualität der Berufsausbildung aus den 70er-
Jahren sind weitgehend versiegt!

Anders als in den Reformdebatten der 70er-Jahre und ganz im Gegensatz zur kri-
tischen Aufmerksamkeit, der sich die schulische Seite der dualen Berufsausbil-
dung heute ausgesetzt sieht, wird die Qualität der betrieblichen Berufsausbil-
dung heute nur zaghaft angesprochen. Bezogen auf die betriebliche Seite des
dualen Systems dominieren quantitative Betrachtungen: die Betriebe sollen
möglichst viele Ausbildungsplätze bereitstellen, deren Qualität eher nachrangig
interessiert.

Erste Untersuchungen über die Qualität der betrieblichen Ausbildung wurden
kurz nach In-Kraft-Treten des Berufsbildungsgesetzes 1969 durchgeführt. 4 Auf
der Grundlage ausgewiesener Indikatoren wurde herausgearbeitet, dass es sehr

4 Vgl. die Empfehlungen des DEUTSCHEN BILDUNGSRATS zur Verbesserung der Lehrlingsaus-
bildung (1969) und die Vorschläge der „Sachverständigenkommission Kosten und Finanzie-
rung der beruflichen Bildung“ (1974). Parallel dazu intensivierte sich die Diskussion über eine
Qualitässicherung in der Weiterbildung (vgl. SAUER, 2004). So wurden beispielsweise 1997 in
dem Fernunterrichtsgesetz Standards für den Bereich des Fernunterrichts kodifiziert.
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große qualitative Unterschiede zwischen den Ausbildungsberufen, Wirtschafts-
bereichen und Ausbildungsbetrieben gibt. Bei den von der „Sachverständigen-
kommission Kosten und Finanzierung der beruflichen Bildung“ verwendeten
Indikatoren handelt es sich im Wesentlichen um Input-Qualitätsfaktoren, so z. B.:
Vorhandensein einer Ausbildungsplanung; Qualifikation des Ausbildungsper-
sonals (d. h. fachliche und pädagogische Kompetenzen der Ausbildungsverant-
wortlichen im Betrieb); Zustand und Modernität der Ausbildungseinrichtung;
Relation Lehrlinge-Ausbilder.

Im Gegensatz zu den 70er-Jahren, als die schulische im Vergleich zur betrieb-
lichen Ausbildung eher positiv bewertet wurde 5, mit umfassenden Ansprüchen
einer gesellschaftlichen Demokratisierung verbunden und die Berufsschule bei
einzelnen Autoren sogar als Qualitätsgarant in der Berufsbildung gesehen
wurde, befinden sich die beruflichen Schulen heute in der Defensive. Ein Bei-
spiel stellt die Äußerung von Arbeitgeberpräsident Hundt dar, der zur Abwehr
erweiterter Rechte der schulischen Seite im dualen System deren Qualität und
Leistungsfähigkeit infrage stellt: „Die Einbeziehung der Berufsschulleistungen
als Teil der Kammerprüfung ist momentan nicht möglich. Unabdingbare Vor-
aussetzung dafür wäre eine umfassende Verbesserung der Lehr- und Lernbe-
dingungen an den Berufsschulen und die Sicherstellung ihrer länderübergrei-
fenden Vergleichbarkeit auf hohem Niveau. Stattdessen senken fehlende Inve-
stitionen seit Jahren die Leistungsfähigkeit der Berufsschulen.“ 6 Qualitätsbe-
trachtungen geraten heute zwischen die Fronten einer politisch motivierten
Kontroverse über den Mangel an dualen Ausbildungsplätzen. Kritisch ist anzu-
merken, dass die wissenschaftlichen Arbeiten der 70er-Jahre in der Berufsaus-
bildung nicht systematisch weitergeführt wurden. Dadurch wurde auch eine
Chance vertan, dies in politisch weniger aufgeladenen Zeiten nachzuholen.

2.2 These 2: Qualität – ein notwendiges Thema!
Der Zustand der Berufsausbildung in den Lernorten erfordert neue Im-
pulse zur Qualitätsentwicklung!

Würde der qualitative Zustand der Berufsausbildung in den Lernorten als
zufriedenstellend beurteilt, dann wäre eine Qualitätsdebatte nicht dringlich
und bliebe weitgehend ein akademisches Thema. Viele Indikatoren deuten
jedoch darauf hin, dass es in den Lernorten durchaus Verbesserungsbedarf

5 Vgl. GRÜNER (1984, S. 97 f.) der noch 1984 darauf hinwies, dass es noch nie zuvor so viele (gut
bezahlte) Berufsschullehrer, eine solch hochwertige Berufsschullehrerausbildung, so kleine
Berufsschulklassen, einen solch umfangreichen Berufsschulunterricht und so vielfältige beruf-
liche Vollzeitschulen gegeben habe.

6 Vgl. HUNDT, 2004, S. 490.
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gibt. Bezogen auf die betriebliche Ausbildung sind exemplarisch zu nennen7:
Konstant hohe Zahlen des Ausbildungsabbruchs; fehlende oder unzulängliche
Planung und Organisation der Ausbildung 8; unzulängliche pädagogische Quali-
fikation des Ausbildungspersonals 9; Intensität und Relevanz der Ausbildungspro-
zesse 10; begrenzte Validität der Ausbildungsabschlussprüfung. Die Kritik an der
schulischen Berufsausbildung ist eng verbunden mit einer Kritik an der beruf-
lichen Schule:

• Schule wird als Verwaltung mit bürokratischen Entscheidungs- und Macht-
strukturen wahrgenommen, die mit ihrer schwerfälligen Organisations-
struktur und Einbettung in die staatliche Verwaltungs- und Laufbahnhierar-
chie ein Erledigungsdenken, pädagogischen Taylorismus sowie Einzelkämp-
fer- und Abschottungstendenzen in einer Misstrauenskultur fördert. Als sol-
che sei sie nicht in der Lage, die durch die sozioökonomischen Megatrends für
die Betriebe ausgelösten Probleme in der Berufsbildung aufzunehmen und zu
lösen. 11

• Unzulängliche Berücksichtigung der Heterogenität der Auszubildenden (insb.
hinsichtlich ihrer Lernvoraussetzungen, aber auch ihres Alters und ihrer sozia-
len oder ethnischen Herkunft), mit der Folge einer latenten Über- und Unter-
forderung von Teilen der Berufsschüler. 12

7 Vgl. die Hinweise im jährlich veröffentlichten Berufsbildungsbericht der Bundesregierung
sowie in EULER, 1998, S. 109 ff.

8 In einer Untersuchung des BIBB in 1996 bei ca. 6000 Auszubildenden in 15 stark besetzten
Ausbildungsberufen wurde nach der Einhaltung des betrieblichen Ausbildungsplanes
gefragt. „Über die Hälfte der Befragten bestätigt, daß ihre betriebliche Ausbildung ‘voll und
ganz’ oder ‘weitgehend’ nach diesem Plan durchgeführt wird, bei 16% der Auszubildenden
ist dies nur zum Teil der Fall. Jeder zehnte erklärt allerdings, daß die Ausbildung nicht immer
planmäßig verläuft. Relativ hoch ist in diesem Zusammenhang der Anteil derjenigen, die die-
se Frage überhaupt nicht beurteilen können (gut jeder fünfte), weil sie den Plan selbst nicht
kennen.“ (BMBF 1997, S. 76).

9 WITTWER (1997) zeigt, in welch unzureichendem Maße sich trotz der Verfügbarkeit von
erprobten didaktischen Konzepten die Entwicklungen und veränderten Ansprüche der
Berufsbildung in der Ausbildereignungsverordnung (AEVO) niedergeschlagen haben. Zudem
ist zu beachten, dass die betriebliche Berufsausbildung zu einem hohen Anteil durch die
Gruppe der (un-)heimlichen Ausbilder (z. B. Gesellen, kaufmännische Sachbearbeiter) getra-
gen wird; diese nebenamtlichen Ausbilder sind i. d. R. auf die ihnen übertragenen pädago-
gischen Aufgaben nicht vorbereitet worden.

10 Vgl. die Klagen über einen hohen Anteil an Hilfs- und Routinearbeiten in der Ausbildung, die
schlechte Zusammenarbeit zwischen den Lernorten, über „praxisirrelevante Theorie und
theorielose Praxis“ (vgl. KUTSCHA, 1993, insb. S. 17).

11 Vgl. EULER und HAHN, 2004, S. 486 ff.

12 Vgl. HANSIS, 1995, S. 138 f.
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• Überforderung der beruflichen Schulen, den Voraussetzungen einer steigen-
den Zahl von Berufsschülern mit fehlender Ausbildungsreife zu entsprechen,
die Sozialisationsdefizite aufweisen und die Kulturtechniken nicht hinrei-
chend beherrschen.

• Unterrichtsausfall im Regelbereich, fehlende Angebote im Wahl(pflicht)bereich.

• Mangelnder Praxisbezug des Berufsschulunterrichts.

• Didaktisch-methodische Rückständigkeit (u. a. hohe Lehrerzentriertheit, Ver-
nachlässigung überfachlicher Lernziele). Der Berufsschule gelingt die didakti-
sche Neuausrichtung an erwachsenen Lernenden erst ansatzweise.

• Unzulängliche Ausstattung (Technik, Räume).

• Fehlende Kooperation mit Betrieben und anderen außerschulischen Einrich-
tungen.

2.3 These 3: Qualität – rechtlich ein „zahnloser Tiger“!
Die rechtlichen Vorkehrungen zur Qualitätsentwicklung sind unzulänglich!

Das Berufsbildungsgesetz sieht für den Bereich der betrieblichen Berufsausbil-
dung einige Instrumente vor, die als Bezugspunkte für eine Qualitätssicherung
bzw. -kontrolle aufgenommen werden können. In der Praxis stellt sich die Frage,
inwieweit die Normierungen eine Qualitätsentwicklung tragen oder gar unter-
stützen können. Im Einzelnen:

• Im Gesetz sind allgemeine Ziele einer Berufsausbildung formuliert, die dann
in der Entwicklung der Ordnungsgrundlagen durch die Sozialpartner für
einen Ausbildungsberuf im Rahmen von Ausbildungsberufsbild, Ausbildungs-
rahmenplan und Prüfungsanforderungen (bzw. analog in den schulischen
Lehrplänen) konkretisiert werden sollen. In welchem Maße gelingt es, im
Rahmen des Interessenausgleichs zwischen den Interessenparteien die Ord-
nungsstandards auf einer Ebene zu garantieren, die den Ansprüchen an eine
hochwertige und zukunftsbezogene Ausbildung genügt?

• Das Gesetz kodifiziert eine verpflichtende Ausbildungsabschlussprüfung. In
welchem Maße gelingt es, die Ausbildungsziele (insbesondere auch die über-
fachlichen) valide zu prüfen?

• Es werden die Eignung von Ausbildungsstätte und -personal als Standard
ausgewiesen, wobei der Nachweis der berufs- und arbeitspädagogischen
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Eignung seit 2003 ausgesetzt ist. Inwieweit gelingt es, die didaktischen Postu-
late einer zeitgemäßen Ausbilderqualifizierung in die Praxis der Qualifizie-
rung des Bildungspersonals umzusetzen?

• Es werden die Bestandteile eines Ausbildungsvertrags ausgewiesen; neben
arbeitsrechtlichen Normen betrifft dies u. a. auch die Freistellung zum Besuch
der Berufsschule und die Ausbildungspflicht. So sieht das Gesetz eine Über-
wachung der Berufsbildung durch die zuständige Stelle vor. Dazu werden u.
a. Ausbildungsberater eingestellt, die jedoch in einem Spannungsfeld von
Beratung und Kontrolle positioniert sind. Inwieweit werden in diesem
Rahmen Verstöße gegen die Rechtsnormen durch die zuständigen Stellen
wirksam sanktioniert?

Die begrenzte Durchsetzung der Rechtsnormen gerade in Zeiten der Ausbil-
dungsstellenknappheit begründet die These, dass die rechtlichen Vorkehrungen
zur Erfassung und Durchsetzung eines Qualitätssystems unzulänglich bleiben. Im
Vorfeld der Diskussionen des Berufsbildungsreformgesetzes finden sich Absichts-
erklärungen, die Qualitätsentwicklung stärker zu gewichten. So heißt es etwa in
den Eckpunkten (Februar 2004): „Die Qualitätssicherungssysteme – wie die Über-
wachung durch die Kammern und ihre Berufsbildungsausschüsse sowie durch
externe Evaluierungen – sollen optimiert werden; Evaluierung der zuständigen
Stellen im Hinblick auf die ihnen zugewiesenen Aufgaben; länderübergreifende
Definition von Kompetenzstandards im Bereich der berufsbildenden Schulen“.
Parallel dazu äußerte sich Bundesbildungsministerin Bulmahn: „Wir müssen auch
für den betrieblichen Teil die Qualitätsdiskussion weiterführen. Externe Evaluie-
rungen können hier einen wertvollen Beitrag leisten.“ 13 Es ist offen, ob sich die
guten Absichten in Regeln niederschlagen, die eine nachhaltige Intensivierung
der Qualitätsentwicklung anleiten können.

2.4 These 4: Qualitätsentwicklung – ein Konzept mit Vorbildern!
Es existieren Erfahrungen mit Beispielen, die für den Aufbau eines Kon-
zepts für die Berufsausbildung genutzt werden können!

Es ist weder motivierend noch anregend, eine Analyse auf die Darstellung einer
Mängelliste zu begrenzen. Bildungssysteme bestehen zumeist nicht nur aus
Problembeschreibungen, sondern häufig lassen sich auch gute Beispiele als
Ausgangspunkt für die Suche nach Problemlösungen finden.

Ein Beispiel für die ausdrückliche Integration der Qualitätsentwicklung in das
Berufsbildungsrecht bietet das neue schweizerische Berufsbildungsgesetz, in

13 BULMAHN, 2004, S. 9.

DIETER EULER



57

dem es in Artikel 8 heißt: „Die Anbieter von Berufsbildung stellen die Qualitäts-
entwicklung sicher. Der Bund fördert die Qualitätsentwicklung, stellt Qualitäts-
standards auf und überwacht deren Einhaltung.“ Diese Regelung bringt zum Aus-
druck, dass die Qualitätsentwicklung obligatorisch ist, über vorgegebene Stan-
dards zentral konkretisiert und überprüft wird. Dabei sollen die Verfahren offen
und in dezentraler Verantwortung der Lernorte bleiben.

Insbesondere in Modellversuchen wurden Möglichkeiten zur Qualitäts- und Effi-
zienzsteigerung beruflichen Lernens erprobt und Ansatzpunkte zur Weiterentwick-
lung von Berufsschulen aufgezeigt. So ging es beispielsweise in dem Modellversuch
QUABS um die innere Reform der Berufsschulen durch Umsetzung von Konzepten
zur Qualitätsentwicklung. 14 Der Ansatz geht davon aus, dass schulorganisatorische
Entwicklungen (z. B. flexible Organisationsstrukturen, Berufsschule als lernende
Organisation, Teamentwicklung im Kollegium, Schulprofilbildung) mit Ansätzen
einer didaktisch-methodischen Modernisierung der Berufsschule (z. B. Berücksichti-
gung unterschiedlicher Lernvoraussetzungen, neue Lernkonzepte) verbunden wer-
den. In dem Modellversuch wurden zudem Möglichkeiten für eine schulinterne Eva-
luation erprobt und Ansatzpunkte für eine externe Evaluation aufgezeigt.

Vereinzelt streben auch berufliche Schulen bzw. betriebliche, über- und außerbe-
triebliche Lernorte eine Zertifizierung im Rahmen eines der verbreiteten Qualitäts-
managementsysteme an (insbesondere nach DIN EN ISO 9000 ff. oder EFQM).15 Die-
se Systeme sehen eine Verbindung von Selbst- und Fremdevaluationen vor, wobei
die erfolgreiche Überprüfung durch eine externe Institution zu der Verleihung
eines zeitlich befristeten Zertifikats führt. Die Bereitschaft in den Lernorten, sich
externen Evaluationen zu unterziehen, entspringt zumeist den folgenden Motiven:

• Gespräche mit externen Auditoren unterstützen den organisationsinternen
Lernprozess.

• Die Beteiligung an solchen Programmen schafft eine Legitimation für Maß-
nahmen innerhalb der Organisation gegenüber denjenigen, die eher innova-
tionsresistent sind.

• Zertifizierungen wirken positiv auf die Reputation des Lernortes.

14 http://www.isb.bayern.de/bes/modell/quabs/ziel.html

15 Vgl. im Einzelnen DUBS, 1998. Die Normenreihe ISO 9000 ff. folgt dem Grundgedanken, Kun-
den über das Vorhandensein eines QM-Systems eine definierte Produktqualität zuzusichern.
Die selbst entwickelten Qualitätsnormen werden in einem Handbuch dokumentiert; eine
externe Zertifizierungsgesellschaft überprüft, ob die im Qualitätshandbuch fixierten Anga-
ben eingehalten werden. Ob die Normen tatsächlich die Produktqualität erhöhen, wird nicht
untersucht. Das EFQM-Modell gibt demgegenüber ein Bewertungsmodell aus neun Katego-
rien mit Indikatoren (Input-, Prozess- und Outputvariablen), deren Überprüfung über den
Grad an Qualität entscheidet.
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3. Kernfragen zur Entwicklung eines Qualitätsentwicklungs-
systems für die Berufsausbildung

Ein Qualitätsentwicklungssystem erfordert Antworten auf die folgenden Frage-
stellungen:

• Bestimmung der Ziele:
Welche Qualitätskriterien und -standards sollen der Qualitätsentwicklung
zugrunde gelegt werden? Wer ist an der Zielbestimmung beteiligt? Wie
werden die Ziele legitimiert? Sind (nationale) Bildungsstandards hilfreich für
die Bestimmung von Qualitätszielen?

• Evaluation der Zielerreichung:
Nach welchem Verfahren wird die Qualitätsüberprüfung der Ziele durch-
geführt? Wie werden die Daten erhoben?

• Planung von Konsequenzen:
Wie werden die Evaluationsergebnisse in Maßnahmen der Qualitätsentwick-
lung überführt? Mit welcher Verbindlichkeit werden die Maßnahmen ein-
geführt?

• Umsetzung von Konsequenzen:
Wie werden Widerstände gegen Maßnahmen der Qualitätsentwicklung auf-
genommen?

3.1 Bestimmung der Ziele: Qualitätskriterien und -standards als normative
Grundlage der Qualitätsentwicklung

Qualitätsentwicklung stützt sich unverzichtbar auf Normen, die nicht auf ihre
Wahrheit, sondern nur auf ihre Begründung sowie auf ihre Gültigkeit in einer
sozialen Gemeinschaft hin überprüft werden können. Daraus ergibt sich, dass
Qualität das Ergebnis einer normativen Bestimmungsleistung darstellt.

Die Ziele der Qualitätsentwicklung bzw. die sie präzisierenden Kriterien und
Standards können idealtypisch in drei Formen entstehen:

• Sie werden in der Organisation im Rahmen von Konsensbildungsprozessen
vereinbart. 16

16 In Schulen kann dies u. a. in Anknüpfung an bestehende Leitbilder oder Schulprogramme
erfolgen.
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• Sie werden in der Organisation auf der Grundlage von extern entwickelten
„Vorschlägen“ o. Ä. zusammengestellt und für einen bestimmten Zeitraum
als verbindlich erklärt. 17

• Sie werden von außen vorgegeben, ggf. in der Organisation angepasst oder
in Teilbereichen modifiziert.

Die Frage nach der Geltung von Zielen hängt eng zusammen mit der Frage, wer
an ihrer Bestimmung beteiligt ist. Je mehr die Qualitätsentwicklung von einer
externen Legitimierung abhängt, desto stärker wird der Einfluss von außen (z. B.
durch staatliche Instanzen oder Zertifizierungsstellen) ausgeprägt sein. Anderer-
seits ist zu erwarten, dass mit einer starken Einflussnahme der Betroffenen auf
die Bestimmung der Qualitätsziele auch die Motivation und das Engagement
wachsen, sich für die Umsetzung der Ziele zu engagieren. Diese und weitere
Spannungsfelder können die Entwicklung von Qualitätssystemen unterlegen 18:

Mögliche Spannungsfelder in Qualitätssystemen

Entstehung Eigenentwicklung �� Vorgabe

Vorgehen Partizipativ �� Expertenorientiert

Zielsetzung Praxis entwickeln �� Praxis legitimieren

Funktion Entwicklung �� Vergleich mit anderen

Reichweite Partiell �� Umfassend

Verfahren Maßgeschneidert �� Standardisiert

Begründung Pragmatisch �� Theoriegeleitet

Unabhängig von der Entstehung der Qualitätsziele können Meta-Kriterien be-
stimmt werden, die u. U. zur Auswahl bzw. Beurteilung der Qualität von Quali-
tätssystemen herangezogen werden können. GONON u. a. schlagen insgesamt
13 Kriterien zur Beurteilung von Qualitätssystemen vor:19

1. Zielsetzung, Qualitätsverständnis: Auf welche Ziele ist das Qualitätssystem
ausgerichtet?

2. Schwerpunkte: Welche Qualitätsbereiche werden einbezogen? Wird die
Unterrichtsqualität angemessen berücksichtigt?

17 In diesem Zusammenhang können u. a. wissenschaftliche Aussagen über einen „guten Unter-
richt“ einfließen.

18 Einzelne dieser Spannungsfelder werden auch bei GONON u. a. (1999, S. 85) erwähnt.

19 Vgl. GONON u. a., 1999, S. 98 f. Sie selbst untersuchen sechs verbreitete Qualitätssysteme (ISO,
EFQM, PPM, FQS, 2Q, BfW) anhand dieser Kriterien.
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3. Evaluationsfunktion: Ist das System hilfreich, um den Ist-Zustand differen-
ziert zu erfassen und kritisch zu reflektieren? Gibt das System Anregungen,
um Schwachstellen zu finden und blinde Flecken aufzudecken? Hilft das
System, die eigenen Ansprüche und Ziele differenziert zu reflektieren?

4. Entwicklungsfunktion: Regt das System Entwicklungsprozesse an?

5. Berichtsfunktion: Wird das Qualitätsurteil für Außenstehende nachvollzieh-
bar? Ist das Qualitätsurteil glaubwürdig?

6. Einbezug der Betroffenen: Wer wird in den Qualitätsprozess einbezogen –
bei der Festlegung der Beurteilungskriterien; bei der Auswahl / Konstrukti-
on der Evaluationsinstrumente; bei der Dateninterpretation, Urteilsbildung
und Berichtsfassung?

7. Verhältnis von interner und externer Evaluation: Ist eine externe Evaluation
als Ergänzung / Korrektur der Selbstevaluation vorgesehen und sinnvoll in
den Evaluationsprozess eingebettet? Ist die Evaluation so angelegt, dass die
Ergebnisse bei den Betroffenen auf Akzeptanz stoßen und nach außen als
glaubwürdig erscheinen?

8. Innere Konsistenz, theoretische Fundierung: Wird das System den eigenen
Ansprüchen bzw. den theoretischen Grundsätzen gerecht?

9. Praktische Umsetzbarkeit: Wieweit sind Instrumente und Umsetzungshilfen
Bestandteil des Systems? Lässt sich der Evaluationsprozess in verkraftbare
Schritte gliedern, die der Motivation der Teilnehmer Rechnung trägt?

10. Kompatibilität mit den Rahmenbedingungen in der Organisation: Wird das
vertretene Qualitätsverständnis den spezifischen Qualitätsanforderungen
der Institution gerecht? Werden Voraussetzungen unterstellt, die für die
Organisation nicht realistisch sind?

11. Unterstützung, Anleitung, Schulung: Welche Unterstützungen werden
angeboten? Kann das System autonom eingesetzt werden oder gibt es eine
zwingende Beteiligung eines „Systemanbieters“?

12. Erfolgsmessung, Zertifizierung: Welches sind die Zertifizierungsbedingun-
gen, -inhalte und -verfahren?

13. Aufwand: Steht der Aufwand in einem akzeptablen Verhältnis zum Nutzen?
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Die Qualitätskriterien können für eine Berufsausbildung insgesamt oder aber für
die beteiligten Institutionen bestimmt werden (z. B. Betrieb, Schule, Kammer).
Häufig werden in diesem Zusammenhang Input-, Prozess-, Output- / Outcome-
kriterien unterschieden. 20 Einige Beispiele mögen die Kriterien illustrieren:

• Inputkriterien sind beispielsweise finanzielle, materielle oder personelle Aus-
stattungsmerkmale sowie regulative Vorgaben (z. B. Lehrpläne, Berufsbilder,
Vorschriften für Leistungsbeurteilung).

• Prozesskriterien sind etwa Merkmale von Lehr-Lernprozessen (z. B. Praxisbe-
zogenheit, hohe Eigenaktivität der Lernenden, anschauliche Medienunter-
stützung, Kultur der Rückmeldung bzw. formativen Evaluation); Kooperation
zwischen Ausbildungseinheiten; Relation von ausbildungsbezogenen und
-fremden Tätigkeiten; Ablauf und Validität von Prüfungen.

• Als Output- / Outcomekriterien können als quantitative Größen beispielswei-
se Absolventenzahlen oder Abbrecherquoten, als qualitative Größen die ent-
wickelten fachlichen oder überfachlichen Kompetenzen der Absolventen,
erzieherische Wirkungen oder Sozialisationseffekte genannt werden.

Zwischen den Kriterien bestehen i. d. R. keine empirisch gesicherten Zusammen-
hänge, sondern zumeist Wirkungsvermutungen, die mehr oder weniger gut
begründet werden.

Die Qualitätskriterien werden über Indikatoren operationalisiert, d. h. in eine
beobachtbare Form überführt. Jeder Indikator wird mit einem Qualitätsstandard
verbunden, der Auskunft darüber gibt, welcher Zustand mindestens erreicht sein
muss, um das Qualitätskriterium als erfüllt anzusehen.

Im Rahmen der Qualitätsentwicklung ist jeweils in der Organisation zu entschei-
den, wie viele und welche Kriterien in einem bestimmten Zeitraum aufgenom-
men werden. Angesichts begrenzter Ressourcen und als Vorkehrung gegen eine
Ritualisierung kann es sinnvoll sein, die Kriterien mit Prioritäten zu versehen und
sukzessive abzuarbeiten. Aus Motivationsgründen kann es zudem klug sein,
schwer und leicht zu erreichende Faktoren jeweils miteinander zu verbinden.
Eine Gefahr kann darin gesehen werden, dass nur messbare Ziele berücksichtigt
und Schulen über scheinexakte Indikatoren vergleichbar gemacht werden sollen.
Dabei gilt prinzipiell, dass nur Vergleichbares auch miteinander verglichen wer-
den kann. So wären beispielsweise die Abiturnoten von Schulen mit markant
unterschiedlichen Schülerpopulationen nicht miteinander vergleichbar.

20 Das so genannte CIPP-Modell beinhaltet Aussagen über Context-, Input-, Process- und Pro-
duct-Variablen (vgl. STUFFLEBEAM, 2000).
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Qualitätssysteme gewinnen ihre Überzeugungskraft prinzipiell durch starke
Begründungen für die Kriterien und / oder eine breite soziale Akzeptanz. Die
Begründung der Qualitätskriterien kann sich auf unterschiedliche Quellen stüt-
zen:

• Plausibilitätsüberlegungen: Hier wird auf die Evidenz und Selbsterklärungs-
kraft der Kriterien abgehoben, ohne dass weitergehende Argumente ange-
führt werden. Beispiel: Es erscheint im Hinblick auf eine IT-Ausbildung evi-
dent, dass die erforderlichen Techniken verfügbar sind.

• Theoretische Begründungen: Hier werden Argumente aufgenommen, die
sich aus (wissenschaftlichen) Theorien ableiten lassen. Beispiel: Lernpsycho-
logische Theorien postulieren, dass in einer Berufsausbildung praktische
Handlungen theoretisch reflektiert bzw. Theorien praktisch umgesetzt wer-
den müssen. Entsprechend können Kriterien für die Gestaltung der Lehr-
Lernprozesse formuliert werden. Theorien erhöhen ihre Überzeugungs-
kraft, wenn sie sich im Rahmen empirischer Überprüfungen bewähren
konnten.

• Fälle aus einer funktionierenden Praxis („Good-practice-Beispiel“): Instruk-
tive Beispiele aus der Praxis bieten die Grundlage, erfolgskritische Faktoren
zu isolieren und als Qualitätskriterium auszuweisen. Prinzipiell ließen sich
auch Negativbeispiele aufnehmen und in entsprechende Kriterien transfor-
mieren. Beispiel: Formen des selbst gesteuerten Lernens funktionieren in der
Praxis zumeist dann, wenn sie durch eine lernangemessene Unterstützung
flankiert werden.

Im Zusammenhang mit der Diskussion über die Einführung von so genannten Bil-
dungsstandards erhebt sich die Frage, inwieweit deren Vorgabe mit der Gestal-
tung von Qualitätsentwicklungssystemen vereinbar ist. Bislang wurden solche
Standards erst für wenige Bildungsbereiche formuliert, doch werden die mit
ihrer Anwendung verbundenen nachfolgenden Prinzipien mittlerweile breiter
diskutiert:

• Bildungsstandards definieren Leistungsnormen, die zu einem bestimmten
Zeitpunkt in einem bestimmten Bildungsbereich erreicht werden sollen.

• Bildungsstandards orientieren sich an allgemeinen Bildungszielen sowie an
Kompetenzen, die als Dispositionen beschrieben, aber prinzipiell in Aufga-
ben umsetzbar (operationalisierbar) sind.

• Es soll bewusst offen und in der Entscheidungsfreiheit der Bildungsinstitutio-
nen gehalten werden, wie die Standards erreicht werden.
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• Es ist offen, ob die Standards als Minimal-, Regel- oder Maximalstandards ver-
fasst werden. Werden sie beispielsweise als Minimalstandards vorgegeben, so
bliebe den Bildungsinstitutionen die Möglichkeit, weitergehende Ziele zu
verfolgen.

• Es ist offen, inwieweit die Standards in Vergleichsuntersuchungen integriert
werden sollen, die im Ergebnis zu Ranglisten auf der Basis sozialer Bezugs-
normen führen (vgl. die Rezeption der PISA-Untersuchungen).

In diesem Rahmen stellen Bildungsstandards und Qualitätsentwicklung keinen
Gegensatz dar. Sofern sie als Minimalstandards vorgegeben werden, bleibt den
Bildungsinstitutionen die Freiheit, sie zu ergänzen. Gleichwohl geben sie einen
Output vor, dessen Erreichung verbindlich ist. In jedem Fall bleiben die Prozesse
zur Umsetzung der Bildungsstandards in der Disposition der Bildungsinstitu-
tionen, wobei offen ist, unter welchen Ressourcen- und Unterstützungsbedin-
gungen (Input) sich dies vollzieht.

3.2 Evaluation der Zielerreichung: Verfahren der Qualitätsüberprüfung

Im Rahmen der Evaluation soll festgestellt werden, welche Qualitäten im Hin-
blick auf die ausgewählten Kriterien zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht
worden sind. Die Verfahren können ergebnis- vs. prozessorientiert, quer- oder
längstschnittorientiert, punktuell oder regelmäßig sowie als Selbst- oder Fremd-
evaluation angelegt werden.

DUBS21 plädiert in Schulen für eine Verbindung von Selbst- und Fremdevaluation.
Für die Beteiligung schulexterner Stellen gibt er u. a. die folgenden Gründe an:
Vermeidung von Betriebsblindheit, Gewährleistung des öffentlichen Leistungs-
auftrags, Aufnahme auch der sensiblen Bereiche in der Schule, Vermeidung einer
Ritualisierung, Honorierung von Benchmarks / Best-practice-Beispielen. Dabei
könnte folgende Aufgabenteilung vereinbart werden:

• Die Schulbehörden geben strategische Ziele in Form eines Leistungsauftrags
vor oder vereinbaren diese mit der Schule (finanzielle, organisatorische, päd-
agogische Ziele).

• Jede Schule realisiert ein intern konzipiertes Qualitätsmanagement mit einer
Selbstevaluation.

21 DUBS gibt Beispiele für ein Gesamtkonzept zur Organisation des Qualitätsmanagements
(1998, S. 85) sowie für das Qualitätsmanagement-Konzept einer kaufmännischen Berufs-
schule (1998, S. 95).
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• Die Schulbehörde führt eine Metaevaluation durch, d. h. sie überprüft, ob das
intern konzipierte Qualitätsmanagement zweckmäßig aufgebaut ist, ob die
Selbstevaluation richtig durchgeführt und in zielgerichtete Maßnahmen der
Schulentwicklung überführt wird.

• Von Zeit zu Zeit werden Fremdevaluationen durchgeführt.

Für die außer- und überbetrieblichen Bildungsstätten könnten Konzepte der Zer-
tifizierung der Träger durch akkreditierte Organisationen erprobt werden, ähn-
lich wie dies im Rahmen der öffentlich geförderten Weiterbildung vorgesehen
ist. 22 Für die betriebliche Berufsausbildung könnte die Qualitätsentwicklung als
eine Aufgabe der Kammern in strategischer Verantwortung der Berufsbildungs-
ausschüsse festgeschrieben werden.

3.3 Planung von Konsequenzen: Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und
Organisation von Unterstützungsangeboten

Evaluationen bieten die Datengrundlage zur Diskussion von Entwicklungsmaß-
nahmen. Die Ausprägung von Input- und Prozessfaktoren ist dabei jeweils auf
die angestrebten Outputfaktoren auszurichten, wobei zwischen den Größen
zumeist keine eindeutige Kausalitätsbeziehung besteht. So kann beispielsweise
aus dem Rückgang von Ressourcen für einen Bildungsgang (Input) nicht
geschlossen werden, dass die Ergebnisse (Output) schlechter geworden sind – so
wäre es denkbar, dass der Rückgang von Ressourcen bei den Lehrkräften zu einer
Konzentration der Kräfte führte und auf diese Weise sogar eine Steigerung der
Ergebnisse bewirkte. Umgekehrt können unbefriedigende Werte bei den Out-
putfaktoren zu der Überlegung führen, welche Input- oder Prozessgrößen geeig-
net sein könnten, auf die schlechten Ergebnisse einzuwirken.

Entscheidungen über Maßnahmen stützen sich daher zumeist auf Wirkungsan-
nahmen, die mehr oder weniger gut begründet sind. Unter Umständen ist es
auch sinnvoll, Folgeuntersuchungen zur Erkundung und Abstützung von Grün-
den vorzusehen, bevor aufwändige und folgenreiche Maßnahmen initiiert werden.

Geplante Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung können prinzipiell an drei Hin-
dernissen scheitern: Nicht-Können (d. h. fehlende Umsetzungskompetenzen bei
den Verantwortlichen), Nicht-Dürfen (d. h. fehlende Rahmenbedingungen) oder
Nicht-Wollen (d. h. fehlende Bereitschaft der betroffenen Personen). Während
die dritte Umsetzungsbarriere im folgenden Kapitel vertieft aufgenommen wird,
sollen zunächst die beiden erstgenannten diskutiert werden.

22 Vgl. BMBF, 2003, S. 15.

DIETER EULER



65

Gründe des Nicht-Könnens verweisen auf die enge Verbindung zwischen Quali-
täts- und Personalentwicklung. Instrumente der Personalentwicklung beinhalten
nicht nur gezielte, d. h. auf den Qualitätsentwicklungsprozess hin ausgerichtete
Weiterbildungsangebote, sondern sie sind eingebettet in eine umfassende Vor-
stellung darüber, wie für die Akteure der Qualitätsentwicklung motivierende,
leistungsbezogene und kompetenzfördernde Bedingungen geschaffen werden
können. In diesem Rahmen werden u. a. die folgenden Ansätze diskutiert 23:

• Weiterbildungsangebote, die möglichst eng an das Schulprogramm bzw. die
Umsetzung des Qualitätsentwicklungskonzepts gebunden sind.

• Anbindung der Personalbeurteilung an Maßnahmen der Qualitätsentwick-
lung.

• Zielvereinbarungsgespräche, die eine Potenzialeinschätzung des Mitarbeiters
beinhalten und dessen Entwicklungsbedürfnisse berücksichtigen.

• Aufbau einer Feedbackkultur im Kollegium, die auch die Rückmeldung an
Vorgesetzte einbezieht.

• Angebote von Lernpartnerschaften und kollegialer Fallberatung.

• Mentoring für neue Kollegen, insbesondere in der Berufseinstiegsphase.

• Rotation in verschiedenen Aufgabenbereichen, die jeweils mit neuen Heraus-
forderungen verbunden sind.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, inwieweit leistungsorientierte Lohnkompo-
nenten in ein beamtenorientiertes Dienstrecht integriert werden können. Erste
Ansätze ließen bereits die Probleme in diesem Bereich erkennen24.

Nicht-Können kann auf individuelle Kompetenzlücken verweisen, es kann aber
auch auf eine Überforderung der Beteiligten innerhalb der bestehenden Rahmen-
bedingungen zurückzuführen sein. Einige Hinweise mögen dies verdeutlichen:

• Fehlende Balance zwischen Zielanspruch und Rahmenbedingungen

Qualitätsentwicklung kann nur dann umgesetzt werden, wenn die notwen-
digen Rahmenbedingungen vorhanden sind. Wenn Zielsystem und Rahmen-
bedingungen nicht in eine stimmige Balance gebracht werden, dann fördert

23 Vgl. insbesondere BUHREN und ROLFF, 2000; DUBS, 2002.

24 Vgl. BUHREN und ROLFF, 2000, S. 287 ff.
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dies eine Haltung des Abwartens, zugleich sind Gründe geschaffen für die
eigene Passivität oder ein diffuses „muddling through“. DUBS weist auf zwei
Varianten dieser fehlenden Balance hin, nämlich die fehlende Anpassung
der Aufgaben der Schuladministration sowie die fehlende Anpassung des
Rechtsrahmens in Prozessen der Qualitätsentwicklung. „Oft entscheiden sich
die politischen Behörden für die Einführung der teil-autonomen Schule und
beauftragen die einzelnen Schulen mit der Umsetzung. Sie vergessen dabei
aber, dass sich mit der Aufteilung der Führung in die strategische und
operative Führung auch die Organisation und die Aufgaben der Schulbehör-
den ändern. ... (So) müssen sich die Schulbehörden auf die strategischen Auf-
gaben (Zielsetzung und systematisches Controlling) konzentrieren, was
anspruchsvoller ist als die Bearbeitung von Problemen, die in den operativen
Bereich der Schulleitung gehören“ 25. Und bezogen auf den Rechtsrahmen:
„Verschiedene Aspekte der teilautonomen Schule lassen sich nur verwirk-
lichen, wenn die Rechtsordnung angepasst wird. ... Der Versuch eines deut-
schen Regierungsbezirkes, das Globalbudget mit 21 Seiten Anweisungen
vorzugeben, damit alle kameralistischen Vorschriften des bestehenden
Finanzrechtes eingehalten sind, widerspricht jeder Vernunft, weil damit die
Budgetgestaltungsfreiheit der Schulen in unzweckmäßiger Weise beschränkt
und die Verwaltungsführung kompliziert statt vereinfacht wird“ 26.

• Unrealistischer Zeithorizont für die Reifung der Entwicklungen

Ein weiterer Grund für den unbefriedigenden Verlauf von Qualitätsentwick-
lungsansätzen kann darin bestehen, dass in zu kurzen Zeitspannen gedacht
wird. Insbesondere anspruchsvolle und komplexe Ziele erfordern Zeit zur Rei-
fung und die Möglichkeit, aus Irrwegen und Fehlern zu lernen. Dem steht die
Beobachtung entgegen, dass Schulen aus ihrem politischen und gesellschaft-
lichen Umfeld mit immer neuen, zumeist unklaren Erwartungen konfrontiert
werden. Bevor sie sich auf die Auseinandersetzung mit einer neuen Anfor-
derung eingelassen haben, kommen bereits wieder andere, so dass letztlich
keine Zeit bleibt, Erprobungen durchzuführen und auszuwerten.

• Ungünstige Bedingungen im Innenbereich der Schule

Neben strukturellen können kulturelle Bedingungen die Umsetzung einer
Qualitätsentwicklung beeinträchtigen. Viele Ansätze erfordern Teamkultu-
ren, die durch Vertrautheit und Vertrauen getragen werden, in denen ein
kritisches Feedback nicht als Angriff auf die Person, sondern als Anlass zur
Reflexion verstanden wird. Zudem bringen Projekte der Qualitätsentwick-

25 DUBS, 2000, S. 423.

26 DUBS, 2000, S. 424.
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lung neue horizontale, aber auch vertikale Differenzierungen mit sich, die in
einer Kultur auf Widerstand treffen kann, in der ein „Mythos der Gleichheit“
dominiert. Dieser Mythos, der häufig als Kollegialitätsprinzip verbrämt wird,
suggeriert, dass alle Lehrkräfte gleich gut sind; Unterschiede dürfen nicht
gemacht, zumindest nicht sichtbar gemacht werden27.

• Überbelastung der Aktivisten

Die Arbeitslast konzentriert sich bei Innovationsprojekten häufig auf wenige
Lehrkräfte, was häufig zu Ermüdungserscheinungen führt. „Was dabei die
Lehrkräfte besonders negativ stimmt, ist die stillschweigende Annahme der
Schulbehörden, alle diese neuen Aufgaben könnten ihnen – trotz steigender
Belastungen in der täglichen Unterrichtsführung – ohne jegliche Kompensa-
tion zusätzlich aufgebürdet werden“ 28. Das kann dazu führen, dass nicht ver-
kraftbare Reformarbeiten nicht zu Veränderungen, sondern eher zu Überla-
stungsgefühlen und Abwehrhaltungen führen.

• Externe Unterstützung und materielle Ressourcen

Die Umsetzung von Qualitätsentwicklungsansätzen erfordert in der Regel
externe Unterstützungsleistungen. Diese können in materiellen Zuwendun-
gen (z. B. Entlastungsstunden für die Lehrkräfte) oder in Angeboten der
Kompetenzentwicklung bestehen. Teilweise kann in diesem Bereich auf ein-
gespielte Instrumente zurückgegriffen werden (z. B. Lehrerfortbildung), teil-
weise erscheinen aber auch neue Ansätze erforderlich. So werden beispiels-
weise neue Formen der Organisation von Unterstützungs- und Beratungs-
strukturen diskutiert und erprobt. Beispielsweise werden in Niedersachsen
„Schulentwicklungsberater“, „Lehrkräfte für Prozessberatung“ und „Evalua-
tionssachverständige“ ausgebildet, die die Qualitätsentwicklung an den
Schulen unterstützen sollen. Ein ähnliches Unterstützungssystem für die
Schulentwicklung wird in den Niederlanden praktiziert, wo so genannte
„Schulbegleitungsdienste“ angeboten werden 29.

3.4 Umsetzung der Konsequenzen: Aufnehmen von Widerständen

Wenn die Verantwortungsträger in den unterschiedlichen Bereichen einer Bil-
dungsinstitution sich nicht auf Maßnahmen der Qualitätsentwicklung einlassen
wollen, so kann dies viele Gründe haben. Mehr Autonomie im Rahmen einer
Schulentwicklung bei gleichzeitiger Einbindung in ein Qualitätssystem kann

27 Vgl. BUHREN und ROLFF, 2000, S. 276.

28 DUBS, 2000, S. 424.

29 Vgl. ROLFF und SPARKA, 2002.

QUALITÄTSENTWICKLUNG IN DER BERUFSAUSBILDUNG



68

etwa aus Sicht der Lehrkräfte bedeuten, Verantwortung in Fragen zu überneh-
men, die sie nicht wollen. Und wenn die Kehrseite einer erweiterten Autonomie
Rechenschaftslegung und Transparenz bedeutet, so mag dies für eine Lehrkraft
mit gemischten Gefühlen verbunden sein: Die zusätzliche Autonomie im Rahmen
der Schulentwicklung betrifft Gestaltungsbereiche, in denen man sich bislang
nicht zu engagieren brauchte; und wenn zu dem „Kerngeschäft“ einer jeden
Lehrkraft, der Unterrichtsgestaltung, durch Ansprüche der Teamentwicklung
und Einbettung in Prozesse der Schulentwicklung neue Anforderungen entste-
hen, so bedeutet dies unter dem Strich ein Mehr an Belastung, Legitimations-
pflicht und Abstimmungsbedarf.

DREES, PÄTZOLD und WINGELS 30 haben mit ca. 60 Lehrkräften aus nordrhein-westfä-
lischen Berufskollegs in Kleingruppen Workshops durchgeführt, um (1) ihre Ein-
schätzung der internen Rahmenbedingungen für die Realisierung von Prozessen
der Qualitätsentwicklung (2), ihre Vorverständnisse von Unterrichtsqualität,
Qualitätsentwicklung und Evaluation zu erkunden. Ihre Ergebnisse lassen sich
wie folgt zusammenfassen:

• Überlastung (z. B. wachsende Zusatzverpflichtungen), ungünstige schulorga-
nisatorische Bedingungen (z. B. Zeitstruktur, fehlende interne Kooperation),
die Reserviertheit der Kollegien gegen Veränderungen (z. B. aufgrund des
Gefühls der mangelnden Beeinflussbarkeit von schulpolitischen Entschei-
dungen, der Enttäuschung über Ergebnisse früherer Innovationsprojekte, des
hohen Anteils nicht mehr aktivierbarer Kollegen) und Schwierigkeiten mit
einer „problematischen Schülerschaft“ (wenig leistungsfähig, defizitäres
Sozialverhalten) bilden aus der Perspektive vieler Lehrkräfte schlechte
Rahmenbedingungen für die Arbeit an Qualitätssystemen.

• Es wird der Verdacht gehegt, dass die Qualitätsdiskussion nicht aus Sorge um
die Verbesserung des Unterrichts, sondern vor dem Hintergrund der zuneh-
menden staatlichen Finanznot geführt wird.

• „Evaluation ist aus der Perspektive der Lehrer ein Bedrohungspotenzial, das
auf fremde Veranlassung über sie hereinbricht, zusätzlichen Aufwand und in
der Regel unerwünschte Konsequenzen zeitigt. ... Wenn Evaluation als Selbst-
evaluation angesprochen ist, deren Ergebnisse und Konsequenzen in eigener
Verfügung bleiben, sind die Akzeptanz und das Interesse erheblich größer. Es
gibt einen Bedarf, sich selbst über Verfahren der Leistungsmessung gute Qua-
lität zu attestieren und Legitimation zu beschaffen.“ 31

30 DREES, PÄTZOLD und WINGELS, 2004.

31 DREES, PÄTZOLD und WINGELS, 2004, S. 68.
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• Die zur Einleitung von Evaluations- und Qualitätsentwicklungsprozessen not-
wendigen Diskussions- und Vereinbarungsprozesse zur Definition von Quali-
tätsstandards, Kriterien und Indikatoren werden als zu aufwändig abgelehnt.

Vor diesem Hintergrund können Maßnahmen der Qualitätsentwicklung phasen-
weise auch darauf gerichtet sein, die notwendigen Motivationsvoraussetzungen
bei den Betroffenen zu fördern. Dabei können u. a. die folgenden Gestaltungs-
fragen aufgenommen werden:

• Wessen Interessen und Zielsysteme sind von den Veränderungen betroffen?

Es ist zu reflektieren, wer bei der Umsetzung einer Veränderung Verluste
erleiden könnte. Insofern ist es nicht nur bedeutsam, ob ein Konzept besser
ist als ein anderes, sondern für wen es besser bzw. schlechter ist.

• Wie kann ein Verantwortungsgefühl bei den Betroffenen entwickelt werden?

Prinzipien wie „Macht abgeben, ohne die Kontrolle zu verlieren!“ oder
„Initiative ergreifen, ohne andere zu behindern!“ sind verbreitete Grundsät-
ze. Die Verleihung von Verantwortung verlangt korrespondierend eine
Gewährung von entsprechenden Handlungsspielräumen sowie den Aufbau
von Information, Transparenz und Vertrauen.

• Wie kann das kulturelle Umfeld positiv beeinflusst werden? Wie können Ver-
bündete aktiviert werden?

In diesen Gestaltungsbereich fällt zunächst das Feld der informellen Mei-
nungsbildung. Es sollte gelingen, eine kritische Masse von Betroffenen zu
gewinnen, die der Veränderung positiv gegenüber stehen und die Entwick-
lung mittragen. Im Einzelnen werden zahlreiche Ansätze zusammenspielen
müssen, so u. a.: Kommunikation von positiven Erwartungen und Erfahrun-
gen, nicht primär der Einwände und Bedenken; Verantwortungsübertragung
bei gleichzeitiger Unterstützung von oben; Vertrauensaufbau; Bedenken auf-
nehmen, aber keine einseitige Orientierung an den Bedenkenträgern und
Skeptikern; Risikoübernahme und Aufnahme von schwierigen Aufgaben
besonders unterstützen und belohnen; Tun und Reflexion im Gleichgewicht
halten und aufeinander beziehen.

• Wie kann die Veränderungsidee kommuniziert werden?

Die neuen Konzepte müssen klar und verständlich vermittelt werden. Die Ver-
änderung muss sich auf wahrgenommene Problemlagen beziehen; zudem
sollte sie in konkrete Handlungen übersetzbar sein.

• Wie kann ein 'lernendes Projektmanagement' aufgebaut werden?

Offene Prozesse erfordern eine Balance von Bestimmtheit und Revidierbar-
keit. In einer evolutionären Planung ist die Ausrichtung auf Ziele und Visio-
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nen zu verbinden mit einer Sensibilität für Widerstände, Kritik und neuen
Sachverhalten. Als bedeutsam wird ferner die Ermöglichung von Freiräumen
für Reflexion und damit verbunden das Lernen aus Fehlern betont. Zudem
wäre darauf zu achten, dass Risiken belohnt, unterschiedliche Meinungen
und ein offenes Diskussionsklima erwünscht sind.

• Wie kann der Prozess professionell unterstützt werden?

Forderungen ohne Hilfe bewirken zumeist wenig. Insofern ist den Implemen-
teuren bzw. von der Veränderung Betroffenen Unterstützung in Form von
Zeitbudgets, personaler Beratung u. a. zu gewähren.

• Wie können schnell motivierende Erfolge erzielt werden?

Es wird als sinnvoll erachtet, wenn zu Beginn eines Veränderungsprozesses
nicht die dicksten Bretter gebohrt werden. In diesem Zusammenhang wäre
auf eine günstige Konstellation im Hinblick auf den Startzeitpunkt sowie den
Einstiegsbereich für die Implementation zu achten.

4. Beispiele aus Modellprojekten

Trotz der skizzierten Hindernisse sollten nicht die zahlreichen Positivbeispiele
übersehen werden. So führt etwa DUBS Beispiele von Schulen an, in denen auf-
grund der Mitwirkung von Lehrkräften bei der Entscheidungsfindung in Lehr-
plan- und Unterrichtsfragen begründet bessere Lehrpläne und bessere Schulleis-
tungen der Lernenden nachgewiesen werden können.32 Der Effekt und Erfolg
liegt häufig weniger in kurzfristig messbaren Ergebnissen, sondern darin, dass
überhaupt eine reflektierte Auseinandersetzung mit den Zielen und Aktivitäten
in der Schule sowie eine Sensibilisierung für notwendige Veränderungen erfolgen.

Im Folgenden sollen zwei Beispiele vorgestellt werden, die Ansatzpunkte und
konzeptionelle Rahmenüberlegungen für die Einführung einer Qualitätsent-
wicklung an Schulen skizzieren.

4.1 Das Modellprojekt „Selbstständige Schule“ (Nordrhein-Westfalen)

In 2001 wurde von der nordrhein-westfälischen Landesregierung das Modellpro-
jekt „Selbstständige Schule“ initiiert. Es soll ca. 300 Schulen durch veränderte
Rahmenbedingungen neue Möglichkeiten für die Schulentwicklung bieten. Das
Modellprojekt knüpft an das in zwei Regionen des Landes durchgeführte Projekt
„Schule & Co.“ an. Es umfasst folgende Maßnahmen (vgl. BEHLER 2001a; 2001b):

32 Vgl. DUBS, 1999, S. 8.

DIETER EULER



• Die beteiligten Schulen erhalten neue Gestaltungsmöglichkeiten in den
Bereichen Personal- und Sachmittelbewirtschaftung. Die Schulen können
Stellen selbst ausschreiben und ihre Lehrkräfte auswählen. Sie können über
ihr Personalmittelbudget frei verfügen und selbstständig Vertretungen
organisieren. Dadurch soll ein besserer Einsatz von Personal und Sachres-
sourcen auf der Schulebene möglich sein.

• Es werden Veränderungen in der Schulorganisation vorgenommen. So erhält
die Schulleitung Kompetenzen für Entscheidungen, die bislang die vor-
gesetzte Behörde getroffen haben. Schulleiter werden Dienstvorgesetzte
des Personals der Schule mit einem Verfügungsrecht über Stellen, Perso-
nal- und Sachbudget, sie setzen die individuelle Pflichtstundenzahl fest und
entscheiden über die Teilnahme an Fortbildungen. Vor einer Beförderung
soll es keine Visitation durch einen Dezernenten geben.

• Die neuen Freiheiten finden ihr Pendant in Instrumenten der Qualitätssiche-
rung und Rechenschaftslegung.

• Für die Unterrichtsorganisation und -gestaltung sollen die Entscheidungs-
spielräume erweitert werden, ohne dies genauer zu erläutern. Die Freiräu-
me setzen das Prinzip der Gesamtverantwortung des Staates nicht außer
Kraft; sie stoßen da an Grenzen, wo es um die Vergleichbarkeit der Abschlüs-
se geht.

• Es werden regional organisierte Unterstützungsangebote aufgebaut, die
sich einerseits auf die Beratung der Schulen richten, andererseits Weiterbil-
dungsangebote für die betroffenen Lehrkräfte vorsehen. Insbesondere in
diesem Bereich werden die Konzepte des Vorläuferprojektes „Schule & Co.“
aufgenommen, in dem ein spezifisches Weiterbildungsangebot entstanden
ist. Es bezieht sich zum einen auf die Kompetenzentwicklung von Schullei-
tungen und Steuerungsgruppen zur Umsetzung der Entwicklungsprozesse,
zum anderen wird ein mehrstufiges Konzept zur Unterrichtsentwicklung
angeboten, dass sich primär auf die Entwicklung von Lern- und Teamfähig-
keiten der Schüler richtet (vgl. LOHRE 2001).

• Die beteiligten Schulen erhalten in der Aufbauphase eine materielle Unter-
stützung in Form einer Personalentlastung.

Mit diesem Modellprojekt liegt ein Beispiel für einen politisch initiierten Schul-
entwicklungsansatz vor, der über veränderte Rahmenbedingungen und Anreiz-
strukturen neue Möglichkeiten schafft, die Entwicklungsprozesse in Schule, Kol-
legium und Unterricht neu zu gestalten.
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4.2 Das Modellprojekt „Operativ Eigenständige Schule“ (Baden-Württemberg)

In dem dreijährigen Projekt „Operativ Eigenständige Schule“ (OES) wird seit
Dezember 2003 das Ziel verfolgt, gemeinsam mit 15 beruflichen Schulen ein lan-
desspezifisches Qualitätsmanagementsystem zu entwickeln und zu erproben. Als
Grundlage dient das System Q2E, das jedoch mit Elementen aus anderen QM-
Systemen ergänzt werden kann. Es nimmt die Ergebnisse des Vorgängerprojekts
STEBS (Stärkung der Eigenständigkeit Beruflicher Schulen) auf, in dem Qualitäts-
management neben Schulorganisation, Schulprofil und Personalmanagement
eines von vier Handlungsfeldern darstellte.
OES sieht auf Schulebene die Entwicklung eines QM-Systems vor, dass die Bewer-
tung und Entwicklung der Qualität in allen relevanten Bereichen des schulischen
Lebens ermöglicht. Im Mittelpunkt steht der Unterricht. Das System soll dabei die
folgenden Elemente aufnehmen 33:

• Die Schule soll in einem schulspezifischen Leitbild das pädagogische Kon-
zept und die angestrebten Ziele und Verhaltensweisen entwickeln. Diese
Ziele bilden die Basis des QM-Systems.

• Auf der Grundlage von Q2E werden die Qualitätsbereiche und -dimensionen
konkretisiert. Die Kriterien und Indikatoren, an denen die Schule ihre Quali-
tät feststellt, und die für die Datenerhebung erforderlichen Instrumente
werden von den Schulen in dem Projekt entwickelt.

• In einem zyklischen Prozess führt die Schule eine Selbstevaluation im Hin-
blick auf die ausgewählten Ziele und Qualitätsbereiche durch. Jede Modell-
schule evaluiert sich in vier Qualitätsdimensionen, wobei die Dimension
Unterrichtsqualität verpflichtend ist. Die übrigen drei Dimensionen legt die
Schule in Abstimmung mit dem Projektbüro fest, wobei jeweils eine Input-,
Prozess- und Produkt-Dimension ausgewählt wird.

• Die Ergebnisse der Selbstevaluation und die daraus abgeleiteten Verbesse-
rungsmaßnahmen werden von der Schule in einem Qualitätshandbuch
dokumentiert.

• Im dritten Jahr soll durch eine Fremdevaluation festgestellt werden, in wel-
chem Maße die Schule die selbst gesetzten Ziele erreicht hat und inwieweit
ihre Selbstevaluation den Anforderungen entspricht. Die Ergebnisse bilden
die Basis für Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen sowie Zielvereinba-
rungen mit der Schule.

33 Die Aussagen stützen sich auf unveröffentlichte Handreichungen und Rahmenvorgaben der
Abteilung Berufliche Schulen des Kultusministeriums Baden-Württemberg.
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• Bei erfolgreich durchlaufener Fremdevaluation wird den Schulen eine Zerti-
fizierung ermöglicht werden.

• Die Modellschulen können in dem Prozess die Unterstützung und Beratung
von Prozessbegleitern in Anspruch nehmen. Darüber hinaus werden spezifi-
sche Fortbildungen angeboten. Zudem erhalten sie materielle Unterstüt-
zung in Form von Anrechnungsstunden.

• Neben den beruflichen Schulen nehmen auch die Lehrerbildungsseminare an
dem Modellvorhaben teil.

In diesem Rahmen sollen Verfahren entwickelt werden, die es letztlich allen
beruflichen Schulen ermöglichen, sich im Verlauf mehrerer Jahre in allen Quali-
tätsdimensionen über die ganze Schule zu evaluieren.

5. Abschluss

Die Überlegungen passen nicht unbedingt in eine Berufsbildungsdiskussion, die
(berechtigterweise) auf die Lösung akuter Problemlagen zielt. Zudem malen sie
an vielen Stellen nicht mehr als erste Konturen und bedürfen noch viel wissen-
schaftlichen Schweißes, politischer Überzeugungskraft und der Bereitschaft zur
Infragestellung des Bestehenden. Aber vor PISA schien es ja auch im Hinblick auf
das allgemein bildende Schulwesen undenkbar, dass sich an den Grundfesten des
Bildungssystems Nennenswertes bewegen würde.

Der systemische Zusammenhang einer Qualitätsentwicklung führt weg von der
„Tonnenideologie“, die die Bildungspolitik in den vergangenen Jahren häufig
bestimmte (mehr Geld, Lehrer, Stundenentlastung). Aber sie erfordert auch eine
Veränderung der Kultur, denn Lehrkräfte und Schulen können nicht zum Erfolg
kontrolliert werden. Erst Freiheit macht verantwortlich – eine Erkenntnis, die
leicht formuliert, deren Umsetzung jedoch nur schwer zu gelingen scheint. In
diesem Sinne geht es nicht um letzte Antworten, sondern um das Anfangen.
Nicht nur in der Qualitätsentwicklung ist Veränderung eine Reise, kein Plan!
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Reinhold Nickolaus

Duale vs. vollzeitschulische Berufsbildung.
Effekte auf die Kompetenz- und Motivationsentwicklung

1. Vorbemerkung

Durch den deutlichen Rückgang des Ausbildungsplatzangebotes im dualen
System, den wir in den letzten Jahren zu konstatieren haben, stellt sich die Fra-
ge nach der Kompensation dieses Ausbildungsplatzpotenzials. Prinzipiell kom-
men dafür auch vollzeitschulische Ausbildungsgänge infrage, die gegebenenfalls
durch Praktika bzw. Praxisphasen etc. zu ergänzen wären. Bereichs- und berufs-
spezifisch ist das ein ohnehin begangener Weg. In Ausbildungssegmenten, in
welchen bisher duale Ausbildungsgänge den Normalfall darstellen, haftet schu-
lischen Ausbildungsformen in der Bundesrepublik jedoch in der Regel das Etikett
der zweiten Wahl an. Aus der Perspektive der Auszubildenden ist diese nachran-
gige Einschätzung wohl auf Vorteile dualer Ausbildung beim Übergang an der 2.
Schwelle und finanzielle Vorteile zurückzuführen, in berufspädagogischen Argu-
mentationsfiguren wird darüber hinaus z.T. auch unterstellt, die Kompetenz-
und Motivationsentwicklung vollziehe sich in dualen Ausbildungsvarianten gün-
stiger als in schulischen Formen. Neben der Kosten- und Versorgungsproblema-
tik scheint die Klärung ausbildungsvariantenspezifischer Effekte auf die Kompe-
tenzentwicklung ein zentrales Moment für die weitere Ausgestaltung des
Berufsbildungssystems.

Ein Forschungsprogramm, das geeignet wäre, die obigen Annahmen zum Zusam-
menhang von Ausbildungsorganisationsformen und Kompetenz- bzw. Motivations-
effekten systematisch zu fundieren, wurde nie aufgelegt. Was uns zur Verfügung
steht, sind einige Untersuchungen aus der Zeit der Einführung des Berufsgrundbil-
dungsjahres1 und einige neuere Befunde, die als Nebenprodukt in Untersuchungen
anfielen, die primär auf andere Fragestellungen ausgerichtet waren.

Wünschenswert wären Untersuchungen, die in allen Kompetenzaspekten, aber
auch zur Entwicklung darüber hinausreichender Persönlichkeitsmerkmale, wie
z. B. motivationaler, gesellschaftlicher und sozialer Orientierungen etc., fundier-
te, vergleichende Aussagen zulassen. Was uns nach meiner Recherche tatsächlich
vorliegt, will ich im Folgenden darstellen. Daran anschließend werden For-
schungslücken identifiziert, die m. E. zu schließen wären.

1 Im Rahmen der zahlreichen Modellversuche, die im Zuge der Einführung des BGJ durchge-
führt wurden, verzichtete man in der Regel auf systematische Vergleichsuntersuchungen und
beschränkte sich auf die Erhebung subjektiver Einschätzungen zu Vor- und Nachteilen.



2. Forschungsergebnisse zu Kompetenzeffekten unterschiedlicher
Ausbildungsvarianten aus der Einführungsphase des BGJ

Im Zuge der Einführung des BGJ in den 70er-Jahren wurden auch einige Ver-
gleichsstudien zur Kompetenzentwicklung und zur Bewertung verschiedener
Ausbildungsvarianten durchgeführt. Intendiert war mit dem BGJ eine breiter
angelegte Berufsgrundbildung, die mit der Erwartung verbunden wurde, die
endgültige Berufsentscheidung zu erleichtern bzw. die berufliche Flexibilität zu
erhöhen und durch die produktionsunabhängige systematische Ausbildung die
Ausbildungsqualität jenseits kleinbetrieblicher Qualitätsschwankungen zu
sichern (HÖHN 1980, S. 36).

Vor diesem Hintergrund wurde auch die Frage aufgeworfen, welche Konsequen-
zen verschiedene Ausbildungstypen mit sich bringen. Gängig sind und waren
dazu die Annahmen

• vollzeitschulische Ausbildungsvarianten seien praxisfern und

• hätten den Nachteil eines Modernitätsrückstandes in der technischen Aus-
stattung.

Die Praxisferne bringe einerseits Nachteile beim Erwerb fachlicher Fähigkeiten
mit sich, die in der betrieblichen Ernstsituation besser vermittelbar seien und
andererseits biete die betriebliche Sozialisation Vorteile beim sozialen Kompe-
tenzerwerb, wie z. B. beim Erlernen sozialer Regeln des Betriebes (HAHN 1997, S.
28).

Mit den hier implizit angeführten Vergleichskriterien, d. h. dem Praxisbezug,
technischer Aktualität und ausgewählten sozialen Kompetenzen, ist nur ein klei-
ner Ausschnitt möglicher Vergleichskriterien genannt. Weitere Aspekte könnten
z. B. sein: theoretische Kenntnisse, kognitive und metakognitive Fähigkeiten,
Motivationsentwicklung, Möglichkeiten individueller Förderung etc. (ausführli-
cher SCHMIEL / SOMMER 1992). Die Anzahl der durchgeführten Vergleichsstudien,
die bezogen auf ausgewählte Kriterien Aussagen zur Entwicklung in vollzeit-
schulischen und kooperativen Ausbildungsformen zulassen, ist relativ beschei-
den. Am ergiebigsten waren wohl die in Rheinland-Pfalz 1975 / 76-81 bzw.
1986 / 87 durchgeführten Studien, zu welchen eine ganze Reihe von Veröffentli-
chungen vorliegen (HÖHN 1980, HÖHN u. a. 1983, BUNK 1989, BUNK u. a. 1989, ROTH-
GÄNGEL 1991). Des Weiteren wurden Vergleichsdaten in Modellversuchen in Bay-
ern (SONNTAG / FRIELING 1979) und in NRW (SALZGITTER) erhoben (SCHMITZ / KOCH 1977),
die dazu präsentierten Befunde basieren allerdings auf weniger umfassenden
Untersuchungsdesigns als jene in Rheinland-Pfalz.
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Höhn u. a. untersuchten vergleichend das BGJ in schulischer und dual-koopera-
tiver Form, wobei sich letztere im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung sowie
Hauswirtschaft / Pflege nicht realisieren ließ (HÖHN 1980, S. 37 f.). In der dual-
kooperativen Variante wurde die berufspraktische Ausbildung im Umfang von ca.
20 Stunden pro Woche in den Betrieben durchgeführt. Der Vergleich wurde auch
aus organisatorischen Gründen auf den Metall- und Elektrobereich beschränkt2.

Zu Beginn der wissenschaftlichen Begleitung wurden von den einbezogenen Schü-
lern Daten erhoben zum Schulabschluss und – neben dem Abgangszeugnis der all-
gemein bildenden Schulen – testbasierte Vorkenntnisse in Deutsch, Mathematik
und Englisch, Intelligenz und Motivation. Die Auswertung zeigte eindeutige Vor-
teile der Schüler in dual-kooperativer Form, die im Durchschnitt intelligenter
waren, bessere Abschlüsse und Zeugnisnoten vorweisen konnten und deren Väter
einen höheren sozialen Status innehatten.

Der Leistungsvergleich am Ende des Berufsgrundbildungsjahres bezog sich auf
lernzielorientierte Tests zu den Unterrichtsfächern der Berufschule und fachprakti-
sche Arbeitsproben. Im Ergebnis der Abschlusstests waren die Schüler der dual-
kooperativen Variante auf breiter Ebene signifikant besser. Werden die unter-
schiedlichen Eingangsvoraussetzungen statistisch kontrolliert, bleiben z. B. im
Metallbereich noch signifikante Leistungsvorteile der dual-kooperativen Form in
den Fächern: Fachpraxis, Fachrechnen und Chemie (HÖHN u. a. 1983, S. 430 f.). Im
Abschlussbericht des Projektes wird allerdings einschränkend angemerkt, dass das
Ausmaß der signifikanten Leistungsunterschiede nicht in jedem Falle so groß war,
dass dem praktische Bedeutsamkeit beizumessen wäre, da der Einfluss der Organi-
sationsform auf das Lernergebnis meist erheblich geringer war, als der Klassenef-
fekt. Als praktisch bedeutsam beurteilen Höhn u. a. die Unterschiede in:

• Metall: Fachpraxis, Fachkunde

• Elektrotechnik: Fachpraxis, Chemie.

Die Unterschiede in Fachpraxis werden primär erklärt durch einen um 38% höhe-
ren zeitlichen Anteil der praktischen Unterweisung in der dual-kooperativen
Variante, die materiell und personell bessere Ausstattung der betrieblichen Lehr-
werkstätten und angepasste organisatorische Abläufe in den Betrieben an die
Erfordernisse der fachpraktischen Ausbildung (ebd. S. 431). Zum besseren Abschnei-
den in Fachkunde im Berufsfeld Metall wird im Abschlussbericht vermutet, dass der
betriebliche Zusatzunterricht ursächlich sein könne (ebd. S. 432). Resümierend stel-
len die Autoren fest:

2 Vollzeit: 7 Klassen / 129 Schüler im Metallbereich (M), 4 Klassen / 74 Schüler im Bereich Elek-
tro (E); dual kooperativ: 8 Klassen / 199 Schüler (M), 4 Klassen / 97 Schüler (E).
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„Die schlechteren Ergebnisse der schulischen Form in einigen Fächern sind somit
nicht auf unabänderliche Schwächen dieser Organisationsform zurückzuführen. So-
fern im Berufsgrundschuljahr durch organisatorische Maßnahmen dem koopera-
tiven Berufsgrundbildungsjahr vergleichbare Lernbedingungen geschaffen werden,
stellt die schulische Organisationsform eine gleichwertige Alternative dar. Dies ist
auch das Fazit einer im Berufsfeld Metall in zwei Modellversuchsklassen des Berufs-
grundschuljahres unter veränderten Rahmenbedingungen an der Berufsbildenden
Schule Germersheim durchgeführten Untersuchung.“ (HÖHN u. a. 1983, S. 432).

In einer weiteren Untersuchung, ebenfalls in Rheinland-Pfalz durchgeführt, wur-
de das Untersuchungsdesign einerseits umfangreicher angelegt, andererseits
wurde aus zeitlichen Gründen auf einen Längsschnitt verzichtet, und stattdessen
wurden Querschnittsdaten erhoben (ROTHGÄNGEL 1991, S. 140).

Einbezogen wurden in diese vergleichende Untersuchung

a) das freiwillige Berufsgrundschuljahr (BGJ/s-f), mit Schülern, die zu Beginn der
Ausbildung in der Regel noch über keinen Lehrvertrag verfügten,

b) das verpflichtende Berufsgrundbildungsjahr (BGJ/s-v), das regional/sektoral
als Ersatz des ersten Ausbildungsjahres implementiert war und im Rahmen
dessen in der Regel Vorverträge zwischen Auszubildenden mit Betrieben
abgeschlossen wurden,

c) das kooperative Berufsgrundbildungsjahr (BGJ/k), in dem i. d. R. Auszubil-
dende größerer Betriebe eingebunden waren,

d) die Berufsfachschule (BFS), die im Unterschied zum BGJ nicht auf Berufsfeld-
bereiche angelegt ist und

e) die traditionelle „Teilzeitausbildung“ im dualen System (TZ).

Erhoben wurden Daten zu

• Leistungen in den Zwischen- und Abschlussprüfungen nach Organisations-
formen in allen Berufsfeldern,

• Leistungsdaten, basierend auf Tests in ausgewählten Berufsfeldern, d. h. für
Metall 3, Elektrotechnik und Holz und

• schulischen Vorleistungen (Abschlussart und Noten in Mathematik und Deutsch).

Die Entwicklung des Testmaterials erfolgte – lehrplan- und lehrzielorientiert – für
Fachkunde, Fachrechnen, Fachzeichnen und Fachpraxis; für die Fähigkeit des
Transfers (Problemlöseverhalten) wurden ebenfalls Testaufgaben entwickelt (im
Überblick ROTHGÄNGEL 1991 S. 151 ff.).

3 Einbezogen waren hier einerseits Schüler aus dem Bereich Fertigungs- und spanende Bear-
beitungstechnik (Industrieberufe) und zum anderen Kraftfahrzeugtechnik (Handwerk).
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Nach den testbezogenen Vergleichsdaten können folgende Ergebnisse festge-
halten werden:

1. Die in der Fachpraxis und der Fachtheorie erreichten Leistungen am Ende des
Berufsgrundbildungsjahres verlaufen parallel. D. h., höhere Leistungen in der
Theorie gehen mit höheren Leistungen in der praktischen Arbeitsprobe ein-
her (BUNK u. a. 1989, S. 231 ff., ROTHGÄNGEL 1991, S. 185 f.).

2. Die schulische Vorbildung wirkt sich erwartungsgemäß auf die Testergebnis-
se aus, d. h. Vorbildung und Testleistungen korrelieren positiv. Die Absolven-
ten der Sekundarstufe I erbringen sowohl in der Fachtheorie als auch in der
Fachpraxis unabhängig von der Organisationsform der Ausbildung durchgängig
bessere Leistungen (ebd.). Absolventen der Sekundarstufe I erweisen sich in
ihren Leistungen weniger abhängig von der Organisationsform als Hauptschü-
ler. Letztere profitieren erheblich von systematisch angelegten Ausbildungsva-
rianten (ROTHGÄNGEL 1991, S. 186 f.).

3. Die besten Leistungen werden in der Regel im BGJ/K und im BGJ/S-V erbracht,
die Teilzeitvariante fällt wie die schulisch-freiwillige BGJ-Variante ab. Dabei
bleibt allerdings zu beachten, dass berufsfeldspezifische Ausprägungen fest-
zustellen sind. Eine globale Übersicht geben die folgenden Abbildungen, die
aus Bunk 1989 entnommen sind.

Abbildung 1a Berufsfeld Metalltechnik, Schwerpunkt: Fertigungstechnik
Prozentuale Aufgabenerreichung im projektorientierten Test
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Abbildung 1b Berufsfeld Metalltechnik, Schwerpunkt: Kraftfahrzeugtechnik
Prozentuale Aufgabenerreichung im projektorientierten Test

Abbildung 1c Berufsfeld Elektrotechnik
Prozentuale Aufgabenerreichung im projektorientierten Test

Signifikante Unterschiede ergeben sich im Berufsfeld Elektrotechnik für die Fach-
praxis lediglich bei Hauptschülern zugunsten des BGJ s-v.
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Abbildung 1d Berufsfeld Holztechnik
Prozentuale Aufgabenerreichung im projektorientierten Test

Quelle: Bunk, Gerhard P. u. a.: Organisationsformen Beruflicher Anfangsausbildung im Vergleich.
Berufsfeldbreite Grundbildung und monoberufliche Teilzeitausbildung in Rheinland-Pfalz. V. Hase &
Koehler Verlag, Mainz 1989. S. 232 f.

ROTHGÄNGEL kommt zum Ergebnis: „Wenn der Ausbildungsbetrieb beides zu ver-
mitteln vermag, Systematik durch auftragsungebundenes Lernen und Motiva-
tion durch die Perspektive eines Ausbildungsvertrages, dann ist das BGJ/k mit
erweiterter Schulausbildung als Lernort der beruflichen Anfangsausbildung opti-
mal. Wenn der Betrieb über den Ausbildungsvertrag zwar Motivation, aber auf-
grund seiner auftragsbezogenen Berufsausbildung keine Systematik vermitteln
kann, erscheint das BGJ/s-v mit seiner Systematik und Vorverträgen seiner Schü-
ler am besten für den Lernerfolg geeignet.

Das BGJ/s-f und TZ-Form scheinen von den Ergebnissen her dagegen weniger
optimal. Das erklärt sich aufgrund obiger Interpretation daraus, dass das BGJ/s-f
zwar Systematik vermittelt, ihm aber aufgrund fehlender Vertragsperspektive
die Motivation abgeht. Die Teilzeitform kann zwar über den Ausbildungsvertrag
Motivation vermitteln, bei auftragsgebundener Ausbildung geht ihr aber die
Systematik ab. In jedem Fall partizipiert sie nicht am erweiterten Berufsschulun-
terricht.“ (ROTHGÄNGEL 1991, S. 188 f.).

Vor der ungeprüften Übertragung dieses Befundes auf andere Berufsfelder warnt
Rothgängel, da die untersuchten Berufe sich durch den notwendigen Umfang syste-
matischer Grundlagenkenntnisse unterscheiden würden und zudem andere vielfäl-
tige Unterschiede zu berücksichtigen seien.

Die Zeichen ++ bedeuten, dass diese Ergebnisse gegenüber den Ergebnissen mit + signifikant
besser sind.
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Dieser Hinweis gewinnt an Gewicht, wenn man die Vergleiche zu den Zwischen-
und Abschlussprüfungen heranzieht, die zu allen Berufsfeldern durchgeführt wur-
den. Ohne hier auf Einzelergebnisse einzugehen, möchte ich zu diesen Vergleichen
von Zwischen- und Abschlussprüfungen nur einige markante Befunde benennen 4.

1. Unabhängig von der schulischen Vorbildung der Auszubildenden erweist sich
besonders leistungsstark:

• Das BGJ/k in Metalltechnik (alle Prüfungstests mit Ausnahme der Fachtheo-
rie in der ZP),

• das BGJ/s-v in Holztechnik (Fachpraxis Abschlussprüfung) und in Körper-
pflege (Fachpraxis Abschlussprüfung) sowie

• die BGJ/k in Elektrotechnik (Fachpraxis AP) 5.

2. Zum Teil gibt es Interaktionen zwischen schulischer Vorbildung und Organi-
sationsform.

a) Die Gruppe der Hauptschulabsolventen erreicht die besten Ergebnisse in
folgenden Organisationsformen/Berufsfeldern:
BFS: Wirtschaft und Verwaltung (AP)

Metalltechnik (Fachtheorie ZP)
Elektrotechnik (Fachtheorie ZP und AP)
Ernährung und Hauswirtschaft (Fachpraxis ZP)

BGJ/k: Metalltechnik (Fachtheorie ZP)

Man kann das so deuten, dass Hauptschüler, wie oben bereits angedeutet,
von systematischeren Ausbildungsformen eher profitieren.

b) Absolventen der Sekundarstufe I erreichten die besten Ergebnisse in

TZ: Wirtschaft und Verwaltung (alle Prüfungsteile)

BGJ/k: Metalltechnik (Fachtheorie ZP) (ROTHGÄNGEL 1991, S. 202 ff.)

Rothgängel macht zusammenfassend u. a. darauf aufmerksam, dass

• das BGJ und die BFS Unterschiede in den Vorkenntnissen, die in die Ausbil-
dung eingebracht werden, z. T. kompensieren und

• bei Absolventen der Sekundarstufe I die Organisationsform in aller Regel
weniger bedeutsam ist (ROTHGÄNGEL 1991, S. 222 ff.).

Bemerkenswert scheint, dass im gewerblich-technischen Bereich in der Fachpra-
xis in der Zwischen- und Abschlussprüfung durchgängig Organisationsformen
von Vorteil sind, die zumindest in der Grundausbildung durch eine systematische
Ausbildungsstruktur gekennzeichnet sind.
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Bei der Bewertung dieser Befunde bleibt allerdings zu beachten, dass die For-
schungsgruppe darauf verzichtete, den Einfluss des Vorwissens und anderer
denkbarer Prädiktoren zu kontrollieren, wodurch die Aussagekraft einge-
schränkt wird. Beispielhaft sichtbar wird dieses Problem in den Analysen von
Höhn u.a., bei welchen die statistische Kontrolle des Vorwissens zunächst als
Effekte der Organisationsform gedeutete Unterschiede in den Lernergebnissen
schwinden lassen.

Im Rahmen von Modellversuchen ergab die Literaturrecherche zwei Treffer zu
Untersuchungsansätzen, in welchen systematisch Vergleichsdaten erhoben wur-
den. SONNTAG / FRIELING berichten über einen in Bayern durchgeführten Modellver-
such, im Rahmen dessen Vergleichsdaten zwischen BGJ/k und BGJ/s erhoben wur-
den, von besseren fachlichen Leistungen der BGJ/k- Schüler und besseren Leis-
tungen der BGJ/s-Schüler in den „allgemein bildenden Fächern.“ Zugleich berich-
ten sie von erheblichen Unterschieden in den Randbedingungen in beiden For-
men und deutlichen Vorteilen im Vorwissen zugunsten der BGJ/k-Schüler, ohne
diese in die Analyse einzubeziehen, weshalb hier auf eine ausführlichere Präsen-
tation verzichtet wird (SONNTAG / FRIELING 1979).

SCHMITZ / KOCH referieren Ergebnisse aus einem Modellversuch zum BGJ in Nord-
rhein-Westfalen, in dem Vergleichsdaten zur Leistung von BGJ/s-Schülern und
TZ-Auszubildenden im Berufsfeld Metall erhoben wurden. Ergebnis der Ver-
gleichsuntersuchung waren Leistungsvorteile der Auszubildenden in der Teilzeit-
variante im fachpraktischen Teil, im theoretischen Bereich ergaben sich keine
bedeutsamen Unterschiede. Am Ende des zweiten Ausbildungsjahres waren im
Leistungsbereich keine signifikanten Unterschiede feststellbar (SCHMITZ / KOCH

1977).

Wenn man die Ergebnisse zu organisationalen Effekten verschiedener Varian-
ten, die hier in knapper Form referiert wurden, zusammenfasst und auf die ak-
tuelle Problemlage bezieht, dann kann man meines Erachtens festhalten, dass
kein Anlass besteht, Sorgen zu kultivieren, eine „Verschulung“ der Grundausbil-
dung führe zu negativen Konsequenzen in der Kompetenzentwicklung. Die
Befunde legen eher umgekehrte Schlüsse nahe, das gilt insbesondere für die
unsystematische traditionelle, kleingewerbliche Ausbildung.

Nun kann man mit Recht darauf verweisen, die in den letzten Jahren in die We-
ge geleiteten Reformen der betrieblichen und schulischen Ausbildung begrün-
deten Zweifel am Geltungsanspruch der Befunde aus den 70er- und 80er-Jahren.
Verändert haben sich nicht nur Ausbildungsziele und Inhalte, sondern ebenso die
methodische Grundstruktur und die Relationierung von betrieblicher und schuli-
scher Ausbildung im dualen System.
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Vor diesem Hintergrund scheint es hilfreich, dass uns einige Daten vorliegen, die
zwar eher als Nebenprodukt aus einem DFG-Projekt anfielen aber gleichwohl
geeignet sind, in einem kleineren Segment Aufschlüsse zur Kompetenzentwick-
lung in unterschiedlichen Organisationsformen zu gewinnen.

3. Die Entwicklung fachlicher Kompetenzen in der elektrotech-
nischen Grundbildung in Abhängigkeit von Organisationsfor-
men und der primären methodischen Unterrichtsgestaltung

Die hier in Auszügen darzustellenden Befunde gehen auf ein von uns selbst
durchgeführtes DFG-Projekt zurück, in dessen Mittelpunkt die Fragen standen,
wie sich ausgewählte Kompetenzaspekte und die Motivation in der Grundaus-
bildung von Elektroinstallateuren in Abhängigkeit von methodischen Präferen-
zen (direktiver vs. handlungsorientierter Unterricht) entwickeln. Durch die in
Baden-Württemberg regionspezifisch unterschiedlich ausgeprägten Organisati-
onsformen der elektrotechnischen Grundbildung, die teils durch traditionelle
Teilzeitvarianten, teils durch die Einführung der einjährigen Berufsfachschule
gekennzeichnet sind, sahen wir uns veranlasst, das Untersuchungsarrangement
so auszulegen, dass wir nicht nur Vergleiche zwischen direktiv und handlungs-
orientiert unterrichteten Klassen vornehmen konnten, sondern auch der Frage
nach Interaktionen zwischen Organisationsformen und methodischen Präferen-
zen im Hinblick auf die Kompetenz- und Motivationsentwicklung nachgehen
könnten. Einbezogen waren zehn Klassen, die sich wie folgt verteilten:

Abbildung 2 Anzahl der einbezogenen Klassen und Schüler

ho

direktiv

BFS TZ

Wie aus der folgenden Abbildung (3) deutlich wird, entwickelte sich das fach-
theoretische Wissen in den Vollzeitklassen bis zum Zwischentest signifikant bes-
ser als in den Teilzeitklassen. Zum Zeitpunkt des Abschlusstests am Ende des
ersten Ausbildungsjahres haben sich die Auszubildenden in ihren fachtheoreti-
schen Leistungen angenähert. Zurückzuführen ist diese Annäherung vermutlich
primär auf den Zuschnitt unseres Tests, der nur einen Ausschnitt der Lehrinhalte
des ersten Ausbildungsjahres abdeckt.
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Abbildung 3 Wissensentwicklung in Abhängigkeit von der Organisationsform

Teilzeit vs. Vollzeit

Legende:
DV in % = Deklaratives Vorwissen, prozentuiert
PV in % = Prozedurales Vorwissen, prozentuiert
ZT: DW in % = Deklaratives Wissen, prozentuiert

Pädagogisch relevant sind auch spezifische Interaktionen zwischen den Organi-
sationsformen und den methodischen Ausrichtungen des Unterrichts sowie
deren Effekte auf die Kompetenzentwicklung. Besonders deutlich wird das zum
Zeitpunkt des Zwischentests, wie aus der folgenden Übersicht ersichtlich wird.

Abbildung 4 Anteil der erzielten Leistungspunkte im Bereich prozeduralen
Wissens zum Zeitpunkt des Zwischentests

direktiv ho
primäre Unterrichtsform

Als besonders problematisch erweist sich die Kombination eines handlungsorien-
tierten Unterrichts in der Teilzeitvariante, die zu einer ungünstigen Leistungsent-
wicklung führt. Bis zum Ende des ersten Ausbildungsjahres schwächt sich dieser
Effekt allerdings ab.
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Die hier referierten Ergebnisse beziehen sich auf das deklarative und prozedurale
Wissen. Darüber hinaus haben wir am Ende des ersten Ausbildungsjahres die fach-
bezogene Problemlösefähigkeit erfasst, operationalisiert über die Fähigkeit der Feh-
leranalyse in einfachen elektrotechnischen Systemen. Soweit signifikante Unterschie-
de auftreten, ist bemerkenswert, dass diese durchgängig zugunsten der Teilzeitva-
riante ausfallen. Den Auszubildenden lagen insgesamt fünf Problemstellungen vor,
zwei Fehleranalysen an einer Kochplatte und drei Fehleranalysen an einem Akku-
Bohrschrauber. Zwischen die jeweiligen Fehleranalysen wurden direktiv angelegte,
auf das jeweilige System bezogene Interventionen zur Reflexion des Analyseverfah-
rens geschaltet.

Wie aus dem folgenden Schaubild hervorgeht, erzielten die Auszubildenden der Teil-
zeitvariante signifikant bessere Leistungen bei der ersten Problemlösung. Im zweiten
Durchgang, d. h. nach einer ersten gemeinsamen Reflexion des Problemlöseverhal-
tens sinkt der Mittelwertsunterschied unter die Signifikanzgrenze (sig. = 11 %). Nach
dem Wechsel des technischen Systems ergeben sich leichte Vorteile zugunsten der
Berufsfachschüler, die allerdings weit von der Signifikanzgrenze entfernt sind. Deut-
lich sichtbar sind die Transferprobleme im Übergang zwischen den technischen Syste-
men. Beim letzten Analyseproblem, das deutlich anspruchsvoller als die vorange-
gangenen war, stellt sich wieder ein Unterschied zugunsten der Auszubildenden in
der Teilzeitvariante ein, der etwas oberhalb der Signifikanzgrenze liegt (sig. = 7,5 %).

Abbildung 4 Mittelwerte der Problemlösefähigkeit in Abhängigkeit von der
Organisationsform (Teilzeit/Vollzeit) 6

Teilzeit vs. Vollzeit

Kategorisierung von „0“ bis „7“ (0 = keine Lösung, unsystematisch; 7 = richtige Lösung, system. Vor-
gehen, vollst. Begründung), ab dem Wert „3“ ist die Lösung richtig.
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Die Motivationsentwicklung war in beiden Organisationsformen durch eine
Zunahme der Amotivation und leicht abfallende Werte der introjizierten und
identifizierten Motivationsvarianten gekennzeichnet.

Signifikante Unterschiede der Motivationsentwicklung zwischen den Organisati-
onsformen waren nur partiell feststellbar 7, eine einheitliche Tendenz ist nicht
auszumachen.

Nimmt man die hier präsentierte Befundlage aus bildungspolitischer Perspektive
in den Blick, und fragt, ob der durch das zurückgehende Ausbildungsplatzange-
bot möglicherweise notwendig werdende Ausbau schulischer Ausbildung im
Hinblick auf die Kompetenzentwicklung problematisch werden könnte, so kann
keine umfassende und in jeder Hinsicht befriedigende Antwort gegeben wer-
den. Zurückzuführen ist das einerseits auf die im Falle von HÖHN u. a. in den 70er-
Jahren und in unserer eigenen aktuellen Untersuchung gegebenen Einschrän-
kung auf einzelne Berufe und die Berufsgrundbildung. Zum anderen ist die
Untersuchung von BUNK u.a. durch die Anlage als Querschnittsuntersuchung nur
begrenzt ergiebig, da streng genommen keine Aussagen zur Kompetenzent-
wicklung möglich sind. Dennoch neige ich dazu, die Befunde so zu deuten, dass
zumindest bereichsspezifisch mit der Umstellung auf höhere schulische Anteile
zum Teil eher Vorteile, zum Teil aber auch Nachteile in der Kompetenzentwick-
lung zu erwarten sind. Diese Aussage bezieht sich auf die hier untersuchten
Kompetenzaspekte. Bei anderen Kompetenzen, wie z. B. dem Umgang mit Kun-
den etc., könnten die Befundlagen auch deutlich anders ausfallen. Wichtig
scheint mir aus pädagogischer Perspektive der Hinweis, dass insbesondere die
Schwächeren von einer systematisch angelegten Ausbildung profitieren, ein
Befund, der auch an anderer Stelle bestätigt wird.

4. Forschungsbedarf

Die hier referierten Befunde geben zwar bereichsspezifisch wichtige Hinweise,
sind m. E. jedoch in vielerlei Hinsicht ergänzungsbedürftig. Für die Einlösung des
Anspruchs, berufsbildungspolitische und berufspädagogische Entscheidungen
möglichst rational zu treffen, wäre es zumindest notwendig:

(1) die Vergleichskriterien breiter anzulegen und z. B. die Handlungskompe-
tenz nicht nur über Arbeitsproben, sondern die tatsächlichen Leistungen am
Arbeitsplatz zu erfassen. Wünschenswert wären in diesem Zusammenhang
auch Studien zu üblicherweise unterstellten Sozialisationsdefiziten schulisch
qualifizierter Absolventen (FELLER 2004),
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(2) ein Forschungsprogramm aufzulegen, in dem auf breiter Ebene im Längs-
schnitt der Frage nachgegangen wird, ob sich die auf Querschnittsdaten
beruhenden Aussagen zum Vergleich schulischer und dualer Ausbildungsva-
rianten unter den gegenwärtigen Bedingungen bestätigen.

Generell spricht vieles dafür, die Untersuchungen so anzulegen, dass nicht nur
Aussagen zu einer Organisationsebene, wie z. B. der Mikroebene, möglich wer-
den, sondern das Wechselspiel von Makro-, Meso- und Mikroebene systematisch
erhellt wird. Eine entsprechende Forschungsinitiative wird gegenwärtig in Form
eines DFG-Schwerpunktprogramms von SEMBILL, SCHELTEN und NICKOLAUS vorberei-
tet (NICKOLAUS / SCHELTEN / SEMBILL 2004).
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Friedrich Hubert Esser

Vollzeitschulische Berufsausbildung – Bedrohung oder
Herausforderung für das duale System?

Anstöße für meine Ausführungen sind zum einen spezifische Überlegungen im
Zusammenhang mit der Erarbeitung des Berufsbildungsreformgesetzes sowie
zum anderen die Stellungnahme der Wirtschaft zu diesen Überlegungen.

Worum geht’s?

Der Gesetzentwurf zur Novellierung des BBiG sieht in § 43 (2) vor, dass die Landesre-
gierungen bestimmen können, welche schulischen Bildungsgänge anerkannten Aus-
bildungsberufen entsprechen und daher mit einem Anspruch auf Zulassung zur Kam-
merprüfung verbunden werden. In der Umsetzung bedeutet dies die Öffnung der
Ausbildung handwerklicher Berufe für ein neues, nicht duales Ausbildungskonzept.

Das Handwerk stimmt dieser im Gesetz vorgesehenen Veränderung nicht uneinge-
schränkt zu. Zur Begründung werden bildungspolitische Argumente angeführt,
wonach die uneingeschränkte Gleichstellung von schulischen und dualen Ausbil-
dungsgängen vor allem

• zu einer Aushöhlung des dualen Systems sowie

• zu Fehlsteuerungen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt führt.

Deshalb soll – so die handwerkspolitische Position – der Zugang von vollzeitschu-
lisch Ausgebildeten zu einer Kammerprüfung nur zeitlich begrenzt möglich sein
und zwar nur dann, wenn die Knappheit an betrieblichen Ausbildungsstellen
diese Öffnung notwendig macht. Dabei muss die Nur-Schulausbildung die inhalt-
liche und zeitliche Gleichwertigkeit mit dem entsprechenden dualen Ausbil-
dungsgang vorweisen.

Der heutige Workshop ist ein willkommener Anlass, diese Position näher zu
begründen, wobei ich vor allem berufs- und wirtschaftspädagogische Argumen-
te bemühen werde.

Zentral für meine Überlegungen ist die These, dass sich die Förderung von Hand-
lungskompetenz in einem Handwerksberuf vor allem dann zielangemessen rea-
lisieren lässt, wenn es gelingt, die Stärken unterschiedlicher Lernumgebungen
für die Initiierung und Förderung der Lernprozesse einer lernerbezogenen
Berufsausbildung zusammenzuführen! Die Stärke einer Lernumgebung ist dabei
nicht unabhängig von den Zielgruppen- bzw. Lernvoraussetzungen zu bewer-
ten, die wir im Handwerk typischerweise vorfinden.
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Ich werde nun zunächst die Argumente des Handwerks für die Aufrechterhal-
tung eines leistungsfähigen Dualen Systems aufführen, um im Anschluss daran,
orientiert am didaktischen Kriterium „Zielgruppe“, zu begründen, warum voll-
zeitschulische Bildungsgänge noch keine echten Alternativen zur dualen Berufs-
ausbildung darstellen, um dann abschließend die berufsbildungspolitische Kon-
sequenz aus Sicht des Handwerks zu ziehen.

Zu meiner nächsten These:

Das Modell einer dualen Berufsausbildung bündelt drei Stärken zu einem wett-
bewerbsfähigen Konzept für den Aufbau handwerksberuflicher Handlungs-
kompetenz im Wirtschafts- und Bildungsraum „Europa“!

Es sind dies die lernstrategische, die ökonomische und die sozialisatorische Stär-
ke. Was ist damit gemeint?

Zum Ersten:

Lernen wird hier verstanden als individuell-prozessualer Aufbau kognitiver
Strukturen. Die Prozessqualitäten hängen dabei u.a. von der Wahl der Lernstra-
tegien ab, die der Lernende für seinen Lernvorgang einschlägt und die vom Leh-
renden beeinflusst werden kann. Lernstrategien können dabei, bezogen auf das
Lern- bzw. Ausbildungsziel, effizient oder weniger effizient bzw. nur effektiv sein.

Die Berufsbildungsgeschichte des Handwerks seit In-Kraft-Treten des Berufsbil-
dungsgesetzes 1969 lehrt uns an der Vielzahl von erfolgreich ausgebildeten Lehr-
lingen und fortgebildeten Meistern, dass sich der Aufbau der im Handwerk
geforderten komplexen beruflichen Handlungskompetenz als Experte im
Gewerk höchst effizient in der Verbindung von kasuistischem Lernen im Betrieb,
systematischem Lernen in der Schule sowie der Kopplung von erfahrungsorien-
tiertem und systematischem Lernen in der ÜBS vollzieht.

Systematisches und kasuistisches Lernen sowie deren Kopplung, immer bezogen
auf ein und den gleichen Lerngegenstand einer Berufsausbildung fördern den Auf-
bau von beruflicher Handlungskompetenz. Die überbetriebliche Ausbildung hat in
dieser didaktischen Perspektive insbesondere die Aufgabe, den durch die Trennung
der Lernumgebungen sowie die zeitliche Differenz der aufeinander bezogenen
Lernprozesse entstehenden Komplementaritätslag beim Lernenden abzubauen.

Zum Zweiten:

Aus Sicht der Wirtschaft liegt die ökonomische Stärke des dualen Systems auf der
Hand und ist unbestritten:
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Das, was in den Ausbildungsordnungen unserer Handwerksberufe steht, vor
allem das Ausbildungsberufsbild, der Ausbildungsrahmenplan und die Prüfungs-
anforderungen kommen in erster Linie aus der Feder der Berufsvertretungen
selbst, sprich den Handwerksorganisationen im Verbund der Sozialpartner.

Zum Zweiten ist die Ausbildung, die ja im streng analytischen Sinne in Deutsch-
land eine Maßnahme im Bildungssystem ist, unter Einbeziehung des Beschäfti-
gungssystems arbeitsnah organisiert. Wir sprechen von auftragsorientierter Aus-
bildung im Handwerk, in der sich das Anforderungsprofil eines Gewerbes und
nicht eines Einzelbetriebes widerspiegelt.

Die Ausbildung in einem Handwerksberuf fördert damit auch die Entstehung
und die Aufrechterhaltung so genannter berufsspezifischer Arbeitsmärkte, die
im ökonomischen Sinne ein spezielles Fachkräftepotenzial für ein Beschäfti-
gungssegment vorhalten sollen. Der ökonomische Vorteil dieses Arbeitsmarktty-
pus wird insbesondere darin gesehen, dass die erworbenen Qualifikationen ein-
zelbetriebsunabhängig sind und dass ein transparenter Zusammenhang besteht
zwischen den Qualifikationsanforderungen einer Branche bzw. eines Gewerbes
und den entsprechenden beruflichen Aus- und Weiterbildungsprogrammen. Der
Matchingprozess auf dem Arbeitsmarkt kann sich somit leichter vollziehen.

Beteiligen sich viele Handwerksbetriebe an der Ausbildung, wird also diesen
berufsspezifischen Arbeitsmärkten entsprechend ausreichender Nachwuchs zuge-
führt, profitieren alle Handwerksbetriebe einer Branche von einem entsprechen-
den Arbeitskräfteangebot. Umgekehrt erodiert natürlich dieses arbeitsmarktstra-
tegische Konzept, wenn zu viele Handwerksbetriebe die Ausbildung verweigern.

Die arbeitsnahe Ausbildung schließt zudem eine frühzeitige Profitierung des
Betriebes durch die Arbeitskraft des Lehrlings nicht aus. Wird ein optimaler Aus-
bildungsverlauf unterstellt, kann davon ausgegangen werden, dass der Lehrling
spätestens im dritten Lehrjahr Profite einfährt, die zumindest seine Kosten für
den Betrieb in diesem Jahr kompensieren. Die Kosten für die ersten beiden Lehr-
jahre sind dann als Investition in die Stabilisierung der berufsspezifischen
Arbeitsmärkte zu betrachten, von der alle Betriebe profitieren.

Zum Dritten: Die gesellschaftssoziologische Betrachtung

Die Industriegesellschaft ist Vergangenheit! Mit diesem Gesellschaftsbegriff ver-
binden wir typische Strukturen, die in den erziehungsbedeutsamen Aspekten vor
allem der Familienkultur, der Ausbildung zum Lebensberuf, der Zugehörigkeit zu
grundständigen Werteinstanzen sowie der regionalen Orientierung ihre Konkre-
tisierung finden. Menschen wuchsen in der Industriegesellschaft in einer Umge-
bung relativ eindeutiger Vorgaben auf, was – je nach Zugehörigkeit zu einer
sozialen Klasse – für den Einzelnen von Vorteil oder von Nachteil war.
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Diese Industriegesellschaft hat sich zu einer Informations-, zu einer Wissens- bzw.
zu einer Risikogesellschaft entwickelt. Typisch für unsere heutige Zeit sind dann
auch die Veränderungen in den Erziehungs- und Sozialisationsbedingungen für
den Einzelnen. Alleinerziehende Mütter, Patchworkfamilien oder Doppelberufs-
tätigkeit der Eltern umschreiben veränderte Rahmenbedingungen für Erzie-
hung. Die Idee des Lebensberufs ist der Vorstellung gewichen, dass die Menschen
i. d. R. mindestens zwei- bis dreimal in ihrem Leben den Beruf wechseln werden.
Mobilität wird zu einer beruflichen Grundtugend in der Wissensgesellschaft
erklärt.

Perspektivenentwicklung ist für den Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen
damit heute schwerer als in der Vergangenheit; sie gehört jedoch unabdingbar
zum Erwachsenwerden dazu. Das Fehlen von Perspektiven ist eine wesentliche
Ursache für personale Desorientierung!

Die Bereitstellung von Ausbildungsmöglichkeiten im Verbund unterschiedlicher
Lernumgebungen im dualen System leistet zur Perspektiven- und damit Persön-
lichkeitsentwicklung einen erheblichen Beitrag:

• Mit den Meistern in den Betrieben, den Lehrern in den berufsbildenden Schu-
len sowie den Ausbildern in den überbetrieblichen Bildungszentren sind
Erzieherpersönlichkeiten benannt, die sich als Partner des Lernenden verste-
hen, ihn bei der Entwicklung einer eigenen Persönlichkeit unterstützen, ihm
Vorbilder und Reibungspunkte bieten und ihm als Ansprech- und Interakti-
onspartner zur Seite stehen.

• Auszubildende im dualen System erfahren „emotionale Geborgenheit“ durch
ihre Einbindung in unterschiedliche soziale Kontexte, die dauerhaft sind und
in denen an gemeinsamen Zielen gearbeitet wird.

• Auszubildende im dualen System machen spezifische Werte- und Sinnerfah-
rungen in einer realen Lebenswelt, die von den Lehrlingen nicht, wie in aus-
schließlich schulisch organisierten Lernumgebungen, antizipiert werden
muss. Schulisches Lernen begründet sich für den Einzelnen aus dem betrieb-
lichen Lernen heraus und steht nicht mehr, wie in der Allgemeinbildung,
mehr oder weniger ohne den konkreten Anwendungszusammenhang als
quasi anonyme Bildungsanforderung einer Gesellschaft.

• Auszubildende im dualen System lernen zum überwiegenden Teil in Echt-
situationen, was selbstbestimmtes und eigeninitiatives Lernen erfordert und
an erfahrbaren realen Problemen ansetzt. Und das heißt auch:

• Lernen im dualen System bedeutet Lernen in der Risikogesellschaft und nicht
in ihren Schonräumen!
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Lernen in den unterschiedlichen Lernumgebungen des dualen Systems fördert
die Orientierung und Identifikation im Sozialverhalten junger Erwachsener auf
unterschiedliche und damit auf höchst effiziente Weise. Jugendliche haben, und
das ist entwicklungspsychologisch belegt, ein Bedürfnis nach Ansehen, nach
Beachtung und Zugehörigkeit und auch nach Grenzen.

Sie brauchen diese Orientierungen für die Entwicklung und Stabilisierung ihres Wer-
te- und Biografiekonzeptes. Das duale System kann dazu wichtige Impulse geben.

Die These von den drei Stärken des Modells dualer Berufsausbildung und damit
vom Lehren, Erziehen, Qualifizierung und Sozialisieren in drei Lernumgebungen
gewinnt weiter an Plausibilität, wenn wir uns um eine nähere Analyse der Ziel-
gruppen bemühen, die die handwerkstypische Ausbildungsklientel darstellt.
Dazu zunächst meine weitere These:

Der überwiegende Anteil der Auszubildenden im Handwerk war in seiner Schul-
zeit nicht sonderlich erfolgreich. Das hat vor allem auch damit zu tun, dass Schu-
len, gemessen an den spezifischen Lernansprüchen dieser Kinder bzw. Jugend-
lichen, die weniger geeigneten Lernumgebungen waren!

Zugespitzt ist durchaus auch die Aussage zulässig, dass das Schulsystem selbst die
Voraussetzung für viele gescheiterte Bildungskarrieren war und ist.

Zu den Fakten:

• Im Jahre 2002 hatten 50 % der Auszubildenden im Handwerk einen Haupt-
schulabschluss. Dazu kamen 5 % ohne Hauptschulabschluss, sowie 5 % mit
Berufsgrundbildungsjahr und 3 % mit Berufsvorbereitungsjahr; auch dies eine
nicht unproblematische Gruppe von Auszubildenden.

Schauen wir uns nun Untersuchungen zum Lern- und Sozialverhalten von Kin-
dern und Jugendlichen an Hauptschulen an, fallen zielgruppenspezifische Merk-
male gehäuft auf, von denen ich folgende hervorheben möchte:

• Hauptschüler bringen sehr heterogene Lernbiografien und Lebensgeschichten mit.

• In der Hauptschule werden häufig deutlich mehr Jungen als Mädchen unterrichtet.

• Knapp 40 % der Hauptschüler sind ausgesiedelt bzw. ausländischer Herkunft.

• Sehr viele Hauptschüler haben Probleme mit der deutschen Sprache.

• Hauptschüler wachsen im Allgemeinen in einem ungünstigen motivationspsy-
chologischen Milieu auf.

• Sie haben mehr Probleme mit Disziplin, Selbstdisziplin, Fleiß, Ordnung, Pünkt-
lichkeit und Leistungsorientierung.
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• Hauptschülern fehlen entsprechende Vorbilder.

• Hauptschüler haben häufig Misserfolgserlebnisse in der Schullaufbahn, zei-
gen signifikant häufig Schulängste und verfügen selten über die wichtigen
inneren Bedingungen für erfolgreiches Lernen.

• Selbstkritisch schätzen sich Hauptschüler in einer baden-württembergischen
Studie ein, wonach sie sich nur 30 Minuten und weniger auf den Unterricht
konzentrieren können.

• Dabei wünschen sich 35 % dieser Hauptschüler, dass der Lehrer individueller
auf sie eingeht und ihnen bei Problemen hilft, womit diese jedoch auf Grund
der mangelnden Möglichkeiten der Binnendifferenzierung kaum in der Lage
sind.

Die von mir exemplarisch hervorgehobenen Merkmale von Lernvoraussetzungen
eines überwiegenden Teils des handwerklichen Ausbildungsklientels macht deut-
lich, dass das Handwerk nicht nur mit einem isolierten Qualifizierungs- sondern
dazu mit einem Erziehungs- und Sozialisierungsproblem konfrontiert ist, denn
Ausbildung im Handwerk bedeutet „Förderung von beruflicher Handlungskom-
petenz“ in einem weit gefassten Sinn – sie schließt neben der Technikbildung vor
allem die Stabilisierung der Auszubildendenpersönlichkeit sowie die Steigerung
ihrer individuellen Leistungsfähigkeit gleichrangig mit ein.

Handwerkliche Berufsausbildung muss deshalb auch im wahrsten Sinne des Wor-
tes „mehrwertig“ sein!

Es bleibt dann auch an dieser Stelle zu fragen, ob wir richtig handeln, wenn wir
diese jungen Menschen nach Abschluss ihrer allgemeinen Schulzeit in gleiche
oder ähnliche Lernumgebungen befördern, in denen sie vorher nicht nur kläg-
lich gescheitert, sondern in denen sie sich weitgehend zu dem entwickelt haben,
was sie vor Eintritt in eine Ausbildung sind: „Zielgruppen mit umfassendem För-
derbedarf“!?

In der didaktisch-methodischen Konsequenz sind deshalb folgende Merkmale
Qualitätskriterien einer Berufsausbildung im Handwerk:

• Lehren und Lernen müssen konkret, praxisbezogen und nicht – wie in Schu-
len, wirklichkeitsabstrahierend sein, sie sollen eine für den Lerner realistische
berufliche Perspektive vorweisen und aus seinem Blickwinkel im „wahren
Leben“ stattfinden.

• Lehr- und Lernkontexte in einer Berufsausbildung müssen schulalternative
Motivations- und Leistungsfaktoren vorweisen.

• Sie müssen schulalternative Möglichkeiten vorhalten, die individuelle Förde-
rung von Lernprozessen zu ermöglichen.
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• Letztlich müssen die Lernumgebungen einer Berufsausbildung im Handwerk
Möglichkeiten eröffnen, neue soziale Erfahrungen zu sammeln und schulal-
ternative Vorbilder zu entdecken.

Wir glauben, dass isolierte vollzeitschulische Bildungsgänge diesen Ansprüchen
nicht genügen können. Dabei sollen jedoch auch hier keineswegs die Schwächen
unerwähnt bleiben, die das duale System ohne Zweifel hat: die nachlassende
Ausbildungsbereitschaft, Probleme der Lernortkooperation oder die Abbrecher-
quoten, um nur einige exemplarisch zu nennen. Solange jedoch praxisrelevante
und wissenschaftlich abgesicherte Konzepte für vollzeitschulische Umsetzungen
von Handwerksberufen fehlen, wird sich das Engagement des Handwerks auf
den Abbau der Schwächen konzentrieren, damit die Stärken des dualen Lehrens
und Lernens zum Tragen kommen können für den Aufbau personaler Expertise,
auf die das Handwerk zur Aufrechterhaltung seiner Leistungs- und damit Wett-
bewerbsfähigkeit in Zukunft in hohem Maße angewiesen ist.

Wir sind aufgefordert, unseren Kindern der Risikogesellschaft neue Lehr- und
Lernangebote aufzuschließen, in denen sie die Chance bekommen, eine indivi-
duell als eher unbefriedigend empfundene Lernbiografie in eine Erfolgsstory
umzukehren. Entgegen den Gesetzmäßigkeiten in akademischen Biografien ist
eine erfolgreiche allgemeine Schulzeit eben keine conditio sine qua non, um im
Handwerk Karriere als erfolgreicher Facharbeiter oder Unternehmer zu machen.
Karrieren im Handwerk sind auch für ehemals schlechte Schüler deshalb möglich,
weil Lehren und Lernen anders als in der Schule ist. Damit sind auch Begründun-
gen genannt, warum die Verteilung der Ausbildungszeiten auf die drei Lernum-
gebungen in der Berufsausbildung unterschiedlich gewichtet sind.

Schulisches Lehren und Lernen in der Berufsausbildung haben zwar in einem
geringeren Umfang als betriebliches Lernen trotzdem einen hohen Stellenwert,
da es dazu beiträgt, Lehr- und Lernkontexte für die Berufsausbildung als „starke
Lernumgebungen“ auszubauen, in denen

• ein hohes Maß an Authentizität und Situiertheit gegeben ist,

• den Lernenden möglich wird, bestimmte Probleme aus unterschiedlichen Per-
spektiven zu betrachten und anzugehen,

• vielfältige Methoden des Managements von Lernprozessen möglich sind,

• kooperatives Arbeiten und Lernen gleichermaßen erfolgt und anwendungs-
orientierte Lernerfolgskontrollen echte Feedbackfunktionen besitzen und
weniger Sanktionsstatus.

• Letztlich sollen Lernumgebungen in der Berufsausbildung die intrinsische
Motivation und das Interesse der Lernenden fördern.
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Wir haben, so unsere Auffassung, mit dem dualen System der Berufsausbildung
und den darin aufeinander bezogenen Lernumgebungen Betrieb, ÜBS und Schu-
le ein unschlagbares Lernumgebungsmix, das wir für die Erreichung der Ziele
einer Berufsausbildung auch in Zukunft zu gestalten und weiter zu entwickeln
haben.

Deshalb ist das Handwerk gegen eine uneingeschränkte Profilierung vollzeit-
schulischer Bildungsgänge für seine Berufe und warnt gleichzeitig davor, eine
Ausbildungsplatzkrise, die im Kern Ausfluss einer Wirtschaftskrise und nicht Aus-
fluss einer Krise des dualen Systems als didaktisch-methodisches Konzept ist, für
eine Veränderung der Ausbildungskultur in Deutschland zu missbrauchen, die
nicht ohne Folgen für unsere jungen Generationen bleiben wird!

• Vollzeitschulische Berufsausbildung kann somit zur Bedrohung für Schulab-
gänger werden!

• Für die Berufsbildungspolitik des Handwerks ist ihre Ankündigung eine Her-
ausforderung!

• Als Alternative zum dualen System ist sie für das Handwerk indiskutabel!

Dr. Friedrich Hubert Esser
(Zentralverband des Deutschen Handwerks)
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Hubert Ertl

Berufliche Bildung zwischen Arbeitswelt und Schulwelt:
Aktuelle Entwicklungen in der schulisch orientierten Berufs-
ausbildung in Schweden

Hinführung

Die Literatur im Bereich der Berufs- und Erwachsenenbildung hat seit geraumer
Zeit den Transfer von arbeitsweltlichen Aufgabenstellungen und Anforderungen
in schulisch organisierte Berufsbildungskontexte als einen wichtigen Problembe-
reich ins Blickfeld genommen. Die einschlägige Forschungslandschaft zeigt, dass
dieser Bereich unabhängig von der jeweiligen Ausprägung von Berufsbildungs-
systemen in den meisten europäischen Ländern behandelt wird. Beispielhaft sei
an dieser Stelle die Studie von GREEN et al. angeführt, in der in einem internatio-
nalen Vergleich Konvergenz- und Divergenztendenzen in der europäischen
Berufsbildung untersucht werden. Ein Befund des Vergleichs ist z. B., dass in den
meisten europäischen Ländern eine Diskussion stattfindet, die auf die Entwick-
lung wirkungsvollerer Verbindungswege zwischen schulisch organisierter Berufs-
bildung und der Arbeitswelt abzielt. Die Autoren stellen fest, dass diese Frage
sowohl in politischer als auch in didaktischer Hinsicht interessant sei. Gleichzeitig
wird eine Zunahme der Bedeutung schulisch organisierter Berufsbildung in den
meisten Ländern Europas festgestellt (vgl. GREEN et al. 1999). Die Gründe für die-
se Zunahme sind in den Ländern sehr unterschiedlich und reichen von einer blo-
ßen Substitution Arbeitsplatz orientierter Ausbildung aufgrund des Mangels an
betrieblichen Ausbildungsplätzen (z. B. in Deutschland) bis zur Attraktivitätsstei-
gerung schulischer Ausbildung durch die Einführung doppelqualifizierender
Ausbildungsgänge (z. B. Österreich) oder durch die bessere Anschlussfähigkeit
schulischer Qualifizierungswege an den Hochschulsektor (z. B. Niederlande) (vgl.
ERTL, SLOANE 2004).

Auch wegen dieses Bedeutungszuwachses betrachten BROWN et al. die Verbin-
dung zwischen schulisch organisierter Berufsbildung und arbeitsweltlichen Kon-
texten als ein Kernelement der Entwicklung von Qualifizierungsstrategien, die
junge Menschen zielgerichtet auf die Betätigung in einem zunehmend globali-
sierten ökonomischen Umfeld vorbereiten. Diese Qualifizierungsstrategien wer-
den von BROWN et al. (2001) mit dem Schlagwort high skills formation bezeich-
net. Die Entwicklung von high skills erfordert systematische Kenntnisse über
Mechanismen und Faktoren der Abstimmung von Anforderungen der Arbeits-
welt und den Zielrichtungen von Berufsbildung. BROWN et al. stellen einen Man-
gel an systematischen Untersuchungen zu diesem Themenbereich fest. Dieser
Mangel falle umso stärker ins Gewicht, als die Potenziale von vergleichender For-
schung gerade in diesem Bereich bisher lediglich ansatzweise genutzt worden
seien (vgl. BROWN et al. 2001).
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Beide hier zitierten Untersuchungen (GREEN et al. 1999 und BROWN et al. 2001)
sind international-vergleichend angelegt und behandeln die Mechanismen,
durch die Bildungs- und Berufsbildungssysteme in verschiedenen Ländern auf die
sich verändernden sozialen und ökonomischen Bedingungen reagieren. Der
Bereich der Abstimmungsmechanismen von schulisch organisierter Berufsausbil-
dung und der Arbeitswelt wird in beiden Untersuchungen als bedeutsam einge-
stuft, jedoch nicht speziell aufgegriffen.

Außerdem scheinen die jüngsten Entwicklungen in verschiedenen Ländern dar-
auf hinzudeuten, dass die bessere „Passung“ zwischen schulischer Berufsbildung
und ökonomisch gesteuerten Qualifizierungsanforderungen einen bildungspoli-
tischen Veränderungsdruck ausgelöst hat, dem in nur unzureichendem Maße
empirisch validierte, bildungstheoretische Empfehlungen gegenüberstehen. Zu
nennen wären z.B. der englische Diskurs um die Reform gerade der schulisch
organisierten berufsvorbereitenden und berufsqualifizierenden Bildungsgänge
an Further Edcuation Colleges sowie die in Schweden laufende Evaluation der
beruflich orientierten Programme der höheren Sekundarschulen (Gymnasiensko-
la) (vgl. HÖGHIELM 2000). In Deutschland sind einige der viel diskutierten Proble-
me der Umsetzung des Lernfeldkonzeptes an beruflichen Schulen als Schwierig-
keiten bei der Auswahl und Aufbereitung betrieblicher Handlungsfelder in Lern-
felder zu deuten. Im finnischen Development Plan Education 2003 - 2008 wird
eine Steigerung der Attraktivität beruflicher Ausbildung durch eine Steigerung
ihrer Relevanz für die Wirtschaft und eine Qualitätssteigerung von On-the-job-
Phasen in der beruflichen Bildung angestrebt.1

Im vorliegenden Aufsatz wird die Transferproblematik in zwei schwedischen
Kontexten aufgenommen. Diese Kontexte sind die höhere Sekundarschule und
eine Initiative in der beruflichen Weiterbildung. In beiden Feldern wird unter-
sucht, inwieweit organisatorische, curriculare und professionelle Strukturen die
Verbindung zwischen schulisch organisierter Berufsbildung und den Anforderun-
gen der Arbeitswelt zulassen bzw. fördern. Die Untersuchung wird geleitet von
einem vorläufigen Transfermodell, das die Verbindung zwischen schulischen Aus-
bildungskontexten und arbeitsweltlichen Zusammenhängen zu beschreiben
sucht. Der Forschungsansatz und der Kontext der Untersuchung insgesamt wer-
den im nächsten Abschnitt kurz vorgestellt, bevor die angedeuteten schwedi-
schen Beispiele diskutiert werden.

1 Zu einer eingehenderen Darstellung der nationalen Diskurse vgl. ERTL und HAYWARD (2003).
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Forschungsansatz und -annahmen

Transferprozesse und -felder

Vor dem in der Hinführung angedeuteten Hintergrund werden in einem interna-
tional angelegten Forschungsprojekt die Verbindungen zwischen den Kontexten
Arbeitswelt und schulisch organisierter Berufsbildung untersucht. Wie an ande-
rer Stelle ausführlicher erläutert, wird dabei von der Wirksamkeit von drei unter-
schiedlichen, jedoch interdependenten Feldern ausgegangen:

• Organisation (Strukturen und Regeln des Zusammenwirkens von Institutio-
nen der Berufsbildung und der Arbeitswelt),

• Curricula (inhaltliche und didaktische Richtlinien für die Einbindung von
betrieblichen Anforderungen in schulisch organisierte Berufsbildung),

• Lehrer / Lehrerprofessionalität (Interpretation von curricularen Vorgaben im
Rahmen der gegebenen organisatorischen Bedingungen von Unterricht
durch Lehrpersonal) (vgl. ERTL 2004).

Neben der Interdependenz dieser drei Felder ist zu betonen, dass es sich dabei
um vorläufige Annahmen handelt, die im Lichte der nationalen Gegebenheit
anzupassen sind. Verbindungen zwischen Arbeitswelt und Schulwelt werden als
„Transferprozesse“ 2 bezeichnet, weil es allgemein betrachtet um die andauern-
de Vermittlung zwischen zwei Kontexten geht, die in keinem eindeutigen Über-
oder Unterordnungsverhältnis stehen. Dies schließt nicht aus, dass in der Praxis
die Dominanz des einen über den anderen Kontext zu beobachten ist. Mit der
Verwendung des Transferbegriffes wird lediglich eine Übermittlungs- und Aus-
tauschnotwendigkeit 3 zwischen schulisch organisierter Berufsbildung und den
Anforderungen der Arbeitswelt beschrieben, nicht jedoch die Richtung oder der
Charakter und die Intensität des Austauschs (denkbar ist ein Kontinuum, das vom
losen Austausch von Informationen bis hin zur strukturierten Dauerkooperation
reicht) festgelegt. Mit dem gewählten Begriff wird zudem die Prozesshaftigkeit
der Ver- und Übermittlungsbeziehung betont. Die beschriebenen Zusammen-
hänge werden in Abbildung 1 verdeutlicht.

2 Die Verwendung von „Transfer“ wird dabei in Anlehnung an die Bedeutung des englischen
Verbs transfer (to convey from one system to another) vorgenommen (s. Oxford Dictionary).

3 „Übermitteln“ und „austauschen“ sind neben „vermitteln“ die gebräuchlichsten Übersetzun-
gen des englischen Verbs convey (vgl. Oxford Superlex Version 1.1).
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Abbildung 1: Transferprozesse und -felder

Wirtschafts- und Bildungssystem

Die Anforderungen der Arbeitswelt und von Arbeitsprozessen werden dabei als
Teil des umfassenderen ökonomischen Systems betrachtet. Gleichzeitig wird
angenommen, dass schulische Berufsbildungskontexte und Lernprozesse in das
Bildungssystem insgesamt eingebunden sind. Diese Verbindungen haben zur Fol-
ge, dass Arbeits- und Bildungsprozesse weitgehend den durchaus unterschied-
lichen Prinzipien und Rationalitäten der jeweiligen „Metasysteme“ unterliegen.

Abbildung 2: Transfer zwischen Wirtschafts- und Bildungssystem
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So können z. B. das ökonomische Prinzip, Gewinnmaximierung, Shareholder
Value als gängige Rationalitäten des Wirtschaftsystems gesehen werden. Auf der
anderen Seite, folgen Bildungsprozesse häufig Zielen wie z. B. ganzheitlicher
Persönlichkeitsentwicklung, der Förderung selbstreflexiver Verhaltensweisen
und Metakognition. Als Ausgangspunkt für die Untersuchung bleibt festzuhal-
ten, dass Verbindungen zwischen schulischen Berufsbildungskontexten und
Arbeitsprozessen nicht isoliert von den jeweiligen Metasystemen (ökonomisches
und Bildungssystem) gesehen werden können, sondern dass die Rationalitäten
dieser übergeordneten Systeme einen wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung
und Entwicklung von Transferprozessen zwischen Arbeits- und Schulwelt haben.
Dieser Zusammenhang wird in der nebenstehenden Abbildung verdeutlicht.

Internationalität und Vergleich

In der international angelegten und geförderten Studie 4 werden vier verschie-
dene nationale Kontexte untersucht:

• Schweden (als Beispiel für ein traditionell schulbasiertes Ausbildungssystem),

• England (als Beispiel für ein von betriebsorientierter Qualifizierung domi-
niertes System),

• Finland (als Beispiel für ein vom Zusammenspiel von schulischen und betrieb-
lichen Qualifizierungswegen gekennzeichnetes System) und

• Deutschland (als Beispiel für ein vom Zusammenwirken der Lernorte Betrieb
und Schule geprägtes Ausbildungssystem).

Die Studie bedient sich der problemzentrierten Vergleichsmethode, wie sie von
Brian HOLMES für die Gegenüberstellung von strukturellen Kennzeichen verschie-
dener allgemein bildender Schulssysteme entwickelt wurde (vgl. HOLMES, 1965
und 1988). Dieser methodische Zugang beschreibt – hier verkürzend dargestellt
– ein vierschrittiges Vorgehen:

1. In einem ersten Schritt werden sozioökonomische Problemfelder in den unter-
suchten Ländern ausgewählt. Aufgrund der Zielrichtung des Forschungspro-
jektes ist mit der Betrachtung der Transferprozesse zwischen den Anforderun-
gen der Arbeitswelt und schulisch organisierter Berufsbildung bereits eine
Vorauswahl getroffen. Allerdings geht es in diesem Schritt darum, länderspe-
zifische Ausprägungen eines international relevanten Problembereiches zu
identifizieren. In diesem Schritt ist also die Verbindung der übergeordneten
Fragen des Forschungsprojekts zu den nationalen Diskursen herzustellen.
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4 Das Projekt wird vom SKOPE-Netzwerk (Research Centre on Skills, Knowledge and Organisa-
tional Performance) der Universitäten Oxford und Warwick gefördert. Durch diese institutio-
nelle Anbindung ergibt sich die Möglichkeit, Experten aus den untersuchten Ländern syste-
matisch in die Untersuchung und die Interpretation der Ergebnisse einzubeziehen.
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2. Vor dem Hintergrund der länderspezifischen Problemausprägung werden
Wege der Datenerhebung entwickelt. Dazu sind i. d. R. Auswahlentscheidun-
gen (welche Literaturquellen? welche Schultypen? welche regionale Vertei-
lung von Schulen? usw.) zu treffen. Dabei spielen die länderspezifischen
Gegebenheiten eine ebenso wichtige Rolle wie die Richtung und das Ausmaß
des nationalen Diskurses. Durch die Datenerhebung soll das untersuchte Pro-
blemfeld konzeptionalisiert werden; und zwar nicht nur in Hinblick auf das
jeweils untersuchte Land, sondern auch bezüglich der übergeordneten For-
schungsfragen.

3. Im dritten Schritt werden die erhobenen Daten analysiert und interpretiert.
Die Interpretationsfolie an dieser Stelle ist wiederum der nationale Diskurs.
Die Analyse zielt auf eine Abschätzung des Problemlösepotenzials der vorge-
fundenen Strukturen im Hinblick auf das definierte Problemfeld ab. Für den
vorliegenden Untersuchungsgegenstand würde sich hier die Frage stellen,
welche Strukturen im schwedischen Kontext Transferprozesse zwischen
Arbeits- und Schulwelt steuern und welche Einschätzungen zur Wirksamkeit
dieser Prozesse getroffen werden können.

4. Erst als letzter Schritt werden die in den nationalen Kontexten gefundenen
Lösungsansätze gegenübergestellt und vor dem Hintergrund der übergeord-
neten Fragestellungen bewertet. Darauf aufbauend kann eingeschätzt wer-
den, welche der Transfermechanismen, die im jeweiligen nationalen Kontext
als besonders wirksam erachtet werden, losgelöst von ihrer systemischen Ein-
gebundenheit auch in anderen Kontexten positive Effekte erbringen könnten.

In den vier nationalen Kontexten werden Dokumenten- und Literaturanalysen
sowie Interviews mit Experten in Ministerien, Agenturen sowie Hochschulen
durchgeführt. Ein besonderes Augenmerk liegt darüber hinaus auf formellen
und informellen Gesprächen mit Lehrkräften in schulischen und betrieblichen
Kontexten sowie mit Auszubildenden bzw. Lernenden. Die Ergebnisse dieser
Datenerhebungen werden danach trianguliert und zu vorläufigen Transfermo-
dellen zusammengeführt. Die Verifizierung dieser Modelle erfolgt durch Rück-
spiegelung in den Kreis der nationalen Experten. 5

Zusammenfassend können die Annahmen, der Umfang und die methodische
Vorgehensweise des Projektes wie folgt dargestellt werden:

5 Vgl. zu diesem Verfahren der Erhebung und Verifizierung von Daten in internationalen
Expertennetzwerken die Ausführungen in ERTL (2002, S. 11-22).
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Abbildung 3: Problemzentrierter Vergleichsansatz

Transferprozesse in der höheren Sekundarschulbildung in Schweden

In einem früheren Aufsatz wurde das schwedische Bildungssystem insgesamt
betrachtet (vgl. ERTL 2004). Aufbauend auf eine neunjährige Gesamtschule besu-
chen Schüler eine dreijährige höhere Sekundarschule (Gymnasienskola), die in
ihrer jetzigen Form Anfang der 1990er-Jahre eingeführt wurde. Dieser Schultyp
bietet 17 nationale Programme für Jugendliche im Alter von 16 - 19 Jahren, die
– obwohl als post-Pflichtschule konzeptionalisiert – von über 95 Prozent der
Jugendlichen im entsprechenden Alter besucht wird (vgl. SWEDISH INSTITUTE 2000).

Insgesamt vierzehn der nationalen Programme können als beruflich orientiert
bezeichnet werden, da sie neben der Zugangsberechtigung zur Hochschulbil-
dung auch berufliche Grundkenntnisse und -fertigkeiten vermitteln sollen.
Typisch für diese beruflichen Programme ist, dass sie im Gegensatz zu den so
genannten „akademischen Programmen“ neben allgemeinen Kernfächern
(Schwedisch, Englisch, Mathematik, etc.) auch berufsbildende Fächer und ein
Betriebspraktikum beinhalten. Beim Blick auf die Belegungszahlen der einzelnen
Programme zeigt sich, dass die akademischen Programme, deren Hauptziel die
Vorbereitung auf ein Hochschulstudium ist, bei den Schülern beliebter als die
vierzehn beruflichen Programme sind, die von insgesamt etwas weniger Schülern
belegt werden, als die drei akademischen Programme.

Inhaltlich decken die beruflichen Programme ein weites Spektrum an zukünf-
tigen Einsatzmöglichkeiten ab, das von Betriebswirtschaft über Gesundheitswe-
sen, Lebensmittel, Medien bis hin zu Technologie reicht (vgl. MINISTRY OF EDU-
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CATION 2001a, S. 3). Da die höhere Sekundarschule das einzige geregelte und
staatlich geförderte berufliche Bildungsangebot für Jugendliche darstellt und
aufgrund der Belegung dieses Schultyps durch über 95 Prozent der entsprechen-
den Alterskohorte, können die beruflichen Programme an der Gymnasienskola
als der bedeutendste Sektor der beruflichen Erstausbildung gesehen werden.

Abbildung 4: Nationale Programme der schwedischen höheren Sekundarschu-
le und Schülerzahlen (vgl. Ministry of Education 2001a, S. 3)

Die Untersuchung der Transferprozesse bezüglich der beruflichen Programme an der
höheren Sekundarschule kann in folgender Übersicht zusammengefasst werden:

Abbildung 5: Transferprozesse in der höheren Sekundarschulbildung
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Ohne die eingehende Betrachtung zu wiederholen (vgl. ERTL 2004), sollen hier
lediglich die Kernbefunde zusammengefasst werden.

Im organisatorischen Bereich bestehen aufgrund von kooperativen Entschei-
dungsstrukturen eine Reihe von Möglichkeiten für die Sozialpartner auf natio-
naler und lokaler Ebene, die beruflichen Programme an höheren Sekundarschu-
len mitzugestalten. Auf nationaler Ebene fungieren Vertreter der Sozialpartner
als Experten in parlamentarischen Komitees, welche die Schulstrukturen insge-
samt und die inhaltlichen Richtlinien für höhere Sekundarschulen im Besonderen
in regelmäßigen Abständen evaluieren und weiterentwickeln. Außerdem sieht
der schwedische Gesetzgebungsprozess vor, dass Entwürfe für Schulgesetze
einem Review-Verfahren unterzogen werden, in dem alle betroffenen gesell-
schaftlichen Gruppen Kommentare zu den gewonnenen Einschätzungen abge-
ben können. Die Regierung ist dann verpflichtet, die Ergebnisse des Berichtes
und die eingereichten Kommentare bei der Entwicklung einer Gesetzesvorlage
zu berücksichtigen (vgl. LARSSON 1995). Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände
haben in der Vergangenheit diese Review-Verfahren besonders im höheren
Sekundarschulbereich weit reichend beeinflusst.
Am unmittelbarsten sind die Möglichkeiten der Mitbestimmung der Arbeitswelt
jedoch auf lokaler Ebene, wo örtliche „Supervisory Boards“ an der organisatori-
schen und inhaltlichen Ausrichtung der höheren Sekundarschulen im Rahmen
der staatlichen Vorgaben beteiligt sind. Obwohl lokale Betriebe in diesen Boards
vielfältige Mitbestimmungsmöglichkeiten eingeräumt werden, haben die Schu-
len häufig Schwierigkeiten, betriebliche Partner für die Zusammenarbeit in den
Supervisory Boards zu finden. In Gesprächen mit Lehrkräften und Vertretern der
Arbeitgeber 6 wurden zudem beachtliche Meinungsdifferenzen zwischen den
Großunternehmen und landesweiten Verbänden auf der einen und den ört-
lichen kleinen und mittelgroßen Betrieben auf der anderen Seite deutlich. Wäh-
rend Großbetriebe und Verbände die beruflichen Programme der höheren
Sekundarstufe möglichst breit angelegt und mit einem Schwerpunkt auf den all-
gemein bildenden Fächern halten wollen, beklagen Klein- und Mittelbetriebe
die mangelnde Vorbereitung der Schüler auf konkrete betriebliche Anforderun-
gen. Somit scheinen trotz der organisatorischen Strukturen, die Kooperation und
Interessensausgleich zwischen schulischen und betrieblichen Kontexten formell
zulassen, die tatsächlichen und von Schule zu Schule unterschiedlichen Transfer-
bedingungen beeinträchtigt zu sein.

Im curricularen Bereich gibt es ebenfalls eine Reihe von Faktoren, die die Abstim-
mung zwischen Schule und Betrieben ermöglichen. Zu nennen wären vor allem

6 Insgesamt wurden Interviews mit Lehrkräften, Schulleitern und Schülern an drei höheren
Sekundarschulen geführt. Daneben wurden Gespräche mit Experten von Ministerien, natio-
nalen Agenturen und Lehrerbildungseinrichtungen durchgeführt und ausgewertet.
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die Kooperationen in der Lehrplanentwicklung und -umsetzung auf landeswei-
ter und lokaler Ebene. So gibt es eine Vielzahl von Beispielen, in denen die natio-
nalen Programme durch lokale Spezialisierungen ausdifferenziert bzw. eigen-
ständige lokale Programme entwickelt werden. Als weiteres curriculares Koope-
rationsfeld ist die in den Lehrplänen verankerte Vorschrift der mindestens 15-
wöchigen Betriebspraktika zu betrachten. In den Praktikumsphasen sollen die
Schüler betriebliche Erfahrungen sammeln und schulische Lernprozesse auf Arbeits-
anforderungen beziehen und umgekehrt (vgl. LINDELL und ABRAHAMSSON 2002).
Um diesen zweiseitigen Reflexionsprozess zwischen Schul- und Arbeitswelt zu
ermöglichen, ist allerdings die Vor- und Nachbereitung der Praktikumsphasen
notwendig. Diese sind jedoch curricular nicht geregelt und liegen im Ermessen
der Lehrkräfte. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass in den besuchten Schu-
len eine erhebliche Bandbreite von Vor- und Nachbereitungspraktika zu be-
obachten waren. Die Betreuung der Praktika in Betrieben stellt einen weiteren
Problembereich dar, weil es dazu keine gesetzlichen Vorgaben gibt, d. h. die
Betriebe sind nicht verpflichtet, Betreuende zu benennen oder auszubilden.
Somit sind Schwankungen hinsichtlich der Versorgung mit Praktikumsplätzen an
der Tagesordnung, die neben einer deutlichen Konjunkturabhängigkeit auch
programmspezifische Besonderheiten aufweisen.
Somit sind auch im curricularen Bereich Einschränkungen der Transferpotenziale
der höheren Sekundarschule festzustellen, die sich hauptsächlich aus den Umset-
zungsmodalitäten der Betriebspraktika ergeben. Obwohl die Praktika curricular
festgeschrieben sind, ist ihre Durchführung weit gehend den Zufälligkeiten der
schulischen und betrieblichen Situation vor Ort überlassen. Auch in den Fällen, in
denen die Praktika die Verbindung zwischen Schul- und Arbeitswelt systematisch
herstellen können, bleibt die in Schweden weit reichend diskutierte Frage offen,
wie allgemein bildende und berufsbildende Inhalte der beruflichen Programme in
Beziehung gesetzt werden können (vgl. HOLMBERG 2000).7

Angesichts dieser Problembereiche in der curricularen und organisatorischen
Struktur der höheren Sekundarbildung fällt den Lehrkräften eine entscheidende
Rolle bei der Verbindung zwischen schulischer Berufsbildung und betrieblichen
Anforderungskontexten zu. Viele Lehrkräfte in beruflichen Programmen verfügen
über Arbeitserfahrung in der freien Wirtschaft und sehen sich als Fachleute für
betriebliche Arbeitszusammenhänge. Die betrieblichen Betreuer von Praktika kön-
nen in diesen Fällen leichter kontaktiert und auch instruiert werden. Die Lehrkräf-

7 Der Anteil an allgemein bildenden Inhalten in beruflich orientierten Programmen ist in der schwe-
dischen Diskussion umstritten (vgl. HOLMBERG 2000). Zum einen zeichnet sich – wie auch in einigen
anderen europäischen Ländern (vgl. GREEN et al. 1999) – ein Trend zu mehr allgemein bildenden
Inhalten ab. Auf der anderen Seite mehren sich die Stimmen gerade aus dem Kreis der kleinen
und mittleren Unternehmen in Schweden, welche die sich abzeichnende Dominanz allgemein bil-
dender Fächer kritisiert. Bislang scheint jedoch in Schweden ein gesellschaftlicher Konsens Bestand
zu haben, wonach die höhere Sekundarschule ein breites Fundament an grundlegender Ausbil-
dung vermittelt und Jugendliche nicht auf einzelne Berufsrollen, sondern auf die sich schnell ver-
ändernden Anforderungen des Berufslebens vorbereiten soll (vgl. MINISTRY OF EDUCATION 2001a).
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te dieser Gruppe nehmen es für sich in Anspruch, die Anforderungen der Betriebe
zu kennen, dieses Wissen an ihre Schüler weiterzuvermitteln und auf diese Anfor-
derungen vorbereiten zu können. Die zahlreichen Lehrkräfte ohne Berufserfah-
rung außerhalb der Schule können diese Rolle meist nur schwer erfüllen.
Die für diese Prozesse notwendigen didaktischen Fähigkeiten stellen jedoch ein
Problem dar, wenn sich Lehrkräfte ausschließlich als Fachleute für einen bestimm-
ten Arbeitsbereich sehen. Gerade die didaktische Gestaltung von Arrangements
zur Vor- und Nachbereitung von Praktika stellt hohe Anforderungen an die päda-
gogische Professionalität von Lehrkräften, die in den z. T. recht kurzen und un-
systematischen Nachqualifizierungsmaßnahmen für betriebliche Fachleute häufig
nicht in ausreichendem Maße entwickelt werden können (vgl. EURYDICE und CEDE-
FOP, 1995, 403). Die Zufälligkeit von Kontakten der Lehrkräfte zu lokalen Betrieben
scheint besonders dann abträglich für die Transferbeziehung von Schul- und
Arbeitswelt zu sein, wenn organisatorische Maßnahmen (s.o.) zur Kooperation
von Schulen und Betrieben nicht vorhanden sind bzw. nicht funktionieren.

Gerade in der Betrachtung der Rolle und des Selbstverständnisses von Lehrkräften
zeigt sich, dass die im einführenden Modell identifizierten Transferelemente in
enger Verbindung stehen. So können die curricularen Möglichkeiten der Koordi-
nation von Schul- und Arbeitswelt nur zum Tragen kommen, wenn sie durch Lehr-
kräfte ausgestaltet und umgesetzt werden. Kooperationsschwierigkeiten zwischen
Schulen und Betrieben auf organisatorischer Seite können durch Lehrkräfte, die
gute Beziehungen zu lokalen Betrieben unterhalten, ausgeglichen werden. Für
beide Aufgabenbereiche ist die Professionalität von Lehrkräften in didaktischer
und auch fachlicher Hinsicht notwendig.

Transferprozesse in der weiterführenden Berufsbildung

Grundstrukturen

Seit Ende der 1990er-Jahre wird angesichts der hier skizzierten Schwäche der
höheren Sekundarschulstruktur im Hinblick auf die Transferprozesse zwischen
Schulen und Betrieben versucht,8 in verschiedenen Modellversuchen und Pilot-
projekten neue Wege der Anbindung der beiden Bereiche zu finden. Diese
Erprobungen sind meist im Bereich der weiterführenden beruflichen Bildung
angesiedelt. Besonders interessant scheint in diesem Zusammenhang die KY-
Initiative (Kvalifercerad Yrkesutbildning) zu sein, das von der schwedischen
Regierung 1996 in Form eines Pilotprojektes aufgelegt wurde und in abgeänder-

8 Nach LINDELL und STENSTRÖM (2004) beschränken sich die beruflichen Programme an höheren
Sekundarschulen weit gehend auf Inhalte, die von den Schulen abgedeckt werden können.
Die wirklichen Anforderungen der Arbeitswelt werden darin nur sehr bedingt aufgenommen.
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ter Form seit 2002 in das Regelsystem der post-sekundären Bildung aufgenom-
men wurde.

Wie die beruflichen Programme der höheren Sekundarschule sind die vom KY-
Projekt geförderten Trainingsprogramme schulisch organisiert, zielen aber stär-
ker auf die systematische Einbindung von Arbeitsplatzerfahrungen in Unterneh-
men ab, ohne auf das traditionelle Lehrlingssystem zurückzugreifen (vgl. LINDELL

und ABRAHAMSSON 2002, 12 f.; LINDELL und JOHANSSON 2003, S. 108). Sie dauern in der
Regel zwei Jahre; grundsätzlich handelt es sich bei KY allerdings um einen sehr
flexiblen Rahmen für die Entwicklung neuer Ausbildungsmaßnahmen, die
grundsätzlich zwischen einem und drei Jahre dauern können. Berufsbegleitende
Angebote und Fernlehranteile werden von der Nationalen KY-Agentur beson-
ders gefördert (MYNDIGHETEN, 2002a). KY-Programme richten sich an Jugendliche,
die direkt von der höheren Sekundarschule kommen oder bereits einschlägige
Arbeitserfahrung gesammelt haben. Sie schließen mit einem staatlich anerkann-
ten Diplom ab.

Mit Blick auf das Ziel der höheren Sekundarschulen, berufliche Grundkenntnisse
und -fertigkeiten zu vermitteln, liegt das Hauptmotiv des KY-Projekts in der
Befriedigung der Nachfrage von Seiten der Arbeitgeber nach weiter reichenden,
spezialisierteren und anwendungsorientierten beruflichen Kompetenzen (vgl.
WIKFELDT 2003). Dieses Ziel soll durch die enge Kooperation zwischen Betrieben
und verschiedenen Bildungsanbietern erreicht werden. Arbeitsplatz- sowie
Nachfrageorientierung und schulische Organisation von Ausbildung werden in
Schweden also in nicht als Widerspruch – wie dies häufig in der deutschen Diskus-
sion zu erkennen ist – sondern durchaus in einer produktiven Relation gesehen
(vgl. ABRAHAMSSON 1999, S. 90). Der Flexibilität der Trainingsprogramme, auf neue
und regional unterschiedliche Anforderungen in der Arbeitswelt schnell reagieren
zu können, wird besonderes Gewicht eingeräumt (vgl. WIKFELDT 2003, S. 5).

Der Staat finanziert KY-Ausbildungsprogramme in zwölf Programmbereichen,
welche die beruflichen Programme der höheren Sekundarschule z. T. weiterfüh-
ren, teilweise aber deren sektorale Lücken ausfüllen: 9

9 Die Teilnehmerzahlen sind seit Beginn des KY-Pilotprojektes im Jahre 1996 (850 Teilnehmer)
kontinuierlich und sehr deutlich angestiegen (vgl. MYNDIGHETEN 2002a).
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Abbildung 6: Schüleranteile in den KY-Programmbereichen (vgl.WIKFELDT 2003, S. 4)

Organisatorische Transferaspekte

Bildungsanbietern aller Art steht es frei, sich um die staatliche Finanzierung von
KY-Programmen zu bewerben. Im Jahre 2002 wurden über die Hälfte der KY-
Programme von höheren Sekundarschulen und anderen Schulen in kommunaler
Trägerschaft angeboten.10 Private Bildungsträger boten ca. 30 Prozent der Kurse
an, Universitäten zwölf Prozent. Die Anteile von Universitäten und vor allem von
privaten Bildungsanbietern haben sich in den letzten Jahren deutlich erhöht
(MYNDIGHETEN 2002a). Die Regierung hat zur Gestaltung und Administration des
Genehmigungsverfahrens eine nationale Agentur eingerichtet.11 Diese entwi-
ckelt das Rahmenkonzept und die Richtlinien des KY-Programmes, entscheidet
über Förderungsanträge und überwacht die Durchführung von Trainingsmaß-
nahmen.12

10 Somit haben die höheren Sekundarschulen als Träger der beruflichen Erstausbildung den
Schritt in den Weiterbildungsmarkt getan, was im Hinblick auf die entsprechende Diskussion
bezüglich der Berufsschule in Deutschland durchaus interessant erscheint.

11 Seit der weit gehenden Dezentralisierung der schwedischen Regierung und Verwaltung in den
1980er-Jahren spielen nationale Agenturen bei der Umsetzung und Administration von legis-
lativen Vorgaben eine entscheidende Rolle. Im Bildungsbereich sind z. B. die Nationale Bil-
dungsagentur (Skolverket) für den Schulbereich und die Nationale Hochschulagentur (Högs-
kolverket) für den hochschulischen Bereich mit weit gehenden Kompetenzen ausgestattet
(LARSSON 1995, S. 50 f., 58 f.). Für die KY-Initiative ist die speziell dafür eingerichtete Agentur
Myndigheten för Kvalificerad Yrkesutbildning zuständig.

12 Vgl. die Aussagen von Mitarbeitern der Nationalen KY-Agentur in Interviews. Insgesamt wur-
den im Bereich der KY-Anbieter drei Institutionen in Stockholm besucht und Interviews mit
deren Lehr- und Führungskräften sowie Auszubildenden geführt.
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Durch die relativ kurze Genehmigungsdauer (die Förderung der Programme
muss i. d. R. nach spätestens drei Jahren neu beantragt werden) entsteht somit
ein ständiger Aktualisierungs- und Verbesserungsdruck. Die Kooperation des Bil-
dungsträgers mit regionalen Betrieben ist ein Hauptkriterium für die Förderung
von Trainingsprogrammen innerhalb des KY-Rahmens. Neben der Zusammenar-
beit bei der Praktikadurchführung und Lehrplanentwicklung ist die Kooperation
von Betrieben und Bildungsanbietern durch die Vorschrift der Bildung eines
gemeinsamen Aufsichtsgremiums („Management Board“) auch formal vorge-
schrieben. In diesen Boards sind neben einer Mehrheit von Vertretern der
Arbeitswelt und den Vertretern des jeweiligen Bildungsträgers auch Auszubil-
dende vertreten.

Auf der Makroebene waren die Sozialpartner bereits in die Konzeptionalisierung
des KY-Pilotprojektes Mitte der 1990er-Jahre eingebunden, zeigen ein hohes
Maß an Engagement bei der Weiterentwicklung des KY-Rahmens und haben
zahllose Verbesserungsvorschläge unterbreitet. Hauptsächlich findet die konti-
nuierliche Einflussnahme auf dieser Ebene durch Repräsentanten von Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerverbänden im Aufsichtgremium der Nationalen KY-Agen-
tur statt, in dem außerdem Vertreter von Schulen, Bildungsanbietern und der Bil-
dungsverwaltung teilnehmen (vgl. WIKFELDT 2003, S. 6f.).

Curriculare Transferaspekte

Kernelement der Curricula von KY-Ausbildungsprogrammen ist die Orientierung
an den Tätigkeiten in realen Arbeitsplätzen, die auch die Aufbereitung der schu-
lisch vermittelten Inhalte dominiert. Die enge Zusammenarbeit mit lokalen
Betrieben ist für den Prozess der Curriculumentwicklung deshalb zwingend
erforderlich und muss im Programmantrag nachgewiesen werden. So erfolgt die
Lehrplanentwicklung innerhalb der weit gehend offenen Rahmenvorgaben der
Nationalen Agentur durch Bildungsträger und örtliche Unternehmen. Prozesse
der Lehrplanentwicklung und -ausgestaltung sind deshalb im KY-Rahmen – in
deutlichem Gegensatz zu höheren Sekundarschulen – dezidiert dezentral gestal-
tet (vgl. LINDELL und JOHANSSON 2003, S. 109). Trotzdem darf der Lehrplan nicht zu
einer rein betriebsspezifischen Ausbildung führen, sondern soll für die Tätigkeit
in einem ganzen Wirtschaftsbereich vorbereiten. Teilweise finden auch Inhalte
aus hochschulischen Ausbildungsgängen Eingang in die Lehrpläne von KY-Pro-
grammen; dies lässt sich vor allem bei Programmen mit universitärer Trägerschaft
beobachten (vgl. MYNDIGHETEN 2002b).

Betriebliche Praktika decken mindestens ein Drittel der Ausbildungszeit ab, und
die beteiligten Betriebe verpflichten sich, eine ausreichende Zahl von Prakti-
kumsplätzen zur Verfügung zu stellen und die Kosten für diesen Teil der Ausbil-
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dung (Kosten für Ausbilder, Materialien, etc.) zu tragen.13 Ebenso sind der Nach-
weis einer systematischen Praktikumsbetreuung in den Betrieben und die lern-
förderliche Ausgestaltung von Arbeitsplätzen wichtige Kriterien für die Geneh-
migung von KY-Programmen.

Den von den Programmteilnehmern erstellten Praktikumsberichten kommt eine
zentrale Bedeutung für die schulischen Lernprozesse zu. Durch sie wird nicht nur
die Auswahl und Aufbereitung beruflicher Inhalte im Unterrichtsgeschehen
gesteuert, sondern sie fließen auch in die Weiterentwicklung der curricularen
Programmmaterialien ein. Insgesamt stellt das Verfahren für die Auswertung
und Nutzung von Praktikumsberichten ein Kriterium für die Beantragung von
staatlicher Förderung von KY-Programmen dar. Eine systematische Verschrän-
kung von schulischen und betrieblichen Ausbildungsanteilen, die häufig in
Modulen mit eigenen Zielvorgaben gefasst sind, wird also angestrebt. Allgemei-
ne Fächer wie Mathematik, Ökonomie und Sprachen sind im schulisch organisier-
ten Unterricht auf die Bedürfnisse von realen Arbeitssituationen abzustimmen;
Arbeitsmarkt- und Arbeitsplatzorientierung von beruflicher Bildung ist das expli-
zite Ziel der KY-Initiative (LINDELL 2004).

Lehrkräfte und Professionalität

Die Lehrkräfte in KY-Programmen werden laufend von den Programmteilneh-
mern evaluiert. Die Ausbildung von Lehrkräften muss im Finanzierungsantrag
eines jeden KY-Programmes beschrieben werden. Häufig sind Lehrkräfte im Rah-
men von KY-Programmen nebenberuflich beschäftigt, arbeiten hauptberuflich in
für den von ihnen unterrichteten Programmteil einschlägigen Betrieben und
haben also direkten Kontakt zur Arbeitswelt. Im Gespräch mit Programmteilneh-
mern wurde dieser Umstand immer wieder als ein Hauptvorteil der Ausbildungs-
maßnahme genannt. Häufig vermitteln Lehrkräfte den KY-Auszubildenden
durch ihre hauptberufliche Tätigkeit Praxiskontakte für Praktika, aber auch für
eine dauerhafte Beschäftigung nach Absolvierung des Programms. Ein durchaus
beabsichtigter Nebeneffekt der Programme ist nämlich die Übernahme von Teil-
nehmern in die Betriebe, in denen im Laufe des Ausbildungsganges Arbeitspha-
sen absolviert wurden.

Ausbilder für die Praktikumsphasen sind von den Betrieben zu stellen. Die fach-
liche und pädagogische Qualifikation von Ausbildern stellt ein Gütekriterium
von KY-Förderungsanträgen dar. Nach Angaben von Mitarbeitern der Nationa-
len KY-Agentur werden diese Ausbilderqualifikationen nicht nur bei der Aus-

13 Die Kosten für den schulischen Teil der Ausbildung werden vom Staat getragen. Die Lernen-
den zahlen also keine Gebühren und können staatliche Zuschüsse und Darlehen zur Bestrei-
tung ihres Lebensunterhalts beantragen (vgl. WIKFELDT 2003, S. 7-9).
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wahl von Anträgen, sondern auch bei der laufenden Überwachung von finan-
zierten KY-Programmen durch die Agentur überprüft.

LINDELL und STENSTRÖM (2004) haben drei gängige, idealtypische Ausformungen der
arbeitsplatzorientierten Praktikumsphase in KY-Programmen identifiziert, von
denen sich wiederum bestimmte Rollen für die Ausbilder ableiten lassen: 14 Dem-
nach treten Ausbilder meist als betriebliche Lernbegleiter auf, welche die Umset-
zung von in schulischen Kontexten erarbeiteten Kenntnissen und Fertigkeiten in
betrieblichen Arbeitsabläufen überwachen, aber nicht direkt beeinflussen. Ähnlich
ist die Rolle der Ausbilder im zweiten von LINDELL und STENSTRÖM identifizierten
Modell, dem Projekt. Hier bezieht sich die praktische Anwendung von Kenntnissen
und Fähigkeiten jedoch nicht auf betriebliche Arbeitsabläufe im Allgemeinen, son-
dern auf einen speziellen, in sich inhaltlich und zeitlich abgeschlossenen Arbeitszu-
sammenhang. Im weniger häufig anzutreffenden klassischen Lehrlingsmodell
übernimmt der KY-Ausbilder die Rolle des Vorbilds für die Auszubildenden, das der
Lernende zu imitieren sucht. In allen drei Modellen sehen LINDELL und STENSTRÖM

Aspekte des situierten Lernkonzeptes verwirklicht, weisen aber auf die deutlich
unterschiedlichen Umsetzungen des Konzeptes hin, die in den flexiblen Rahmen-
bedingungen der KY-Initiative angelegt sind und von dieser auch gefördert wer-
den (vgl. LINDELL und STENSTRÖM 2004, S. 10; LINDELL und JOHANSSON 2003, S. 108).

Insgesamt gesehen ist die Einbindung von Lehrkräften mit verschiedenen Quali-
fikationen und beruflichen Schwerpunkten ein wichtiges Kriterium für KY-Pro-
gramme. Dies betrifft nicht nur die grundsätzliche Unterscheidung zwischen
(schulischen) Lehrkräften und (betrieblichen) Ausbildern, sondern auch die
Zusammenarbeit von Lehrenden aus verschiedenen Bildungsinstitutionen im sel-
ben KY-Programm. So ist es nicht ungewöhnlich, dass Lehrende von höheren
Sekundarschulen, Dozenten von Hochschulen und Referenten von privaten Bil-
dungsinstituten für verschiedene Anteile eines Programms verantwortlich sind.
Lindell & Johansson (2003, S. 109) sehen darin eine Stärke des KY-Systems, weil
durch die Verbindung von verschiedenen pädagogischen Ansätzen die Stärken
von verschiedenen Bildungsanbietern zusammengeführt werden können.

Die Transferprozesse zwischen den Anforderungen der Arbeitswelt und der schu-
lisch orientierten Ausbildung in KY-Programmen können wie folgt zusammenge-
fasst werden:
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14 LINDELL und STENSTRÖM (2004) bezeichnen diese Modelle als trainee (aktive und weitgehend
eigenständige Mitarbeit von Auszubildenden in betrieblichen Produktions- und Arbeitspro-
zessen), project (Arbeit von Auszubildenden an einem klar definierten betrieblichen Projekt)
und apprenticeship (Auszubildende werden nach und nach in betriebliche Tätigkeiten einge-
wiesen und ahmen dabei erfahrene Mitarbeiter nach). Sehr selten wurde in einer Untersu-
chung von Praktikumsphasen in KY-Programmen auch das Modell adoption gefunden, in dem
Auszubildende ihre Praktikumszeit auf eine Gruppe von Betrieben aufteilen.
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Abbildung 7: Transferprozesse in KY-Programmen

Vergleichende Einschätzungen zu Transferprozessen

In KY-Programmen ist der inhaltliche Aktualisierungsprozess durch die Antrags-
verfahren, denen sich Anbieter ständig unterziehen müssen, nicht nur kontinu-
ierlich angelegt, sondern bindet die organisatorische und curriculare Zusammen-
arbeit von Schul- und Arbeitswelt systematisch ein. Die Kooperation zwischen
höheren Sekundarschulen und lokalen Arbeitgebern findet dagegen in vielen
Fällen ad hoc statt und unterliegt den Zufällen der sich schnell verändernden
regionalen und konjunkturellen Bedingungen.

Eine weitere Unterscheidung zwischen Transferprozessen an höheren Sekundar-
schulen und in KY-Programmen scheint die Rolle der Lernenden zu sein. Wäh-
rend sie bei der Weiterentwicklung von beruflichen Programmen an höheren
Sekundarschulen keine wesentliche Rolle spielen, haben sie in KY-Programmen
weit gehende Mitsprachemöglichkeiten:

Im organisatorischen Bereich haben sie Sitz und Stimme in den lokalen Manage-
ment Boards und nutzen diese Position nach Angaben von interviewten Vertre-
tern der Lernenden vor allem, wenn das schulische Ausbildungsprogramm die in
den Praktikumsphasen anzutreffenden Anforderungen zu wenig berücksichtigt.
Zudem sind Repräsentanten der Auszubildenden im Aufsichtsorgan der Natio-
nalen KY-Agentur vertreten und sind somit an den Abstimmungen zwischen
Sozialpartnern und Bildungsanbietern und an der Entwicklung der grundlegen-
den Struktur von KY-Programmen beteiligt (vgl. WIKFELDT 2003, S. 7).
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Auf die Curricula der Programme haben die Lerner durch formalisierte Feedback-
bogen Einfluss, die sie nach ihren Praktikumsphasen erstellen. Darin reflektieren
sie ihre Praktikumserfahrungen und schätzen ab, inwieweit die schulisch vermit-
telten Inhalte nützlich für die Auseinandersetzung mit betrieblichen Aufgaben-
stellungen sind. Die Einschätzungen der Lerner fließen dann in den Curriculums-
entwicklungsprozess ein und ändern nach Angaben von Bildungsanbietern häu-
fig die inhaltlichen Vorgaben eines Programmes.

Auch im Hinblick auf die Lehrkräfte in KY-Programmen haben die Lerner ein Mit-
spracherecht. In internen Evaluationen beurteilen sie die Lehrleistungen der
Lehrkräfte und machen Vorschläge zu deren Verbesserung. Sind Lehrkräfte nicht
in der Lage oder nicht gewillt, das Feedback der Lernenden konstruktiv aufzu-
nehmen, hat der Bildungsanbieter über personelle Konsequenzen zu entschei-
den. Da die meisten Lehrkräfte lediglich befristet und nebenberuflich angestellt
sind, sind Veränderungen im Lehrkörper der meisten KY-Bildungsanbieter nicht
ungewöhnlich; die Lernenden sind für diese Veränderungen häufig instrumentell.

Somit ergibt sich ein Bild, in dem die Lerner in KY-Programmen alle Bereiche des
Transfers zwischen betrieblichen Anforderungen und schulischer Ausbildung
mitbeeinflussen. Das ursprüngliche Modell zur Untersuchung von Transferpro-
zessen kann entsprechend erweitert werden:

Abbildung 8: Transferprozesse und -felder - Modellerweiterung
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Ausblick

KY-Programme scheinen sich als berufliche Qualifizierungsmöglichkeit für junge
Schweden15 am Beginn der beruflichen Karriere weit gehend etabliert zu haben:
Auf jeden zur Verfügung stehenden Ausbildungsplatz kamen 2002 über vier
Bewerbungen, die überwiegende Mehrzahl von akzeptierten Kandidaten schlie-
ßen ihr KY-Programm erfolgreich ab. Auch von Seiten der Arbeitgeber scheint
ein großes Maß an Akzeptanz zu bestehen. Über 80 Prozent der Absolventen
fanden im Anschluss an das Programm eine Anstellung; häufig (über 30 Prozent
der Absolventen) in einem Betrieb, in dem betriebliche Ausbildungszeit absol-
viert wurde (vgl. WIKFELDT 2003, S. 13).

Aber auch andere Wege scheinen den KY-Absolventen offen zu stehen: Knapp
zehn Prozent beginnen nach dem Programm ein Hochschulstudium, andere
Absolventen (ca. fünf Prozent) machen sich selbstständig (vgl. LINDELL und JOHANS-
SON 2003, S. 117).16 Verschiedene Untersuchungen ergaben zudem ein hohes Maß
an Zufriedenheit von Seiten der Auszubildenden mit dem besuchten Programm
im Allgemeinen (vgl. MYNDIGHETEN 2002a). So empfinden zwei Drittel der Absol-
venten, dass die KY-Ausbildung zu einer beruflichen Weiterentwicklung i. S.
einer Beschäftigung mit anspruchsvolleren Arbeitsaufgaben geführt hat. Für
über die Hälfte der Absolventen führte diese Entwicklung zu einer Einkommens-
erhöhung (vgl. LINDELL und JOHANSSON 2003).

Eine gewisse Gefahr besteht durch die weit reichenden Einflussmöglichkeiten
der Betriebe bei der Lehrplan- und Ausbildungsgestaltung. So drängt sich der
Verdacht auf, dass Betriebe die KY-Initiative nutzen könnten, um die Kosten von
betriebsspezifischer Aus- und Weiterbildung auf den Staat abzuwälzen. In Ge-
sprächen mit Vertretern der zuständigen Nationalen Agentur und dem Bildungs-
ministerium wurde dies aber nicht bestätigt. Vielmehr wurde betont, dass der
Staat Anreize für die Ausweitung von betriebsnahen, aber schulisch organisier-
ten Ausbildungswegen schaffen will. Dass viele Absolventen von KY-Program-
men direkt von ihren Praktikumsbetrieben übernommen werden, wird aus-
schließlich als Gütezeichen des KY-Rahmens gewertet (MYNDIGHETEN 2000b).

Bildungssystematisch gesehen scheint der KY-Rahmen einerseits eine konsequente
Fortschreibung der schulisch organisierten beruflichen Programme an den höheren

15 Im Jahre 2002 waren 53 Prozent der Teilnehmer im Alter zwischen 19 und 24, weitere 33 Pro-
zent zwischen 25 und 34 (vgl. MYNDIGHETEN 2002a).

16 LINDELL und JOHANNSON (2003) berichten von einer umfassenden Studie, durchgeführt von der
Technischen Universität in Luleå, in der über drei Jahre hinweg insgesamt 6000 KY-Absolven-
ten befragt wurden. Die überwiegende Mehrzahl der befragten Absolventen arbeitete in
einem dem Ausbildungsgang entsprechenden Bereich.
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Sekundarschulen zu sein.17 Die dort meist in theoretischen Zusammenhängen
erworbenen Grundkenntnisse sollen in KY-Programmen in der Arbeitswelt ange-
wendet, ausgebaut und spezialisiert werden. Zudem werden mit den KY-Program-
men Wege für die Weiterentwicklung beruflicher Kompetenzen geschaffen und
somit die beruflichen Programme an höheren Sekundarschulen aufgewertet (vgl.
WIKFELDT 2003, S. 5 f., 10). Anknüpfungspunkte ergeben sich auf der Anbieterseite
aber auch an die Hochschulbildung, von der sich KY-Programme am deutlichsten
durch die Einbindung von arbeitsplatzorientiertem Lernen unterscheiden.18 KY-Pro-
gramme sollen durchaus Wege in die weiterführende Hochschulbildung eröffnen,
gleichzeitig jedoch aufgrund der engen Verbindung zu Betrieben eine im Vergleich
zu den immer länger werdenden Hochschulstudien weniger risikoreiche Möglich-
keit der Höherqualifizierung bieten. Schließlich werden KY-Programme in Schwe-
den auch als Teil des elaborierten Systems der allgemeinen und beruflichen Weiter-
bildung gesehen, das sich stärker als in den meisten Ländern an den Zielvorstellun-
gen des lifelong learning Konzepts orientiert (vgl. MINISTRY OF EDUCATION, 2001b).
Inwieweit die KY-Initiative in das Regelsystem der schwedischen Bildungsstruk-
turen übertragen werden kann, muss die Zukunft erweisen. Einerseits ist ange-
dacht, durch die Erweiterung von Fernlernangeboten und Teilzeitkursen KY-Pro-
gramme für Erwerbstätige interessanter zu machen und die Teilnehmerzahlen
deutlich zu erhöhen. Andererseits scheinen sich Bildungspolitiker in Schweden
bewusst zu sein, dass damit eine Aushöhlung der strengen Qualitätskriterien,
denen KY-Programme in der Vergangenheit unterworfen waren, verbunden sein
könnte. Trotzdem wird die KY-Initiative in Schweden als richtungsweisend be-
trachtet; die Arbeitgeberverbände sehen die in KY-Programmen angelegte Ver-
bindung zwischen Bildungs- und Wirtschaftssystem als Vorbild für künftige
Reformen des Hochschulsystems. So plädieren sie dafür, die kürzeren, berufsori-
entierten Studiengänge an Universitäten und Hochschulen in den KY-Rahmen zu
integrieren (vgl. WIKFELDT 2003, S. 15).

Insgesamt ergibt sich im Hinblick auf das in der schwedischen KY-Initiative ange-
legten Tranferpotenzial zwischen Schul- und Arbeitswelt eine deutlich positivere
Einschätzung als im Hinblick auf die beruflichen Programme an höheren Sekun-
darschulen. Die von Arbeitgeberseite erhobene Forderung nach flexibler, spezia-
lisierter und arbeitsplatzbezogener beruflicher Bildung wird von KY-Program-
men weit gehend entsprochen. Die Bildungsanbieter behalten sich innerhalb der
recht weiten staatlichen Vorgaben pädagogischen Spielraum für den schulischen
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17 Zu den zunehmend „fließenden Übergängen“ zwischen Sekundarschul-, Hochschul- und
Erwachsenenbildung in Schweden s. ABRAHAMSSON (1999). Die KY-Initiative ist z. B. formal
gesehen Teil des Hochschulsystems; gleichzeitig gibt es immer mehr neue Studienangebote an
Universitäten, die explizit berufsbezogen ausgerichtet sind (vgl. SWEDISH INSTITUTE, 2004).

18 Im internationalen Kontext dienten die Programme an deutschen Berufsakademien und an
den finnischen polytechnischen Hochschulen als Referenzpunkte für die Konzeptionalisierung
der KY-Initiative (vgl. LINDELL und JOHANSSON 2003, S. 109).
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Teil der Ausbildung vor und beziehen die Lerner systematisch in die Entwicklung
der KY-Programme ein. Somit kommt es zu einem Ausgleich zwischen den unter-
schiedlichen Rationalitäten des ökonomischen Systems und des Bildungssystems.
Es entspricht der schwedischen Tradition, dass diese Art der Bildung schulisch
organisiert und substanziell staatlich finanziert wird.

Forschungsmethodisch gesehen geben diese Einschätzungen Antworten auf die
im 3. Schritt des problemzentrierten Vergleichsansatzes (s. o.) zu formulierenden
Fragen. Obwohl der explizite Vergleich mit Strategien in anderen Ländern (4.
Schritt) noch aussteht, sind mit Blick auf aktuelle deutsche Fragestellungen erste
relevante Aspekte deutlich geworden. Diese Aspekte betreffen z. B. die Betäti-
gung von Sekundarschulen, die in erster Linie mit der beruflichen Erstausbildung
betraut sind, im Bereich der beruflichen Weiterbildung.

Wichtiger scheint jedoch die systematische Dezentralisierung und Arbeitsplatz-
orientierung von beruflichen Curricula in den schwedischen KY-Programmen zu
sein, die bedeutend weiter geht als derzeit z. B. im Lernfeldkonzept angedacht.
Die dafür notwendige aktive Mitwirkung von lokalen Betrieben wird durch
Anreize bewirkt, über die im deutschen Kontext bisher noch nicht eingehend
nachgedacht wurde, die jedoch im Hinblick auf die Klagen von Seiten der Berufs-
schulen über die unzureichende Kooperation von Betrieben bei der Ausgestal-
tung von Lernfeldern durchaus interessant zu sein scheinen. Zum einen verfügen
die schwedischen Betriebe durch organisationale Mitbestimmungsstrukturen
über weit gehenden und direkten Einfluss auf die Curricula der schulischen Teile
der KY-Programme. Neben diesem qualifikatorischen Anreiz kann die staatliche
Finanzierung von zwei Dritteln der Ausbildungszeit und der Wegfall von Vergü-
tung für die aktive Mitarbeit der Auszubildenden in den betrieblichen Ausbil-
dungsphasen als finanzieller Anreiz für die Betriebe gesehen werden.
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Manfred Eckert

Berufliche Bildung in Schulen oder in Betrieben?
Über falsche und richtige Alternativen oder: ein Fazit

Berufsausbildung in Deutschland heißt zuerst: Ausbildung im dualen System. Da
bei ist das System selbst umstritten. Einerseits wird die große Ausbildungs-
leistung und -qualität betont: Über eine halbe Million Jugendliche finden hier
Jahr für Jahr ihre berufliche und berufspraxisbezogene Ausbildung und können
damit relativ gut in die Arbeitswelt einmünden. Andererseits wird das Angebots-
defizit beklagt und damit zusammenhängend die beträchtliche Zahl der unver-
sorgten Bewerber um Ausbildungsplätze. Auch die beim Übergang an der zwei-
ten Schwelle, bei der Einmündung der Ausbildungsabsolventen in dauerhafte
ausbildungsadäquate Beschäftigung, treten beachtliche Probleme auf. Mit die-
sen Problemlagen sieht sich das duale System seit vielen Jahren einer kritischen
Diskussion ausgesetzt und die Entwicklung weist seit vielen Jahren einen deut-
lichen Abwärtstrend auf.

Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist allein von 1999 bis
2003 um ca. 75.000 zurückgegangen, und dieser Trend hält an. Damit kann das
duale System den bildungs- und sozialpolitischen Anforderungen nicht genügen,
und die Politik ist zum Handeln aufgerufen.1 Die aktuelle Novellierung des
Berufsbildungsgesetzes hat dazu die Weichen neu gestellt. Besonders hervorzu-
heben ist die jetzt berufsbildungsrechtlich verankerte Möglichkeit, durch Län-
derregelungen beruflichen Vollzeitschulen die Chance einzuräumen, mit ihren
Bildungsangeboten das duale System nicht nur zu flankieren, sondern unmittel-
bar zu ergänzen und dabei auch den Zugang zu den Abschlussprüfungen der
Kammern zu ermöglichen.
Einleitend hat Manfred KREMER (BMBF) den Kontext der Gesetzesnovelle erläu-
tert: Weil das duale Berufsbildungssystem unverändert unter starkem Nachfrage-
druck steht, dabei zugleich das Ausbildungsinteresse junger Menschen groß, das
Altnachfragerpotenzial beträchtlich und der zukünftige Ersatzbedarf an qualifi-
zierten Fachkräften hoch ist, sind unterstützende Maßnahmen im Sinne öffent-
lich finanzierter Ersatz- oder Ergänzungsangebote erforderlich. Mit der Entschei-
dung, regionale vollzeitschulische Bildungsangebote berufsqualifizierend auszu-
bauen, sollen gleichzeitig bildungs- und finanzpolitisch fragwürdige Mehrfach-
beschulungen und Maßnahmekarrieren abgebaut werden. Schulische „Warte-

1 Diese Problematik aufnehmend hat ZIMMER (2000a) auf den Hochschultagen in Hamburg in
einem Workshop zum Thema „Perspektiven der Berufsausbildung unter Beteiligung der
beruflichen Vollzeitschulen“ eine „zweite Modernisierung der Berufsausbildung“ eingefor-
dert, die die „erste Modernisierung“ – durch Verabschiedung des BBiG 1969 und durch die
Gründung des Bundesinstituts für Berufsbildungsforschung (1970) – ergänzt, indem jetzt die
Berufsbildenden Schulen, insbesondere die Vollzeitschulen, in diesen Modernisierungsprozess
eingebunden werden.
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schleifen“ könnten so in den Rahmen der dualen Ausbildung integriert werden.
Im Kontext der aktuellen Diskussionen um Modularisierung von Bildungsange-
boten, um Qualifizierungsbausteine und um Zertifizierung informell erworbener
Qualifikationen (STRAKA 2003) liegt der Gedanke der Anrechnung schulisch
erworbener (Teil-)Qualifikationen und Kompetenzen voll im bildungspolitischen
Trend (vgl. THIELE 2003; AHNEN 2004). Zugleich lassen sich so die Ausbildungskapa-
zitäten an den Rändern des dualen Systems erweitern. Berufsbildungspolitisch
sind diese Regelungen jedoch nicht ohne Brisanz: Sie könnten einer Verschulung
des dualen Systems Vorschub leisten, die insbesondere von den Arbeitgeberver-
bänden jahrzehntelang rigoros und kategorisch abgelehnt worden ist (vgl. STRAT-
MANN 1973, 1975; vgl. HUNDT 2004).

Wie dringlich indes der aktuelle Handlungsbedarf ist, zeigt der Blick in die
Berufsbildungsstatistik, den Günter WALDEN (BIBB) eröffnet hat.2 Im Spannungs-
feld von Bildungswünschen der Jugendlichen, Qualifizierungsverhalten der
Betriebe und der Prognose der Entwicklung auf dem Ausbildungsstellenmarkt
werden Lücken sichtbar. Zwar gibt es ein unverändert großes Interesse der
Betriebe, ihren Nachwuchs durch eigene Ausbildung zu decken. Aber zugleich
wird deutlich, dass die Verringerung der Beschäftigtenzahl und -quote – die eine
wachsende Arbeitslosigkeit zur Folge hat - zu einem überproportionalen Nach-
lassen der Ausbildungsbereitschaft geführt hat. Daraus resultiert eine aktuelle
rechnerische Angebotslücke von 31.200 Ausbildungsplätzen, die regional sehr
unterschiedlich verteilt ist. Zugleich wächst auch das Altnachfragerpotenzial. Die
verbreitete Hoffnung, dass durch den demografischen Abschwung eine Entspan-
nung der Lage eintreten könne, gilt allenfalls für die neuen Bundesländer. In
dem Beitrag von WALDEN wird gezeigt, wie sich die Zahl der Nachfrager in den
neuen Bundesländern zwischen 2004 und 2012 etwa halbieren und damit auf ca.
80.000 sinken wird, in den alten Bundesländern dagegen wird sie sich bis
2008 / 09 um ca. 32.000 Nachfrager erhöhen und erst 2015 wieder das heutige
Niveau erreichen. Zugleich zeigt die Statistik eine kontinuierliche Zunahme aller
vollzeitschulischen beruflichen Bildungsgänge (insbesondere der Berufsgrund-
bildung) einschließlich der Studienanfängerquote. Weiter ist zu bedenken, dass ab
etwa 2012 die Kluft zwischen den aus Altersgründen ausscheidenden Erwerbstäti-
gen und dem Nachwuchs bis zum Jahr 2025 stetig größer werden wird. Länger-
fristig können daraus gute Chancen für die Ausbildungsversorgung junger Men-
schen abgeleitet werden. Ebenso deutlich ist daran der aktuelle Bedarf an alter-
nativen und eben auch an vollzeitschulischen Angeboten ablesbar, die das fehlen-
de Angebot an betrieblichen Ausbildungsplätzen kompensieren.
Hier zeigt sich das erste strukturelle Problem: berufliche Vollzeitschulen gibt es
in vielfältigen Varianten, als berufsvorbereitende, als berufsgrundbildende und
als vollständig berufsqualifizierende Einrichtungen (vgl. FELLER 2000, 2001a). Sie

2 Vgl. auch: ZIMMER 2000b.
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können als ergänzende Angebote einer berufsorientierenden Allgemeinbildung
entwickelt werden, wie das mit dem Modell der Arbeitslehre im Entwurf der
„Hauptschule“ des DEUTSCHEN AUSSCHUSSES FÜR DAS ERZIEHUNGS- UND BILDUNGSWESEN

(1964), mit den allgemein bildenden polytechnischen Schulen der DDR oder dem
„Gelenk“ der Berufsgrundbildung zwischen der allgemeinen und der beruflichen
Bildungsphase (STRATMANN 1976) vorgesehen war. Sie können vollzeitschulische
Ausbildung in jenen seltenen Ausbildungsberufen realisieren, die ohne diese
staatliche Unterstützung kaum mehr existieren würden.3 Sie können – wie im
kaufmännisch-verwaltenden Bereich - berufliche Teilqualifikationen vermitteln
oder zu vollständigen Ausbildungsgängen entwickelt werden, wie zum Beispiel
in den Assistentenberufen (vgl. PÄTZOLD 2000; ZÖLLER 2001). Und Sie können
berufliche (Teil-)Qualifizierung mit einer Verbesserung der individuell erreichten
allgemein bildenden Schulabschlüsse verbinden.

Andere europäische Länder belegen, was in Deutschland kaum denkbar ist: dass
berufliche Ausbildung auch in großem Umfang in Schulen erfolgreich möglich
ist.4 Unterhalb dieser Ebene eines wohl als typisch deutsch zu bezeichnenden
Vorurteils haben die Berufsfachschulen indes eine eigene, lange Tradition (vgl.
GRÜNER 1968). Die jährlichen Berufsbildungsberichte stellen seit langem sehr
deutliche Zuwachsraten heraus.5 Schon im BERUFSBILDUNGSBERICHT 1996 (S. 106 f.)
und in den Untersuchungen von FELLER (in: FELLER 2001a) hat sich gezeigt, dass die
vollqualifizierenden Berufsfachschulen erfolgreich auf eine Berufstätigkeit oder
ein Studium vorbereiten, dass die Abschlussquoten beachtlich sind, und dass es
sich hier schwerpunktmäßig um Angebote handelt, die besonders von jungen
Frauen wahrgenommen werden (72-78%). Dieser Aspekt ist seit langem be-
kannt. Seit den 60er-Jahren lässt sich formulieren, „... dass ’der’ Berufsfachschü-
ler weiblich ist“ und die kaufmännische Berufsfachschule sich „... mehr und mehr
zum Normalweg einer einschlägigen Berufskarriere für Mädchen“ entwickelt hat
(STRATMANN / SCHLÖSSER 1990, S. 201). Angesichts der aktuellen Diskussionen um
Gender-Mainstreaming sollte dieser Befund zur Kenntnis genommen werden.6

3 So zum Beispiel im Thüringer Bereich die Büchsenmacherfachschule in Suhl. Eine genauere
Untersuchung würde eine lange Liste hervorbringen. Vgl. auch FELLER 2001, S. 147.

4 Beispielhaft ließe sich das an den österreichischen berufsbildenden mittleren und höheren
Vollzeitschulen zeigen, die der dualen Ausbildung gleichwertige schulische Abschlüsse anbie-
ten. Sie haben bereits 1995 ca. 37% der Schülerinnen und Schüler, die die neunte Klasse ver-
lassen, aufgenommen (SCHNEIDER 1997, S. 14). Vgl. dazu auch: REULING (2000), HEIDEGGER
(2000).

5 Schülerinnen und Schüler an Berufsfachschulen außerhalb BBiG/HwO: 1990: 75.378; 2002:
191.266 (BERUFSBILDUNGSBERICHT 2004, S. 113).

6 Siehe auch das Schwerpunktheft der Zeitschrift „Berufsbildung“: Heft 45/1997.
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Die Kontroversen um die berufliche Bildung in Schulen sind einige Jahrzehnte alt
und haben durch die Diskussionen um die so genannte „Lernortfrage“ besonde-
re Aktualität gewonnen. Aufgeworfen durch die Verschulungsdebatte der frü-
hen 70er-Jahre und die von der damaligen Bundesregierung entworfenen „Mar-
kierungspunkte“ zur Weiterentwicklung der beruflichen Bildung 7 haben bereits
die Untersuchungen von MÜNCH und KATH (1973; vgl. MÜNCH 1981) gezeigt, dass
es keineswegs einen privilegierten Lernort gibt, der gleichsam als „Königsweg“
des beruflichen Lernens gelten kann. Diese Befunde sind bis heute nicht wider-
legt worden, sie spiegeln sich auch in den neueren Untersuchungen, wie der Bei-
trag von Reinhold NICKOLAUS (Stuttgart) deutlich zeigt, wider.

Ein Bundesland, das bereits in den 70er-Jahren die berufliche Grundbildung in
verschiedenen Berufsfeldern flächendeckend eingeführt hat, ist das Land Nieder-
sachsen. In diesem Kontext gewinnt der Beitrag von Wilfried RÜDIGER (KM Nieder-
sachsen) besondere Bedeutung. Er zeigt, wie einerseits die Zahl der Ausbildungs-
plätze stetig gesunken (von 1990 bis 2002 um ca. 20%), folglich auch die Zahl der
Auszubildenden in den Berufsschulklassen des dualen Systems seit 30 Jahren
kontinuierlich von 78 auf 58 % abgeschmolzen ist und parallel dazu die Schüler-
zahlen in den beruflichen Vollzeitschulen von 21 auf 42 % zugenommen haben.
Die bildungspolitische Zielsetzung, jedem ausbildungsfähigen Jugendlichen eine
Erstausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf anzubieten, soll in
Niedersachsen dadurch erreicht werden, dass den unvermittelten Absolventen
berufsgrundbildender Bildungsgänge der Zugang in die Fachstufen der Aus-
bildung durch berufliche Vollzeitschulen mit Werkstattausbildung und betrieb-
lichen Praktika eröffnet wird. Dabei ist ausdrücklich festgelegt, dass es sich hier
nur um subsidiäre Bildungsangebote des Landes handeln darf, die einzustellen
sind, wenn sich der Ausbildungsstellenmarkt wieder entspannt. Damit entspricht
diese Regelung bereits den Vorgaben des neuen Berufsbildungsgesetzes.

An dieser Stelle wird das zweite strukturelle Problem sichtbar, und zwar die
besondere Rolle der Schule. Schultheoretisch betrachtet ist Schule in die Dialek-
tik einer Innovations- und Integrationsagentur eingespannt. Das muss erläutert
werden: Einerseits war Schule immer ein Instrument zur Förderung wirtschaftli-
cher, technischer und sozialer Entwicklungen. Überdeutlich zeigt sich dieser
Ansatz in der Gewerbeförderung des 19. Jahrhunderts (vgl. BONZ u. a. 1994). Hier
ist die Einrichtung guter beruflicher Schulen ein ganz zentrales Förderinstrument
gewesen. Dafür gibt es viele Beispiele im Bereich der Provinzialgewerbeschul-
gründungen (vgl. SCHIERSMANN 1979; LUNDGREEN 1975). Andererseits ist Schule ein
Instrument zur Zwangsintegration sozialer Gruppen und der damit verbundenen
affirmativen politischen Bildung: Dieser Weg ließe sich an der Gründung der

7 „Grundsätze zur Neuordnung der beruflichen Bildung (Markierungspunkte)“, Beschluss des
Bundeskabinetts vom 15. Nov. 1973.
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Fortbildungsschulen und ihrer Weiterentwicklung zu Berufsschulen sehr deutlich
zeigen (GREINERT 1975, HARNEY 1980, SCHÜTTE 2003). Zugespitzt: einerseits kann
Schule ein Reparaturbetrieb sein, der politische System- und Integrationsdefizite
ausgleicht, andererseits aber auch eine Agentur, die sozialen und wirtschaftlichen
Wandel und persönliche Karrieren nachhaltig fördert. Sie kann aber gleicherma-
ßen Karrieren verhindern, indem sie Selektions- und Allokationsfunktionen wahr-
nimmt, und sie kann Sozialisationsprozesse gestalten. Dafür ist sie historisch
immer wieder in Dienst genommen, teilweise auch missbraucht worden.

So verwundert es nicht, dass die harten Kontroversen um die Lernortfrage impli-
zit auch vor diesem Hintergrund geführt worden sind: Welche gesellschaftliche
Institution erhält gleichsam die „Lufthoheit“ über das Sozialisationsfeld des
Berufes? Wie berufliche Sozialisation in der industriellen Ausbildung jahrzehnte-
lang gestaltet worden ist, zeigt die erst Ende der 80er-Jahre endgültig abge-
schaffte Praxis der Metallausbildung durch den „Grundausbildungslehrgang
Metall“, den LEMPERT (2004, S. 16) unter dem Titel „Feilen, bis einem die Arme
abfallen“ beschrieben hat. Wenngleich diese Sozialisationspraktiken heute über-
holt und durch handlungs- und subjektorientierte Lernformen ersetzt worden
sind, so bleibt die „Machtfrage“ gerade im Bereich der beruflichen Vollzeitschu-
len doch virulent: „Der Rückzug der Betriebe aus der Ausbildung aus Kosten-
gründen bei gleichzeitiger verbaler Beschwörung des dualen Systems durch die
Arbeitgeberverbände spiegelt zwei Interessen wider: Kostenersparnis bei gleich-
zeitigem Machterhalt“ (HAHN 1997, S. 31).

Dieser Widerspruch wird aufzulösen sein, insbesondere wenn es darum geht, das
berufliche Vollzeitschulsystem unbefangen wahrzunehmen: Es „... geht letztlich
eine höchst symbiotische Beziehung mit dem dualen System ein, indem es drei
entscheidende Funktionen wahrnimmt: eine Pufferfunktion in Zeiten der Lehr-
stellenknappheit, eine Ergänzungsfunktion und eine Durchlässigkeitsfunktion.
Diese Funktionen haben eine stabilisierende Wirkung auf das duale System“
(HAHN 1997, S. 31; vgl. EULER 2000). Diese Funktionen aus ideologischen Gründen
zu verkennen, hieße sowohl dem dualen System als auch den beruflichen Voll-
zeitschulen Schaden zuzufügen. In dem Beitrag von ESSER (siehe unten) wird auf
genau diese Fragen eingegangen.

Eine ähnliche Dialektik zeigt sich bei der Einschätzung der Sozialisationswirkung
des Betriebes und der betrieblichen Ausbildung. Zugespitzt hieß die Frage in den
70er-Jahren: Ist der Betrieb ein Sozialisationsfaktor, der in seinen funktionalen
Zusammenhängen die menschliche Entwicklung nachdrücklich positiv fördert
(ABRAHAM 1957) oder geht es hier im Wesentlichen um Ausbeutung von Arbeits-
kraft, von der die Lehrlinge besonders scharf betroffen sind (vgl. LEMPERT / EBEL

1965)? Ausdiskutiert sind diese Fragen nicht, und die vielen vorliegenden empi-
rischen Untersuchungen zeigen, dass generalisierende Antworten nicht gegeben
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werden können. Die Sozialisationspotenziale von Schule und Betrieb können
höchst unterschiedlich sein.

Diese Überlegungen führen in das dritte strukturelle Problemfeld. Am nieder-
sächsischen Beispiel und ebenso an der Novelle des Berufsbildungsgesetzes zeigt
sich, dass die neuen Regelungen die vollzeitschulische Ausbildung auf eine strik-
te Subsidiarität festlegen. Vollzeitschulische Ausbildungsgänge sollen eingerich-
tet werden, wenn es der unzureichende Ausbildungsstellenmarkt erfordert. Die
berufliche Vollzeitschule ist hier eine Ersatz- und Ergänzungsmaßnahme, die wie-
der aufzulösen ist, wenn sich der Ausbildungsstellenmarkt zahlenmäßig ent-
spannt. Damit jedoch ist diese Ausbildung gegenüber der regulären betrieb-
lichen Ausbildung sehr deutlich inferiorisiert und weit davon entfernt, die spezi-
fischen Sozialisations- und Qualifizierungsvorteile schulisch organisierter Bildung
wirklich in Anschlag bringen zu können. Schulen, die als Einrichtungen minderen
Wertes gelten, die dazu tendieren, ihre Adressaten zu stigmatisieren und als
„Problemgruppe“ auszuweisen, haben bekanntlich mit großen Problemen zu
kämpfen. Die Geschichte des Berufsvorbereitungsjahres könnte dazu vielfäl-
tigste Illustrationen liefern. Wie in der Schulmanagement-Literatur nachlesbar,
entstehen gute Schulen in einem Entwicklungsprozess, der Zeit, Ziel und Zukunft
haben muss und der kaum gelingen kann, wenn ein schulisches Bildungsangebot
nur temporär und subsidiär angelegt ist. Der Schulentwicklung wird damit ein
Bärendienst erwiesen.

Zugleich wird die Einrichtung beruflicher Vollzeitschulen in Deutschland von kri-
tischen Einwänden begleitet (vgl. HUNDT 2004, S. 490). Sie sind wegen der erfor-
derlichen Praktika auf qualifizierte Ausbildungsbetriebe angewiesen. Das wie-
derum darf nicht dazu führen, die Ausbildungsbereitschaft im dualen System
selbst zu reduzieren. Überwiegend schulische Angebote sind weniger mit den
Sozialisationswirkungen und -erfahrungen der betrieblichen Arbeit und der
Lernwelt Betrieb verknüpft, und sie haben immer wieder mit dem Vorurteil der
Praxisfremdheit zu kämpfen. Jedoch werden diese Vorurteile, wie der Beitrag
von Reinhold NICKOLAUS (Stuttgart) zeigt, sowohl von älteren als auch von neue-
ren Studien widerlegt.

Weder bei den Ausbildungs- und Unterrichtsmethoden noch bei den betrieb-
lichen oder schulischen Lernarrangements lassen sich eindeutige Trends erken-
nen, die eine generelle Überlegenheit einzelner Methoden oder Lernsituationen
gegenüber anderen unter Beweis stellen. Die Wirkungen auf den Lernerfolg, die
Problemlösefähigkeit und die Kompetenzentwicklung sind vielfältig und nicht
hinreichend untersucht, um zu eindeutigen Aussagen zu kommen. Zu vermuten
ist, dass es sowohl bei den Ausbildungs- und Unterrichtsmethoden und -arrange-
ments als auch hinsichtlich der spezifischen Sozialisationspotenziale der Lernwel-
ten Betrieb und Schule darauf ankommt, die jeweiligen Stärken in Ansätzen
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regionaler Steuerung weiterzuentwickeln und zielorientiert und adressatenbe-
zogen einzusetzen. Das hingegen wird durch übermäßige Standardisierung und
Normierung eher hintertrieben. Dieter EULER (St. Gallen) greift diesen Argumen-
tationsfaden in seinem Referat über Qualitätsentwicklung auf und erinnert
daran, dass Qualitätssicherung nicht nur durch Abschlussprüfungen und andere,
traditionelle Qualitätssicherungsinstrumente (Ausbildereignung, Eignung der
Ausbildungsstätte etc.) gesichert werden kann (vgl. auch EULER 2000, S. 80 f). Viel-
mehr können Qualitätssicherungsmodelle auch neue Wege eröffnen und Aus-bil-
dungsqualität in vielfältiger Weise überprüfbar und vergleichbar machen. Mit
einem solchen Konzept würden zugleich auch die alten Kontroversen über die
„Verschulung“ der Berufsausbildung entideologisiert und auf einen sachlichen
Kern zurückgeführt.

Jenseits der Qualitätsfrage wird von vielen Seiten betont, dass es nicht dazu
kommen dürfe, berufliche Vollzeitschulen in eine fragwürdige Konkurrenz zum
dualen System zu bringen und dieses dabei zu untergraben. Diese Warnung – vor
allem aus der Sicht der Arbeitgeberverbände in dem Referat von Friedrich
Hubert ESSER (Zentralverband des deutschen Handwerks) vorgetragen – wird
durch bildungsökonomische Untersuchungen nachhaltig gestützt. Die Übernah-
me der dualen Ausbildung in staatliche Hoheit und Finanzierung würde – je nach
Modellrechnung – den Staatshaushalt in Größenordnungen von ca. 10 bis 30
Mrd. Euro belasten, was angesichts der derzeitigen Finanzlage kaum vorstellbar
ist. Auch aus dieser Perspektive wird deutlich, dass es bei der Ausbildung in Voll-
zeitschulen nicht um eine wirkliche Konkurrenz zum dualen System gehen kann.
Diese Befunde zeigen, dass es wenig Erfolg versprechend erscheint, mit einer
umfassenden Verstaatlichungs- und Verschulungsintention dem dualen System
das Wasser abgraben zu wollen. Ob die vorgetragenen Argumente indes zu
einer Versachlichung der Kontroversen um die beruflichen Vollzeitschulen bei-
tragen oder ob sie sie weiter zuspitzen, hängt von den bildungspolitischen
Akteuren ab.

Hingegen sind die prinzipiellen didaktischen Einwände gegen eine Verschulung
der Berufsausbildung weitaus weniger tragfähig. Vollzeitschulische Angebote
können durch moderne Lernarrangements, Lernort- und Bildungskooperationen
auch neue Lernchancen eröffnen und Kompetenzentwicklung fördern, sie kön-
nen zugleich regionale Angebotsdefizite ausgleichen und hohen Standards
genügen. Das ließe sich mit den modernen Instrumenten der Qualitätssicherung
kontrollieren und dauerhaft sichern (EULER 2000). Dass auch andere Lernortkon-
figurationen und andere Rechtsformen der Ausbildung möglich und erfolgreich
sind, zeigt der Blick über die nationalen Grenzen hinweg, den Hubert ERTL

(Oxford) mit seinem Beitrag nach Schweden und Finnland lenkt. Berufliche Bil-
dung, so zeigt sich hier, ist auch in Schulen durchaus erfolgreich möglich. Freilich
werden dazu ein anders aufgebautes und gesteuertes Schulsystem und ein ande-
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res Verständnis von Beteiligung der gesellschaftlichen Gruppen und staatlichen
Instanzen erforderlich sein, als es in Deutschland seit vielen Jahrzehnten üb-
lich ist. Daraus könnte sich schließen lassen, dass die für Deutschland typische
Balance von vielschichtigem Engagement, Verantwortung und Steuerung der
Berufsausbildung in der Form des dualen Systems und seiner Institutionen histo-
risch weitgehend verfestigt ist. Solche Strukturen lassen sich nicht beliebig neu
konfigurieren, aber sie lassen sich weiterentwickeln. Das ist die Aufgabe, zu der
die geplanten Regelungen zu den beruflichen Vollzeitschulen – vielleicht als ein
Teil der Europäisierung der Berufsbildung - einen Beitrag leisten können.
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Anhang

Ausbildung in Berufsfachschulen -
eine Alternative zur dualen Berufsausbildung
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angestrebt.
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Abstract

The updated Vocational Training Act has greatly improved the chances for a
progressive development of Germany's vocational training system. Are there
promising alternatives to our traditional "dual" vocational training system
(which combines part-time vocational schooling with practical work experience)
and how could they be financed? In light of the didactic potential various
learning venues have to offer, greater use should be made of the possibilities of
flexible cooperation between them.

It is important when doing so that greater consideration be given to regional
structural features and that the special features of the respective sector be taken
into account.

This publication by the AG BFN vocational education and training research
network examines, from different points of view, new ways to further develop
Germany's vocational training system.
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